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Die vorliegende Analyse befasst sich mit der Ist-Beschreibung der Situation des Jobcenters Kreis
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Zusammenfassung

Die vorliegende Situationsanalyse besteht aus zwei inhaltlichen Schwerpunkten,

der Ist-Beschreibung der Situation des Jobcenters Kreis Viersen und einer Ursa-

chenidentifikation zu dieser Situation.

Als Ergebnis der Ist-Situation lässt sich festhalten, dass das Jobcenter Kreis Vier-

sen im Vergleich zu den anderen NRW-Jobcentern mit vergleichbaren Bedingun-

gen schlechte, teilweise die schlechtesten Ergebnisse erzielt. Die Ziele „Verringe-

rung der Hilfebedürftigkeit“, „Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit“ und

„Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug“ wurden somit in der betrachteten

Zeitspanne verfehlt bzw. unzureichend erfüllt.

Selbstverständlich müssen auch die Bedingungen des örtlichen Arbeitsmarktes

berücksichtigt werden, auf die das Jobcenter Kreis Viersen keinen direkten Ein-

fluss nehmen kann. Allerdings wurde aus diesem Grund in der Situationsanalyse

vor allem die Vergleichsgruppe berücksichtigt, in die das Jobcenter Kreis Viersen

eingeteilt wurde. Gerade weil die Vergleichsgruppe eine sehr homogene Gruppe

an Jobcentern im Hinblick auf die örtlichen Bedingungen darstellt, eignet sie sich

besonders für einen Vergleich.

Insgesamt zeigt die Analyse des Rankings des SGB II-Reports, dass der Kreis

Viersen sehr schlecht bei den Kennzahlen abschneidet, die in den neuen Berich-

ten in den Mittelpunkt gestellt werden (K1, K2 und K3 – mit den jeweiligen Unter-

kategorien).

Anzumerken ist, dass der Großteil der Datenauswertung in der Situationsanalyse

sich auf die Jahre 2011 und 2012 konzentriert. Dazu muss man sich bewusst ma-

chen, dass die in diesem Zeitraum erhobenen Kennzahlen in den Datenreporten

der vergangenen Jahre (vor 2011) keine Rolle gespielt haben, weil diese Kenn-

zahlen vor 2011 überhaupt nicht erhoben wurden. Die Kernaussagen der alten Be-

richte stützen sich auf andere Kennzahlen.

Bei den Daten, die von den alten Berichterstattungen in die neue Darstellungsform

der Berichte übernommen wurden, zeigen sich weniger (drastische) negative Er-

gebnisse (vgl. Arbeitslosenquote SGB II und SGB II – Quote). Daher ist es ver-

ständlich, dass der Kreis Viersen in der alten Darstellungsform der Berichte im Mit-

telfeld seiner damaligen Vergleichsgruppe geführt wurde und auch stets über dem

NRW-Landesschnitt lag.

Zukünftig wird es nochmals neue Typisierungen im SGB II-Bereich geben. Das

heißt für das Jobcenter Kreis Viersen, dass ein weiterer Wechsel der Vergleichs-

gruppe erfolgen wird. Die Vergleichsgruppenmitglieder in Nordrhein-Westfalen

bleiben zwar die gleichen neun Mitglieder (ergänzt um zusätzliche), aber es wer-

den durch neu herangezogene Indikatoren neue Kennzahlen erhoben. Eine Ver-

gleichbarkeit mit zurückliegenden Jahren ist daher (zukünftig) nicht mehr möglich.
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Nach der Kennzahlenreform 2011 ist diese Neukonzeption, die ab dem Jahr 2014

in Kraft treten wird, die dritte Umstellung der Daten und Vergleichstypen innerhalb

von fünf Jahren. Eine Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Kennzahlen ist kaum

noch gegeben, außer bei der Integrationsquote, die nach demselben Muster erho-

ben wird, wie es bereits 2011-2013 geschah. Allerdings wird bereits in der Publika-

tion „Neukonzeption der Typisierung im SGB II – Bereich“ des Instituts für Ar-

beitsmarkt- und Berufsforschung darauf hingewiesen, dass „[…] die Vergleichsty-

pen über verschiedene Versionen nicht miteinander verglichen werden können“
1
.

Es wird an dieser Stelle nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Da-

tenstand, auf den sich diese Situationsanalyse stützt, die Daten bis einschließlich

des Jahres 2013 enthält, soweit diese vorliegen. Eine Vergleichbarkeit mit Kenn-

zahlen, die die Arbeit des Jobcenters zukünftig beurteilen sollen, ist nicht möglich,

was nichts an der Aussagekraft der vorliegenden Situationsanalyse ändert. Es gibt

aber kaum eine Chance, die Entwicklung der Arbeit bzw. der zukünftigen Erfolge

des Jobcenters sichtbar zu machen.

Die Ist-Analyse zeigt ferner, dass es ein starkes Missverhältnis von gemeldeten

Arbeitsstellen zur Anzahl der Arbeitslosen gibt. Auf eine angebotene, dem Jobcen-

ter gemeldete Arbeitsstelle kommen etwa acht Arbeitslose (vgl. Kapitel 2.2). Ein

großes Problem dabei ist der Fachkräftemangel, wobei die größte Nachfrage an

Arbeitskräften aus den Bereichen der Metall- und Elektrobranche, dem Pflege-

und Gesundheitsbereich und dem kaufmännischen Gewerbe besteht. Die Fach-

kräfteproblematik kommt in unserem Kreis so stark zum Tragen, weil auffällig viele

erwerbsfähige Leistungsbezieher über keine abgeschlossene Ausbildung verfü-

gen. Die Nachfrage nach den stark vorhandenen gering qualifizierten Arbeitskräf-

ten ist aber besonders von einer stabilen Konjunktur der Wirtschaft abhängig (vgl.

Kapitel 3.1).

Die besondere Problematik der Ergänzer (beziehen SGB II-Leistungen trotz Be-

rufstätigkeit) für den Kreis Viersen zeigt sich deutlich anhand der Trends in den

Abbildungen 2 bis 5. Der landes- und bundesweite Trend zeigt eine Abnahme der

Zahl der Ergänzer. Auch wenn die absolute Zahl der Ergänzer im Kreis Viersen,

gemessen an allen Leistungsbeziehern, nicht „übermäßig“ groß ist, bleibt die Fra-

ge, warum im Kreis Viersen kein Rückgang bei dieser Gruppe erreicht werden

konnte, sondern ein klar ansteigender Trend zu erkennen ist. Weitere Personen,

die neben den Ergänzern ungünstige Zahlen aufweisen, finden sich in Kapitel 3.1.

Die „Ursachenidentifikation“ bildet den zweiten Schwerpunkt dieser Situationsana-

lyse. Das Kapitel 6.1.1 legt zudem dar, dass der Kreis Viersen, im Vergleich zu

anderen NRW-Vergleichstyp 7-Mitgliedern, keine besonders schwer zu vermitteln-

den Kunden zu betreuen hat.

1
IAB (2013): Neukonzeption der Typisierung im SGB II – Bereich, S. 16.
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Bedenklich ist für den Kreis Viersen der Trend bei der Entwicklung der Arbeitslo-

senquote SGB II im Vergleich zur Quote in Nordrhein-Westfalen. Die Abbildung 6

macht die nun negative Entwicklung dieser in der Vergangenheit durchschnittli-

chen Quote des Kreises deutlich. Auch die Instrumentenreform (vgl. 6.1.2) kann

keine Begründung für das negative Abschneiden für das Jobcenter Kreis Viersen

sein, da die damit verbundenen gesetzlichen Neuregelungen alle Jobcenter glei-

chermaßen betreffen.

In Kapitel 6.1.5 wird auf die teilweise mangelhafte Kommunikation zwischen den

verschiedenen Beschäftigungs- und Leistungszentren (BLZ) nach bereits erfolgten

Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen hingewiesen.

Die Verteilung der finanziellen Mittel für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und

für Verwaltungskosten der Grundsicherung für Arbeitsuchende, dargestellt in der

Eingliederungsmittel-Verordnung (EinglMV), erfolgt auf der Grundlage der Zahl

der erwerbsfähigen Bezieher von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssu-

chende. Ergänzend dazu werden sogenannte Besonderheiten von strukturschwa-

chen Regionen durch den sogenannten „Problemdruckindikator“ berücksichtigt.

Für das laufende Jahr musste das Jobcenter Kreis Viersen eine Kürzung der Ein-

gliederungsmittel und beim Verwaltungskostenbudget in Höhe von rund 294.500 €

im Vergleich zu 2012 hinnehmen. Zudem erfolgt noch eine Umschichtung in Höhe

von 2.187.000 € zu Gunsten des Verwaltungskostenbudgets. Effektiv stehen somit

ca. 7,7 Mio. € an Eingliederungsmittel für die erwerbsfähigen Leistungsberechtig-

ten zur Verfügung.

Kritisiert wurde bei der Verwendung der Eingliederungsmittel 2012, dass etwa

2.200.000 € nicht genutzt, also an den Bund zurückgegeben wurden. Ursächlich

dafür war zum Teil die Umsetzung der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung

(VKFV), die zum 01.01.2012 in Kraft getreten ist.

Aufgrund der neuen Berechnungen kam es Anfang November 2012 zu erhebli-

chen Erstattungen an vorausgeleisteten Verwaltungskosten. Dadurch erhöhten

sich die Ausgabemittel für die Eingliederungsleistungen, die bis Jahresende nicht

mehr verbraucht werden konnten. Aber auch Einsparungen bei Personalkosten

durch mehrmonatige Vakanzen und eine nur durchschnittliche Ausgabensituation

bei den Eingliederungsmitteln führten zu dieser erheblichen Nicht-Ausgabe.

Dies soll jedoch ein einmaliger Effekt gewesen sein, denn sowohl in den Vorjahren

als auch im laufenden Haushaltsjahr waren bzw. werden die Eingliederungsmittel

nahezu ausgeschöpft. Durch eine „Überplanung“ und ggf. durch kurzfristige Er-

satzplanungen soll eine wiederholte Rückgabe an Eingliederungsmitteln verhindert

werden.

In der Analyse wird auch die personelle Ausstattung des Jobcenters Kreis Viersen

thematisiert. Momentan wird durch die Job-Offensive nur der gesetzlich vorgege-
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bene Betreuungsschlüssel erfüllt. Eigentlich ist vorgesehen, eine intensivere Be-

treuung der Leistungsberechtigten durch eine größere Anzahl von Arbeitsvermitt-

lern zu erreichen. Als Gründe sind fehlende BA-Stellen und eine in der Vergan-

genheit hohe Personalfluktuation bei Mitarbeitern der Städte und Gemeinden aus-

zumachen (vgl. Kapitel 6.1.2.1.4).

Als Begründung, warum nur der Bereich der Ü25 von der Joboffensive profitiert,

wird die Überbelastung in diesem Bereich genannt. Durch die neuen Vermittler soll

nun eine intensivere Betreuung gerade der schwierigen Vermittlungsfälle erfolgen.

Es gibt übrigens keine Übersicht über die Qualifikation der nicht vom Kreis abge-

stellten Mitarbeiter des Jobcenters, da zu diesem Thema von Seiten der BA keine

Statistiken angelegt werden. Die Bundesagentur hat keine Laufbahntarifverträge.

Das heißt, dass bei neuen Einstellungen das Spektrum der Ausbildungen und der

ehemaligen Beschäftigungen sehr vielfältig ist.

Ein häufig genannter Kritikpunkt im Bereich „Personal“ ist die mangelnde Motivati-

on der Mitarbeiter. Diese kann unter anderem durch ein allgemeines Problem der

Bundesagentur für Arbeit- und Jobcentermitarbeiter erklärt werden: Durch die

gängige Methode der befristeten Arbeitsverträge (bedingt durch den Einstellungs-

stopp der BA) dürften viele Mitarbeiter davon ausgehen, sich spätestens nach

zwei Jahren um einen anderen Job bemühen zu müssen. Sie betrachten so mög-

licherweise ihre Zeit beim Jobcenter als eine Art Überbrückung zu einem anderen,

sichereren Arbeitsverhältnis, was die starke Fluktuation erklären dürfte. Für Mitar-

beiter, die dem Anforderungsprofil des Kreises entsprechen (meist verwaltungs-

nahe Aufgabenfelder), ergibt sich aber noch die Möglichkeit einer Anstellung beim

Kreis.

Auch wenn man dem Jobcenter Kreis Viersen für fehlende politische oder wirt-

schaftliche Maßnahmen keinen Vorwurf machen kann, zeigt sich im Ergebnis,

dass das Jobcenter die getroffenen Maßnahmen, für die man sich entschieden hat

(Verringerung der Hilfebedürftigkeit, Verbesserung der Integration und Vermei-

dung von langfristigem Leistungsbezug) überdenken sollte, um eine Verbesserung

im Vergleich zu anderen Jobcentern zu erzielen. Besondere Berücksichtigung soll-

ten vielmehr der vergleichsweise hohe Anteil an Alleinerziehenden erwerbsfähigen

Leistungsbeziehern, der relativ hohe Anteil an erwerbsfähigen Leistungsbeziehern

ohne Berufsausbildung oder die vergleichsweise große, sich im Kreis Viersen ver-

festigende Zahl an Ergänzern finden. Vieles davon findet sich auch in den Zielen

des Jobcenters (Kapitel 4) wieder. Mit welchen Maßnahmen diese Ziele umgesetzt

werden und wie erfolgreich man bei der Erreichung der Ziele sein wird, bleibt ab-

zuwarten.

Andere getroffenen Maßnahmen, wie der Organisationsplan oder die Job-

offensive, benötigen noch etwas Zeit, um einen Erfolg oder Misserfolg erkennen

zu lassen.
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1 Einleitender Teil

1.1 Ausgangslage

In der 13. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit

(AGSS) stellte die Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung in der Berichterstat-

tung zur Trägerversammlung des Jobcenters (TOP 6) die Inhalte der Trägerver-

sammlungen (Planungsprozess für das Jahr 2013 und Abschluss von Zielverein-

barungen) vom 21.02. und 15.03.2013 dar. Dabei wurde unter anderem erklärt,

dass die Zielvereinbarungen der Bundesagentur für Arbeit weniger ambitioniert

wären und unter den durchschnittlichen Referenzwerten liegen würden, diese je-

doch noch über den Untergrenzen des Referenzrahmens angesiedelt wären und

man sich als Jobcenter auf einem guten Weg befinden würde. Auf diese Äuße-

rung ging im Verlauf der Sitzung Frau MdL Martina Maaßen (Stellv. Vorsitzende

des Ausschusses für Gesundheit und Soziales der Stadt Viersen/Bündnis 90/Die

Grünen) ein und erklärte ihren Unmut über das Abschneiden des Jobcenters Kreis

Viersen im damalig aktuellen „SGB II-Report. Kennzahlen und Rahmenbedingun-

gen der Jobcenter in Nordrhein-Westfalen“ (3. Quartal 2012). Es sei kein positiver

Trend zu erkennen, eine Auswertung des Berichtes ergebe ebenfalls nichts Positi-

ves und man werde sich mit diesem Sachverhalt auch in einem offenen Brief an

das Jobcenter wenden
2
.

Am 21.05.2013 wurde durch diesen offenen Brief von Frau Maaßen und Herrn

Häntsch (Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit und Soziales der Stadt

Viersen/SPD) die Situation des Jobcenters im Kreis Viersen dann auch in den Fo-

kus der Öffentlichkeit gerückt. In diesem Brief wird herausgestellt, dass das Job-

center des Kreises Viersen im Vergleich zu anderen Jobcentern im Kennzahlen-

vergleich des SGB II-Reports (3. Quartal: Daten vom September 2012) „bei den

entscheidenden Kennzahlen“ schlecht platziert ist.

Bei dieser Kritik wird besonders auf die Rankingplatzierungen des Jobcenters

verwiesen:

 Rang 253 von 306 Jobcentern bundesweit

 Rang 9 von 9 innerhalb der Vergleichsgruppe 7 in NRW bei den Leistun-

gen zum Lebensunterhalt und bei den Langzeitarbeitslosen

 Innerhalb der Arbeitsmarktregion Mittlerer Niederrhein (Krefeld, Möncheng-

ladbach, Rhein-Kreis Neuss und Viersen): Rang 3 von 4 bei den Leistun-

gen zum Lebensunterhalt und der Integrationsquote

 Innerhalb der Vergleichsgruppe 7 bezogen auf die gesamte BRD lag der

Kreis Viersen auf Rang 53 von 55 bei der Kostensteigerung für Leistungen

2
Öffentliche Niederschrift über die 13. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit in
der 15. Wahlzeit, S. 4f.
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zum Lebensunterhalt, auf Rang 48 von 55 bei der Integrationsquote und

auf Rang 54 von 55 bei den Langzeitarbeitslosen.

Des Weiteren wird kritisiert, dass mehr als 31% der Eingliederungsbeihilfen im

Jahr 2012 ungenutzt geblieben sind.

Die Gegebenheiten der spezifischen Regionen werden dabei größtenteils, genau-

so wie die regionalen Aspekte der Arbeitsmärkte, ausgeblendet. Dafür wird auf die

neuen Maßnahmen verwiesen, mit denen das Jobcenter gemeinsam mit dem

Kreis Viersen und der GFB versucht, den Langzeitarbeitslosen neue Perspektiven

zu geben (Modellprojekt „öffentlich geförderte Beschäftigung“, Joboffensive,

ganzheitliche Beratung von Bedarfsgemeinschaften)
3
.

1.2 Arbeitsauftrag

Von der Kreisverwaltung Viersen wurde aufgrund der dargestellten Ereignisse die

Überlegung zu einer Analyse über das Jobcenter Kreis Viersen vorangetrieben.

Da das Kreissozialamt (Amt 50) innerhalb der Kreisverwaltung die Aufgaben des

kommunalen Trägers nach SGB II wahrnimmt, wurde ihm der Arbeitsauftrag er-

teilt, eine eingehende Situationsanalyse des Jobcenters Kreis Viersen vorzuneh-

men. Der offizielle Arbeitsauftrag wurde durch die Trägerversammlung des Krei-

ses Viersen erteilt.

Bei der Formulierung des Arbeitsauftrages wurde davon ausgegangen, dass das

Jobcenter in den Jahren 2008 bis 2010 gute Zahlen in den jeweiligen Grundsiche-

rungsreporten erzielen konnte. Für die Jahre ab 2011 wurden nachvollziehbare

Gründe angeführt, die möglicherweise zu dem schlechteren Abschneiden des

Jobcenters Kreis Viersen hätten führen können. So werden die Personalsituation,

die Motivation der Mitarbeiter, die dezentrale Organisation, die Fallschlüssel, die

Instrumentenreform, fehlende kommunale Aktivitäten etc. genannt.

Bei einigen der genannten Punkte haben sich inzwischen Veränderungen erge-

ben. Die Personalsituation etwa hat sich durch eine Abnahme der hohen Fluktua-

tion entspannt. Die Motivation der Mitarbeiter ist möglicherweise ein fortbestehen-

des Problem, allerdings kann es nur bedingt für eine Erklärung von Nutzen sein,

da es eine Führungsaufgabe ist, unmotivierte Mitarbeiter zu motivieren. Die ge-

setzlichen Fallschlüssel und die Instrumentenreform betreffen alle Jobcenter bun-

desweit. Des Weiteren hat das Jobcenter die Möglichkeit, über das örtliche Ar-

beitsmarkt- und Integrationsprogram Einfluss auf die kommunalen Aktivitäten zu

nehmen. Fraglich ist, warum kommunale Programme (z. B. das seit über einem

Jahr eingerichtete AGH Programm) nicht ausreichend bedient werden
4
.

3
Häntsch/Maaßen (21.05.2013): Situation des Jobcenter im Kreis Viersen. Einladung zur Sitzung des AGS der
Stadt Viersen. Offener Brief.

4
Schabrich (15.05.2013): E-Mail an das Amt 50 des Kreises Viersen.
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Aus dieser bis dahin getroffenen Einschätzung ergeben sich folgende Bereiche,

die bei der Situationsanalyse berücksichtigt werden sollten:

 Ist-Beschreibung des örtlichen Arbeitsmarktes, inkl. Stellung des Jobcen-

ters im Vergleichsranking sowie Organisation des Jobcenters

 Identifikation ursächlicher externer Faktoren

 personelle und finanzielle Ausstattung

 Qualifikation der Mitarbeiter

 Führung der Mitarbeiter

 Controlling

1.3 Gegenstand der Situationsanalyse

Die vorliegende Situationsanalyse zur Arbeit des Jobcenters Kreis Viersen bietet

einen Überblick über die aktuelle Situation des regionalen Arbeitsmarktes und die

gegebenen Umstände, unter denen das Jobcenter seine Arbeit leistet. Sie ist we-

der eine Aufzählung von Kritikpunkten noch ist sie ein Maßnahmenkatalog, um die

Arbeit im Jobcenter bzw. des Jobcenters zu verbessern.

Die Situationsanalyse soll vielmehr einerseits die Arbeit des Jobcenters näher be-

leuchten und die internen und externen Faktoren erfassen, die die Arbeit des Job-

centers beeinflussen. Andererseits soll geklärt werden, wie das Jobcenter im Ver-

gleich zu anderen Jobcentern im sogenannten SGB II-Report der Bundesagentur

für Arbeit und des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales des Landes

Nordrhein-Westfalen tatsächlich abgeschnitten hat und worin die Ursachen für

dieses Abschneiden liegen könnten. Dabei soll darauf geachtet werden, dass be-

sonders die spezifischen Vergleichsmerkmale der Jobcenter Berücksichtigung fin-

den. Um eine wirkliche Vergleichbarkeit zu erreichen, soll bei den Vergleichen be-

sonders die Vergleichsgruppe 7 des SGB II-Reports (insbesondere die 9 Mitglie-

der aus NRW) im Mittelpunkt stehen.

Dazu erfolgt zunächst eine Darstellung des örtlichen Arbeitsmarktes, um zu klä-

ren, um welche Art von Region es sich im Kreis Viersen handelt und mit welchen

Bedingungen sich das Jobcenter beschäftigen muss. Daran anschließend wird der

SGB II-Report in die Betrachtung mit einfließen. Der Bericht wird näher erläutert

und die Position des Kreises Viersen innerhalb des Jobcenter-Rankings wird her-

ausgearbeitet und analysiert.

Abschließend wird in der Ursachenidentifikation eine Übersicht über die relevanten

externen und internen Faktoren gegeben, die die Arbeit des Jobcenters bestim-

men und die einen erheblichen Einfluss auf das Abschneiden des Jobcenters

Kreis Viersen im SGB II-Report genommen haben könnten.
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Die Qualität der Leistungsgewährung wird insbesondere durch die Berichte des

Rechnungsprüfungsamtes dargestellt.

2 Überblick über den spezifischen Arbeitsmarkt des Kreises Viersen

2.1 Überregionale Einordnung des Kreises Viersen

Der Kreis Viersen liegt zwischen der niederländischen Grenze und dem Ballungs-

raum Krefeld-Mönchengladbach-Düsseldorf. Zu den fünf kreisangehörigen Städ-

ten zählen neben der Stadt Viersen die Städte Willich, Nettetal, Kempen und Tö-

nisvorst, zu den kreisangehörigen Gemeinden Schwalmtal, Brüggen, Grefrath und

Niederkrüchten. In diesen kreisangehörigen Städten und Gemeinden leben knapp

296.000 Menschen auf einer Fläche von rund 563 km². Das entspricht einer Be-

völkerungsdichte von rund 526 Einwohnern je km². Im Kreis Viersen gibt es etwa

80.500 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte
5

und ca. 1.170 gemeldete Ar-

beitsstellen
6
, also freie Stellen, die dem Jobcenter bekannt sind und die besetzt

werden sollen.

Die Beschäftigungsstatistik für den Kreis Viersen am Stichtag 30.06.2012 stellt

sich wie folgt dar:

sozialversicherungspflichtige Beschäftigte im Kreis Viersen 80.275

Primärer Sektor (Landwirtschaft) 1.689

Sekundärer Sektor (Bergbau und Industrie) 25.353

Tertiärer Sektor (Dienstleistungen) 53.230

Bruttoarbeitsentgelt (Median in €) (Arbeitsort)

(Stichtag 31.12.2010)

2.625

sozialversicherungspflichtige Beschäftigte mit Wohnort im

Kreis Viersen

99.900

Pendlersaldo (Einpendler – Auspendler) -19.625

5
Jobcenter Kreis Viersen (2013): Örtliches Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm 2013, S. 6.

6
Bundesagentur für Arbeit, Stand 31.05.2013.
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Aktuell (Stand: August 2013) liegt die Arbeitslosenquote mit 7,3% unterhalb des

Landesdurchschnitts von NRW (8,4%)
7
. Im Kreis Viersen existierten im Mai 2013

10.353 Bedarfsgemeinschaften
8
.

2.2 Entwicklung des Arbeitsmarktes

Bei der Entwicklung des Arbeitsmarktes ist ein Blick auf die Arbeitskräftenachfra-

ge besonders aufschlussreich. Im Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit

Krefeld, zu dem auch der Kreis Viersen gehört, wurden im Januar 2013 24.024

gemeldete Arbeitslose verzeichnet. Dieser Zahl konnten nur 2.133 gemeldete Ar-

beitsstellen entgegengesetzt werden. Dabei wurden in der gesamten Region 503

neue sozialversicherungspflichtige Stellen gemeldet. So wenig neue Stellen wur-

den das letzte Mal Anfang 2009 registriert. Zeitgleich kamen aber im Januar 1.222

mehr Arbeitslose (als im Dezember 2012) hinzu. Das bedeutet einen Anstieg der

Gesamtarbeitssuchenden um 542 im Vergleich zum Vorjahresmonat
9
.

Konkret auf den Kreis Viersen bezogen lag die Zahl der Arbeitslosen insgesamt

bei 11.431, was einer Quote von 7,4% entspricht. Nur auf den Rechtskreis SGB II

bezogen, handelt es sich um 7.050 Arbeitssuchende. Die gemeldeten Arbeitsstel-

len im Kreis beliefen sich auf gerade einmal 893, das sind 317 gemeldete Stellen

(ca. 26,2%) weniger als im Vorjahresmonat.

Für den Kreis Viersen sollen auch noch die aktuell vorliegenden Zahlen für den

Monat Mai 2013 herangezogen werden: Hier scheint es zunächst eine minimale

Verbesserung im Bereich der gemeldeten Arbeitslosen zu geben. Im Mai 2013 wa-

ren es 11.417 Menschen, das entspricht einer Quote von 7,3%. Allerdings ver-

zeichnen wir eine Zunahme von Arbeitslosen im Rechtsgebiet SGB II im Vergleich

zum Januar um 129 auf 7.179. Die gemeldeten Arbeitsstellen sind auf 1.169 an-

gestiegen, was unter dem Aspekt der saisonalen Arbeit durchaus auch erhofft

werden konnte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl leider um 43 Ar-

beitsstellen, also um ca. 3,5%, gefallen
10

.

Am meisten nachgefragt werden Arbeitssuchende aus dem Bereich der Metall-

und Elektrobranche, dem Pflege- und Gesundheitsbereich und dem kaufmänni-

schen Gewerbe.

Ein Überblick über den Ist-Zustand des örtlichen Arbeitsmarktes wird in Kapitel 3.1

gegeben, daher soll an dieser Stelle nur die allgemein erwartete Entwicklung auf-

gezeigt werden, die sich an der Einschätzung des „örtliche[n] Arbeitsmarkt- und

7
Bundesagentur für Arbeit, Stand 31.08.2013.

8
Bundesagentur für Arbeit, Stand 31.08.2013.

9
vgl. Jobcenter Kreis Viersen (2013): Örtliches Arbeitsmarkt und Integrationsprogramm 2013, S. 10.

10
vgl. BA-Statistik, „Statistik nach Regionen“ für den Kreis Viersen.
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Integrationsprogramm[s] 2013“ des Jobcenters Kreis Viersen und damit an der

Einschätzung für das gesamte Bundesgebiet orientiert.

So schätzt das Jobcenter des Kreises Viersen die Lage am regionalen Arbeits-

markt als stabil ein, aber prognostiziert, dass die Arbeitslosigkeit im Jahr 2013 im

Schnitt leicht ansteigen wird. Dabei wird vorerst ein stärkerer Anstieg im SGB III-

Bereich erwartet, allerdings werden die Zahlen im SGB II-Bereich erheblich beein-

flusst, wenn sich die Chancen am Arbeitsmarkt gleichbleibend schlecht gestalten
11

und viele SGB III gemeldete Arbeitssuchende dann in den Rechtskreis des SGB II

„rutschen“.

3 Ist-Beschreibung der Situation des Jobcenters Kreis Viersen

Um eine umfassende Darstellung der momentanen Situation des Jobcenters Kreis

Viersen zu erhalten, soll zunächst eine Beschreibung des örtlichen Arbeitsmarktes

erfolgen. Hier werden die regionalen Besonderheiten und Merkmale aufgeführt,

mit denen sich das Jobcenter zu befassen hat, sowie die Arbeitsmarktlage im

Kreis Viersen dargestellt.

Daran anknüpfend wird die Stellung des Jobcenters im Vergleichsranking des

SGB-II-Reports betrachtet. Es soll aufgezeigt werden, unter welchen Gesichts-

punkten von einem „Abrutschen“ des Kreises Viersen in diesem Ranking zu spre-

chen ist, wenn man neben den bisherigen Untersuchungskriterien der Datenrepor-

te für Nordrhein-Westfalen „Grundsicherung für Arbeitssuchende“, die von 2007-

2010 die Grundlage für Aussagen über die Arbeitsweise von Jobcentern darstell-

ten, auch die neueren SGB II-Datenreporte aus den Jahren 2011 und 2012 heran-

zieht.

Den Abschluss der Ist-Betrachtung stellt dann eine kurze Darstellung der aktuellen

Organisation des Jobcenters Kreis Viersen und seiner Ausstattung dar.

3.1 Beschreibung des örtlichen Arbeitsmarktes

Die Beschreibung der speziellen Situation des Arbeitsmarktes im Kreis Viersen

soll vor allem auf den Datengrundlagen des SGB II-Reports der Bundesagentur

für Arbeit (BA) und des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales des Lan-

des Nordrhein-Westfalen (MAIS-NRW) erfolgen.

Zunächst muss geklärt werden, wie sich die arbeitslose Bevölkerung zusammen-

setzt. Der Kreis Viersen hatte im Jahr 2012 im Mittelwert 10.049 Bedarfsgemein-

schaften (BG), die 19.457 Personen umfassten. Der Mittelwert über eine Spanne

von fünf Jahren (2008 bis 2012) liegt bei 9.898 BG mit 19.821 Personen. Man er-

11
vgl. Jobcenter Kreis Viersen (2013): Örtliches Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm 2013, S. 8f.
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kennt also für 2012 einen leichten Anstieg an BG (um ca. 1,5%) und einen leich-

ten Rückgang der Personen, die in BG leben (um ca. 1,8%), gegenüber dem

Durchschnitt der genannten 5-Jahres-Spanne.

Die BG an sich setzen sich aus unterschiedlichen Personengruppen zusammen.

Vor allem sollen hier genannt werden:

 Arbeitslose,

 Aufstocker
12

,

 Ergänzer
13

,

 Personen, die für aktivierende Maßnahmen nicht in Frage kommen

(z. B. Mütter mit unter 3-jährigen Kindern),

 Personen, die sich im Übergang zum SGB XII befinden.

Die übrigen Personengruppen können Tabelle 1 „Zusammensetzung der Arbeitsu-

chenden“ entnommen werden.

Allerdings macht die Personengruppe der Arbeitslosen natürlich einen besonders

großen Teil aus. Der Mittelwert von 7.007 Arbeitslosen für 2012 im Rechtskreis

SGB II verdeutlicht den großen Anteil an den BG. Zu der Gesamtzahl der Arbeits-

losen kommen als Mittelwert im Jahr 2012 noch 4.029 Menschen im Rechtskreis

SGB III hinzu, was im Schnitt 11.036 Arbeitslose ergibt. Es ist so eine Arbeitslo-

senquote im SGB II von 4,5% für den Kreis Viersen zu verzeichnen.

Im Vergleich zu den letzten Jahren sind diese Zahlen relativ konstant geblieben,

was auch an der Grafik sichtbar wird.

Abbildung 1: Entwicklung der Arbeitssuchenden in SGB II und SGB III (ganze Zahlen)

12
Aufstocker: Personen im ALG I-Bezug mit zusätzlichem SGB II-Unterstützungsanspruch.

13
Ergänzer: Personen die ein geregeltes Einkommen durch eine Arbeit beziehen, aber zusätzlich SGB II-
Leistungen erhalten.
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Besonders interessant sind dabei die Zahlen der sogenannten „Ergänzer“. Häufig

kommt es zur Verwirrung bei der unterschiedlichen Verwendung der Begriffe „Auf-

stocker“ und „Ergänzer“, wozu auch die BA ihren „Beitrag“ leistet. So definiert sie

selbst, etwa in dem Bericht „Grundsicherung für Arbeitssuchende: Erwerbstätige

Arbeitslosengeld II-Bezieher: Begriff, Messung, Struktur und Entwicklung“, die

„Aufstocker“ als erwerbstätige Leistungsbezieher in der Grundsicherung für Leis-

tungsbezieher
14

. Dabei handelt es sich bei dieser Aussage aber um „Ergänzer“,

was bei einem Blick auf die Seite der Statistik der BA deutlich wird.

Hier werden Ergänzer oder auch erwerbstätige Arbeitslosengeld II-Bezieher wie

folgt definiert:

„erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb), die Leistungen aus der Grundsi-

cherung für Arbeitsuchende (Leistungsanspruch vor Sanktion) beanspru-

chen und gleichzeitig Brutto-Einkommen aus abhängiger oder selbstständi-

ger Erwerbstätigkeit beziehen. Für den Begriff „erwerbstätige Arbeitslosen-

geld II-Bezieher“ bzw. kurz „erwerbstätige Alg II-Bezieher“ wird auch syno-

nym der Begriff „Erwerbstätige Leistungsbezieher in der Grundsicherung für

Arbeitsuchende“ verwendet“
15

.

Kurioserweise erfolgt im folgenden Text auch an dieser Stelle, mit Berücksichti-

gung der öffentlichen Diskussion, die Vermischung mit dem Begriff „Aufstocker“.

Die offizielle Definition für „Aufstocker“, die man ebenfalls der Statistikseite der BA

entnehmen kann, wird wie folgt formuliert:

„Mit dem Begriff Aufstocker werden diejenigen Personen bezeichnet, die ne-

ben Arbeitslosengeld nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III)

auch Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) bezie-

hen. Es handelt sich demnach um Personen, deren Arbeitslosengeld nicht

ausreicht, um den Bedarf der Bedarfsgemeinschaft zu decken. Neben Ar-

beitslosengeld erhalten diese Personen dann auch Arbeitslosengeld II. Das

Arbeitslosengeld wird um die entsprechenden Leistungen des SGB II ‚auf-

gestockt‘“
16

.

Die vorliegende Analyse hält sich an die in den Fußnoten 12 und 13 zusammenge-

fassten Definitionen.

14
vgl. BA (2010): Grundsicherung für Arbeitssuchende: Erwerbstätige Arbeitslosengeld II-Bezieher: Begriff, Mes-
sung, Struktur und Entwicklung, S.5.

15
Statistik der BA (2012): http://statistik.arbeitsagentur.de/nn_280774/Statischer-
Content/Grundlagen/Glossare/Grundsicherung-Glossar/Erwerbstaetige-Arbeitslosengeld-II-Bezieher.html.

16
BA (2011): Aufstocker, http://statistik.arbeitsagentur.de/nn_31986/Statischer-
Content/Grundlagen/Glossare/Grundsicherung-Glossar/Aufstocker.html.
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Bei einer Betrachtung der Jahre 2011 und 2012 zeigt sich eine Zunahme der Er-

gänzer. So lässt die Betrachtung vom ersten erhobenen Wert für diesen Zeitraum

im Januar 2011 (3.980) bis zum letzten im Dezember 2012 (4.080) den Trend er-

kennen, der sich auch aus der Grafik mithilfe der Trendlinie ergibt. Im Mittelwert

liegt die Zahl der Ergänzer bei 4.102. Die Entwicklung bei der Betrachtung der Mit-

telwerte der beiden einzelnen Jahre ist aber konstant (Mittelwert 2011: 4.101 und

Mittelwert 2012: 4.104).

Was allerdings Anlass zur Sorge geben sollte, ist der Blick auf die Vergleichswerte

des Gesamtdurchschnitts NRWs und der Durchschnittswerte der gesamten BRD.

Die Grafiken verdeutlichen den landes- und (deutlichen) bundesweiten Trend zur

Abnahme an Ergänzern. Besonders deutlich wird dies bei der Betrachtung mit der

direkten Vergleichsgruppe, bei der an der eingearbeiteten Trendlinie ein deutlicher

Rückgang an Ergänzern zu erkennen ist.

Selbstverständlich ist die absolute Zahl an Ergänzern bezogen auf alle SGB II-

Leistungsbezieher im Kreis Viersen nicht „übermäßig“ groß, was auch der Mittel-

wert wiedergibt, und auch der Anstieg der absoluten Zahl der Ergänzer anhand

der Mittelwerte betrug „nur“ 3 (vom Mittelwert 2011 auf den Mittelwert 2012), es

bleibt aber die Frage, warum es der Vergleichsgruppe im selben Bundesland mög-

lich war, einen positiven, also fallenden Trend zu gestalten. Es zeigt sich, bezogen

auf einen Zeitraum von zwei Jahren, dass der Kreis Viersen im Vergleich zum Ja-

nuar 2011 im Dezember 2012 insgesamt 100 Ergänzer mehr zu verzeichnen hat.

Die gesamte Vergleichsgruppe hat im Schnitt zwar 4.445 Ergänzer, aber sie hatte

im Vergleich zum Januar 2011 im Dezember 2012 56 Ergänzer weniger.

Es stellt sich die Frage: Worin können die Gründe festgemacht werden, dass im

Kreisgebiet stetig mehr Menschen durch eine sozialversicherungspflichtige Arbeit

einen Lohn erhalten, der nicht in dem Maße ausreichend ist, ohne einen Zuschuss

nach SGB II auszukommen?

Abbildung 2: Ergänzer im Kreis Viersen, 2011 - 2012
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Abbildung 3: Ergänzer in der Vergleichsgruppe 7 NRW, 2011 - 2012

Abbildung 4: Ergänzer in NRW, 2011 - 2012

Abbildung 5: Ergänzer in der BRD, 2011 - 2012

Wenn man annimmt, dass für den Kreis Viersen die gleichen oder zumindest ver-

gleichbare Bedingungen gelten wie für das Bundesland Nordrhein-Westfalen

(NRW) insgesamt (auch wenn dieses sehr facettenreich bzw. vielschichtig ist), so

zeigt sich ein Arbeitsmarkt, der weniger aufnahmefähig zu sein scheint, speziell,

wenn es um Arbeitssuchende aus dem SGB II geht.
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Das lässt sich an den höheren Arbeitslosen- und Unterbeschäftigungsquoten im

SGB II, an der schwachen Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigten (insgesamt und in Bezug auf SGB II) und am Anteil an neu begonnener Be-

schäftigung erkennen. Zusätzlich herrscht eine starke Diskrepanz zwischen Ange-

bot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt, zugleich ist der Anteil von SGB II-

Arbeitslosen ohne Berufsausbildung sehr hoch, genau wie der Anteil von Perso-

nen mit erhöhtem Risiko für den Langzeitleistungsbezug (Bedarfsgemeinschaften

mit und über 5 Personen, Ausländer, Arbeitslose ohne Berufsausbildung etc.)
17

.

Der Kreis Viersen gilt nach BA und MAIS-NRW als vorwiegend ländliches Gebiet

mit einer leicht unterdurchschnittlichen Arbeitsmarktlage
18

. Damit treffen zwar die

meisten Faktoren, die die Arbeitsmarktlage von NRW prägen, auch auf Viersen

zu, einige aber eher nicht. So hat der Kreis Viersen einen geringeren Anteil an

ausländischen erwerbsfähigen Leistungsbeziehern (eLb) gemessen an allen eLb

in NRW, andererseits aber zum Beispiel einen höheren Anteil an Arbeitslosen im

SGB II ohne Berufsausbildung.

Um einen angemessenen, diskussionsdienlichen Überblick über die aktuelle Situa-

tion im Kreis Viersen zu geben, werden an dieser Stelle nur die Zahlen vom veröf-

fentlichten SGB II-Report 2012 (4. Quartal) im Vergleich zu NRW berücksichtigt.

Dabei zeigt der Kreis Viersen im Vergleich zu den NRW-Durchschnittszahlen:

 einen höheren Anteil an alleinerziehenden erwerbsfähigen Leistungsbe-

rechtigten (Viersen: 15,3% / NRW: 13,6%),

 einen höheren Anteil erwerbsfähiger Leistungsberechtigter mit ausschließ-

lich geringfügiger Beschäftigung (Viersen: 13,6% / NRW: 11,1%),

 einen überdurchschnittlichen Anteil an weiblichen erwerbsfähigen Leis-

tungsberechtigten (Viersen: 31,7% / NRW: 28,0%),

 einen hohen Anteil Arbeitsloser im SGB II ohne Berufsausbildung (Viersen:

67,2% / NRW: 61,7%) und

 sehr viel mehr Arbeitslose im SGB II unter 25 Jahren ohne Berufsausbil-

dung (Viersen: 88,0% / NRW: 74,8%).

Die anderen relevanten Untersuchungswerte sind dagegen im Vergleich zum ge-

samten Bundesland unterdurchschnittlich.

Doch auch die Werte für den Kreis Viersen, die sich im Vergleich zum Landes-

durchschnitt besser oder ähnlich präsentieren, sind äußerst interessant. So zeigt

sich, dass mehr als ein Drittel der SGB II-Leistungsbezieher erwerbstätig sind

(29,7%), also ein Einkommen aus Erwerbstätigkeit erhalten.

17
vgl. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mgH (G.I.B.) (2013): G.I.B. Info 2_13, S. 64ff.

18
Bundesagentur für Arbeit / MAIS (2012): SGB II-Report. Kennzahlen und Rahmenbedingungen der Jobcenter
in Nordrhein-Westfalen.
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Ein Drittel der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Kreisgebiet Viersen kann

also, obwohl es einer geregelten Arbeit nachgeht, nicht vollständig seinen Le-

bensunterhalt aus eigenen Kräften sicherstellen. Dieser Wert spiegelt sich auch

bei den Langzeitleistungsbeziehern (LZB) wieder, auch hier hat der Kreis Viersen

einen Anteil von ca. einem Drittel erwerbstätiger LZB in Bezug auf alle LZB

(31,6%). Gemessen an allen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten sind 65%

Langzeitbezieher.

Tabelle 1: spezifische Arbeitsmarktindikatoren und Zusammensetzung der Arbeitssuchenden
(Quartal IV - 2012)

SGB II-spezifische Arbeitsmarktindikatoren NRW Kreis Viersen

Anteil der Arbeitslosen im SGB II an allen Arbeits-

losen
73,1% 63,3%

Unterbeschäftigungsquote
1920

SGB II 7,5% 5,6%

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigten (svB)
1,1% -0,3%

Entwicklung der ausschließlich geringfügig Be-

schäftigten
-1,5% -3,9%

Anteil neu begonnener Beschäftigungsverhältnisse

an allen svB im Bestand
7,8% 8,6%

Anteil der svB in SGB II-typischen Branchen 11,8% 10,2%

Entwicklung der svB in SGB II-typischen Branchen -1,8% -2,4%

Anteil der svB ohne Berufsausbildung in allen svB 12,2% 11,8%

19
Unterbeschäftigung: In der Unterbeschäftigung werden zusätzlich zu den registrierten Arbeitslosen auch die
Personen erfasst, die nicht als arbeitslos im Sinne des SGB gelten, weil sie Teilnehmer an einer Maßnahme
der Arbeitsmarktpolitik sind oder einen arbeitsmarktbedingten Sonderstatus besitzen. Es wird unterstellt, dass
ohne den Einsatz dieser Maßnahmen die Arbeitslosigkeit entsprechend höher ausfallen würde. Mit dem Kon-
zept der Unterbeschäftigung wird zweierlei geleistet: (1) Es wird ein möglichst umfassendes Bild vom Defizit an
regulärer Beschäftigung in einer Volkswirtschaft gegeben. (2) Realwirtschaftliche (insbesondere konjunkturell)
bedingte Einflüsse auf den Arbeitsmarkt können besser erkannt werden, weil der Einsatz entlastender Arbeits-
marktpolitik zwar die Arbeitslosigkeit, nicht aber die Unterbeschäftigung verändert, Quelle: BA-Statistik.

20
Unterbeschäftigungsquote: Bei dieser Quote wird die Unterbeschäftigung bezogen auf alle zivilen Erwerbsper-
sonen plus Teilnehmer an entlastenden Maßnahmen, die keine Erwerbstätigkeit fördern, Quelle: BA-Statistik.
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Zusammensetzung der Arbeitssuchenden im

SGB II
NRW Kreis Viersen

SGB II-Quote der unter 15 Jährigen 18,0% 13,0%

Anteil Single-Bedarfsgemeinschaften an allen BG 51,5% 48,9%

Anteil BG mit 5 und mehr Personen an allen BG 5,6% 4,7%

Anteil alleinerziehender erwerbsfähiger Leistungs-

berechtigte an allen eLb
13,6% 15,3%

Anteil erwerbstätiger eLb an allen eLb 26,6% 29,7%

Anteil eLb mit svB an allen eLb 10,3% 10,6%

Anteil eLb mit ausschließlich geringfügiger Be-

schäftigung an allen eLb
11,1% 13,6%

Anteil erwerbstätiger weiblicher eLb an allen weib-

lichen eLb
28,0% 31,7%

Relation 15-16-Jährige eLb zu den 63 bis

65jährigen
1,7% 1,9%

Anteil eLb über 55 Jahre an allen eLb 15,4% 16,6%

Anteil ausländischer eLb an allen eLb 26,4% 17,8%

Anteil Langzeitleistungsbezieher an allen eLb 68,6% 65,0%

Anteil erwerbstätiger LZB an allen LZB 27,9% 31,6%

Anteil Arbeitslose im SGB II ohne Berufsausbil-

dung an allen SGB II-Arbeitslosen
61,7% 67,2%

Anteil SGB-II Arbeitslose unter 25 Jahren ohne

Berufsausbildung an allen SGB II Arbeitslosen

unter 25 Jahren
21

74,8% 88,0%

21
Bei dieser Zahl muss beachtet werden, dass auch Schüler ab dem 15.Lebensjahr von dieser Quote erfasst
werden, etwa wenn diese in Bedarfsgemeinschaften leben.
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Das Jobcenter des Kreises Viersen selbst fügt in seinem örtlichen Arbeitsmarkt-

und Integrationsprogramm 2013 an, dass die Wirtschaft des Kreises von kleinen

und mittelständischen Unternehmen und von einem Branchenmix geprägt ist.

Durch die ländliche Prägung gilt die Landwirtschaft immer noch als großer Arbeit-

geber, obwohl hier „nur“ ca. 2,1% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

tätig sind. Damit ist die Landwirtschaft dennoch die Branche im Kreisgebiet, die

den höchsten Lokalisationsquotienten aufweist, d. h. der Anteil der Beschäftigten

in der Landwirtschaft im Verhältnis zu dem Anteil der Beschäftigten in anderen

Branchen ist am größten. Die Landwirtschaft im Kreis Viersen hat auch ein deut-

lich größeres Gewicht als landesweit. In NRW sind lediglich 0,5% im primären

Sektor beschäftigt
22

. Ansonsten ist das wirtschaftliche Angebot im Kreis Viersen

durchaus weitläufig und reicht von der Industrieproduktion und dem Kleingewerbe

bis zum Handel und vielfältigen Dienstleistungen.

Die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein urteilt mit einem „gut bis

befriedigend“ über die wirtschaftliche Lage.

Das größte Problem wird im Fehlen von Fachkräften gesehen, da zu viele eLb

über keine abgeschlossene Ausbildung verfügen. Eine adäquate Zielerreichung

des Jobcenters ist so stark von der Nachfrage nach geringqualifizierten Arbeits-

kräften abhängig, ebenso von einer stabilen Konjunktur der Wirtschaft, da gering

qualifizierte Arbeitskräfte in Abschwungphasen zuerst entlassen werden und die

Unternehmen auf befristete Arbeitsverträge setzten
23

. Dies hat negative Auswir-

kungen auf die Integrationsquote.

3.2 Stellung des Jobcenters im Vergleichsranking des SGB-II-Reports

Die Position des Jobcenters Kreis Viersen hat sich im jeweiligen Vergleichsran-

king, das der SGB II-Report nennt, vom Jahr 2010 auf das Jahr 2012 stark ver-

schlechtert. Allerdings muss hierbei die Vergleichstypänderung des Instituts für

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) berücksichtigt werden.

Hinweis: Wenn im folgenden Text die Vergleichstypenmitglieder in NRW gemeint

sind, wird aufgrund der besseren Lesbarkeit trotzdem nur von der Vergleichsgrup-

pe gesprochen, da in dieser Analyse nicht so stark auf die Vergleichstypenmitglie-

der im gesamten Bundesgebiet eingegangen werden soll, sondern der Kreis Vier-

sen und die Mitglieder in NRW im Fokus stehen.

22
vgl. IHK (2013): wirtschaftliche Strukturen und Entwicklungen im Kreis Viersen, S. 9.

23
vgl. Jobcenter Kreis Viersen (2013): Örtliches Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm 2013, S. 9.
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3.2.1 Änderung der SGB II-Vergleichstypklasse Viersens von SGB II-Typ 6 auf

SGB II-Typ 7

Definition SGB II-Typ 6 (2008 - 2010):

„Ländliche Gebiete in Westdeutschland mit durchschnittlicher Arbeitsmarktlage

und hohem Anteil an Langzeitarbeitslosen“
24

.

Vergleichstypenmitglieder nach Organisationsform in NRW

Optionskommune ARGE

Ennepe-Ruhr-Kreis,

Hochsauerlandkreis, Min-

den-Lübbecke

Euskirchen, Heinsberg Herford, Höx-

ter, Lippe, Märkischer Kreis, Ober-

bergischer Kreis, Paderborn, Rhei-

nisch-Bergischer Kreis, Rhein-Sieg-

Kreis, Siegen-Wittgenstein, Soest,

Viersen, Warendorf, Wesel

Definition SGB II-Typ 7 (ab 2011):

„Vorwiegend ländliche Gebiete in West- und Ostdeutschland mit leicht unter-

durchschnittlicher Arbeitsmarktlage“
25

.

Vergleichstypenmitglieder nach Organisationsform in NRW

Optionskommune Jobcenter

Düren, Minden-Lübbecke,

Lippe (ab 2012)

Euskirchen, Heinsberg, Paderborn,

Soest, Viersen, Wesel

Lippe (bis einschließlich 2011)

24
MAIS (2007-2010): Grundsicherung für Arbeitsuchende. Datenreport für Nordrhein-Westfalen, S. 5.

25
Bundesagentur für Arbeit / MAIS (2012): SGB II-Report. Kennzahlen und Rahmenbedingungen der Jobcenter
in Nordrhein-Westfalen, S. 53.
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Bei beiden Typen handelt es sich jeweils um die „schlechteste“ Einstufung ländli-

cher Gebiete in Westdeutschland, bezogen auf den jeweiligen Bericht. Viersen gilt

nun nicht mehr als Kreis mit einer „durchschnittlichen“, sondern mit einer „leicht

unterdurchschnittlichen Arbeitsmarktlage“. Alle anderen Typen von ländlichen Ge-

bieten in NRW haben durchschnittliche oder überdurchschnittliche Rahmenbedin-

gungen.

Die neue Einstufung erfolgte aufgrund der Neuaufteilung bzw. Konkretisierung der

SGB II-Vergleichstypen, die vom IAB mittels Clusteranalyse nach markanten, re-

gionalbestimmten Merkmalen (Arbeitslosenquote Jahresdurchschnitt 2010, Bevöl-

kerungsdichte, Ausländeranteil erwerbsfähiger Leistungsberechtigter Jahres-

durchschnitt, Saisonspanne 1/2010-12/2010, Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 2008,

SGB-II-Kundenquote Jahresdurchschnitt 2010, Umgebungsvariable SGB-II-

Kundenquote Jahresdurchschnitt 2010) vorgenommen wurde.

Bei dieser Analyse wurden neue Merkmale berücksichtigt, die in der alten Klassifi-

zierung nicht enthalten waren. Dadurch wurde eines der bisherigen Cluster (Trä-

gerbezirke mit stark saisonaler Prägung) aufgelöst und ein neuer städtischer Ver-

gleichstyp kam hinzu.
26

„Es wurden Typen von SGB II-Gebieten ermittelt, bei de-

nen sich die Träger innerhalb einer Gruppe in Bezug auf die regionalen Rahmen-

bedingungen möglichst ähnlich sind (hohe innere Homogenität) und die Gruppen

untereinander möglichst unähnlich (hohe äußere Heterogenität). Auf diese Weise

wurden 12 Typen ermittelt (Stand September 2011)“.
27

Doch auch die in den SGB II-Berichten hervorgehobenen Vergleichskriterien, also

die neu entwickelten Kennzahlen, die bei den SGB II-Reporten 2011 und 2012 im

Mittelpunkt stehen, müssen bei einer Analyse bzw. einer Begründung für das

schlechte Abschneiden des Jobcenters Kreis Viersen beachtet werden.

Die Kennzahlen, auf die das Hauptaugenmerk gerichtet wird und anhand der die

Leistungsfähigkeit der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemessen

wird, sind:

 die „Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne

Leistungen für Unterkunft und Heizung)“ (K1 - die Verringerung der Hilfe-

bedürftigkeit),

 die „Integrationsquote“ (K2 - die Verbesserung der Integration in Erwerbs-

tätigkeit) und

 die „Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehern“ (K3 - die

Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug).

26
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (2011): Typisierung von SGB-II-Trägern. Vorgehensweise und
Ergebnisse der Aktualisierung 2011.

27
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2011b): SGB-II-Vergleichstypen, http://www.sgb2.info/node/1260.
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Man muss sich bewusst machen, dass diese Kennzahlen in den Datenrepor-

ten der vergangenen Jahre keine Rolle gespielt haben, weil diese Kennzah-

len vor 2011 überhaupt nicht erhoben wurden. Die Kernaussagen der alten

Berichte stützen sich auf andere Kennzahlen.

3.2.2 Kennzahlen ab 2008

Um eine genaue Situationsanalyse abzugeben, haben wir uns entschlossen, nicht

nur den Zeitraum 2011 bis 2012 zu betrachten, sondern, wo dies möglich und

sinnvoll ist, den Zeitrahmen 2008 bis 2012 zu berücksichtigen.

Dabei ist positiv zu vermerken, das Viersen in nahezu allen wichtigen Kategorien

der Jahre 2008, 2009 und 2010 größtenteils über dem Landesschnitt lag.

Anhand der Beschäftigungsquote, der Arbeitslosenquote und der SGB II-Quote

wird dies beispielhaft dargestellt. Für die beiden letzten Quoten ist sogar die Dar-

stellung bis ins Jahr 2012 möglich.

3.2.2.1 Beschäftigungsquote

Die Beschäftigungsquote lag im Kreis Viersen jeweils um etwa einen Prozentpunkt

über dem NRW-Schnitt. Allerdings darf hier nicht die direkte Vergleichsgruppe

Viersens unberücksichtigt bleiben, in der (im Gegensatz zum gesamten Bundes-

land NRW) ungefähr die gleichen Voraussetzungen und die gleiche Arbeitsmarkt-

lage herrschten. Der Durchschnitt dieser Vergleichsgruppe lag in jedem der Ver-

gleichsjahre über dem vom Kreis Viersen.

Tabelle 2: Beschäftigungsquote in %, 2008 - 2010
28

Beschäftigungsquote in % 2008 2009 2010

Kreis Viersen 49,0 48,9 49,2

Vergleichstyp 6 (NRW) 50,1 49,9 50,7

NRW 48,3 48,2 48,9

28
Quelle: MAIS MAIS (2008-2010): Grundsicherung für Arbeitssuchende. Datenreport für Nordrhein-Westfalen.
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Das hat zur Folge, dass, wenn man von einer Rankingplatzierung innerhalb der

Vergleichsgruppe sprechen würde, Viersen für das:

 Jahr 2008 auf Platz 13 von 18,

 Jahr 2009 auf Platz 13 von 18 und

 Jahr 2010 auf Platz 14 von 18 gelandet wäre
29

.

3.2.2.2 Arbeitslosen- und SGB II-Quote

Die größte Aussagekraft erreicht man aber bei einem Blick auf die erhobenen

Werte zur „Arbeitslosenquote SGB II“ und der „SGB II – Quote“. Diese zwei Kate-

gorien finden sich in beiden Berichtsvarianten, verlaufen also über einen Betrach-

tungszeitraum von mehr als 5 Jahren.

Man erkennt bei den Erhebungen der „Arbeitslosenquote SGB II“ eindeutig, dass

die Werte des Kreises Viersen deutlich unter denen des Landesschnitts liegen.

Wenn man wieder eine Platzierung für Viersen innerhalb der Vergleichsgruppe

festmachen möchte, bedeutet dies für den Kreis Viersen im:

 Jahre 2008 Platz 10 von 18,

 Jahr 2009 Platz 10 von 18,

 Jahr 2010 Platz 9 von 18.

Für die Folgejahre wird nochmals an die neue Vergleichsgruppe für NRW erinnert.

Hier erreicht der Kreis Viersen im

 Jahr 2011 Platz 3 von 9 und im

 Jahr 2012 Platz 4 von 9
30

.

Zur besseren Veranschaulichung wurden in der Übersichtstabelle auch einige

Nachbarkreise aufgenommen, um die Arbeit des Jobcenters auch im regionalen

Rahmen zu beleuchten.

29
vgl. MAIS (2008-2010): Grundsicherung für Arbeitssuchende. Datenreport für Nordrhein-Westfalen.

30
Nach den Angaben der Bundesagentur für Arbeit. Statistik.
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Tabelle 3: Arbeitslosenquote SGB II in %, 2008 - 2012
31

Arbeitslosenquote

SGB II in %

2008 2009 2010 2011 2012

Kreis Viersen 4,3 4,3 4,5 4,4 4,5

NRW 6,3 6,2 6,2 6,0 6,0

BRD 5,4 5,3 5,1 4,9 4,7

Interkommunaler Vergleich

Kleve 3,6 3,8 3,2 2,9 3,5

Wesel 5,3 5,3 5,4 5,3 5,2

Rhein-Kreis Neuss 4,4 4,5 4,4 4,3 4,0

Mönchengladbach 9,1 9,4 8,9 8,9 8,9

Krefeld 8,4 8,5 8,5 8,0 8,1

Allerdings erkennt man in der grafischen Darstellung durch die linearen Trendli-

nien besonders gut, dass die „Arbeitslosenquote SGB II“ des Kreises, vom Januar

2008 bis Mai 2013, schleichend, aber stetig zunimmt. Die von NRW hingegen

nimmt im selben Zeitraum ab (siehe Abbildung 6).

Dies ändert zwar nichts an der Deutlichkeit des hohen Unterschiedes der beiden

zu vergleichenden Arbeitslosenquoten, aber tendenziell schrumpft der Abstand

zwischen den beiden Quoten.

31
Nach den Angaben der Bundesagentur für Arbeit.Statistik.
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Abbildung 6: Entwicklung der Arbeitslosenquote SGB II (in %), Januar 2008 - August 2013

Ähnlich verhält es sich mit der „SGB II – Quote“. Für diese Quote, die sich auf die

Wohnbevölkerung bezieht, ergibt sich für die Platzierungen des Kreises Viersen

im Vergleichsgruppen-Ranking für das:

 Jahr 2008 Platz 9 von 18,

 Jahr 2009 Platz 9 von 18,

 Jahr 2010 Platz 9 von 18,

 Jahr 2011 Platz 3 von 9,

 Jahr 2012 Platz 5 von 9.

Wieder sind für einen breiter gefächerten Überblick in der folgenden Übersichtsta-

belle zur SGB II-Quote einige Nachbarkreise aufgenommen.
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Tabelle 4: SGB II – Quote in %, 2008-2012
32

SGB II – Quote in % 2008 2009 2010 2011 2012

Kreis Viersen 8,2% 8,2% 8,4% 8,2% 8,2%

NRW 11,4% 11,3% 11,7% 11,3% 11,2%

BRD 10,6% 10,3% 10,3% 9,8% 9,5%

Interkommunaler Vergleich

Kleve 6,2 6,0 6,5 6,9 7,1

Wesel 10,1 10,0 10,2 9,9 9,5

Rhein-Kreis Neuss 8,5 8,5 8,7 8,5 8,3

Mönchengladbach 18,0 17,5 18,4 18,0 17,9

Krefeld 15,1 15,0 15,5 15,3 15,0

Hier verdeutlicht die lineare Darstellung, dass die SGB II – Quote des Kreises na-

hezu gleichbleibend verläuft. Die von NRW nimmt wiederum ab (siehe Abbildung

7), diesmal allerdings nur geringfügig. Aber noch gilt die Hauptaussage, dass die

Quote des Kreises im Schnitt deutlich unter dem des Landes liegt.

32
Quelle: Bundesagentur für Arbeit.Statistik



Situationsanalyse
Jobcenter Kreis Viersen

 Seite 29 von 128
Stand: 17.10.2013

Abbildung 7: Entwicklung SGB II – Quote (in %), Januar 2008 – Mai 2013

Des Weiteren muss in die Betrachtung mit einbezogen werden, dass wir keine

signifikanten Veränderungen dieser beiden Vergleichszahlen (auch nicht im Jahr

2012) wahrnehmen können. Ein „Absturz“ des Jobcenters im Vergleichsranking ist

anhand dieser Zahlen nicht festzustellen und auch wenn die anderen Kreise der

Vergleichsgruppe herangezogen werden, erkennt man, dass der Kreis Viersen

keineswegs an letzter Stelle liegt, sondern wie die Jahre zuvor auch in der neuen

Vergleichsgruppe einen vorderen Mittelfeldplatz einnimmt und damit auch unter

dem Mittelwert der Vergleichsgruppe liegt.

Tabelle 5: Arbeitslosenquote Kreis Viersen im Vergleich zu NRW und BRD (in %), nach den
Quartalsberichten SGB II-Report 2012

Arbeitslosenquote

SGB II in %

I / 2012

(März)

II / 2012

(Juni)

III / 2012

(September)

IV / 2012

(Dezember)

Kreis Viersen 4,6% 4,5% 4,4% 4,4%

NRW 6,1% 6,0% 5,9% 5,8%

BRD 4,9% 4,7% 4,5% 4,5%
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Tabelle 6: SGB II – Quote Kreis Viersens im Vergleich zu NRW und BRD (in %), nach den Quar-
talsberichten SGB II-Report 2012

SGB II – Quote in % I / 2012

(März)

II / 2012

(Juni)

III / 2012

(September)

IV / 2012

(Dezember)

Kreis Viersen 8,2% 8,2% 8,1% 8,1%

NRW 11,2% 11,2% 11,1% 11,1%

BRD 9,6% 9,5% 9,5% 9,4%

3.2.2.3 Zwischenfazit

Das schlechte Rankingergebnis des Jobcenters Kreis Viersen ist zu einem Teil auf

die neuen Erhebungen zurückzuführen, die seit 2011 im Mittelpunkt der Untersu-

chung „SGB II-Report“ stehen, bzw. auf den neuen Fokus, auf dem die neuen

Kennzahlen liegen. Hier zeigt sich bei den neuen Vergleichszahlen, dass das Job-

center Kreis Viersen insgesamt innerhalb NRWs einen der hinteren Plätze ein-

nimmt
33

.

Ein Blick auf die Kennzahlen, die von 2008 bis 2012 in den SGB II-Berichten aus-

gewertet wurden, zeigt allerdings, dass bei diesen Kennzahlen ein gleichbleiben-

des Niveau gehalten werden konnte und keine Verschlechterung eintrat.

Die Entwicklung der Qualität der Arbeit des Jobcenters bei der Vermittlung von

Arbeitslosen lässt sich nur schwer aufzeigen, da die neuen Kennzahlen erst seit

2011 erhoben wurden und erst seit 2012 in einem Bericht, dem SGB II- Datenre-

port, ausgewertet werden. Da es in der vorliegenden Analyse aber vor allem um

aktuelle Entwicklungen gehen soll, werden im Folgenden die neu erhobenen

Kennzahlen im Mittelpunkt der Analyse stehen.

Um einen vertiefenden Überblick über die aktuelle Situation des Jobcenters Kreis

Viersen zu gewinnen, werden auch weiterhin bei grafischen Darstellungen und

Tabellen zur besseren Veranschaulichung nicht nur die Werte vom Kreis Viersen,

sondern auch die Werte von NRW, zuweilen der Vergleichsgruppe 7 bezogen auf

NRW und (stellvertretend für die Nachbarkreise) von Kleve aufgenommen. Kleve

wird berücksichtigt, obwohl der Kreis nicht zum Vergleichstyp 7 gehört, denn bei

Kleve handelt es sich 1. ebenfalls um einen ländlichen Kreis und 2. um einen

Nachbarkreis.

33
vgl. Bundesagentur für Arbeit / MAIS (2012): SGB II-Report. Kennzahlen und Rahmenbedingungen der Job-
center in Nordrhein-Westfalen.
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Interessant ist bei dem Vergleich sicherlich auch, dass es sich bei Kleve um eine

Optionskommune, also eine andere Organisationsform als die des Jobcenters

Kreis Viersen handelt.

In den folgenden Kapiteln soll Kleve stellvertretend für die Nachbarkreise als Ver-

gleichsgröße mit berücksichtigt werden, wenngleich der Fokus der Betrachtung

auf den direkten Vergleichsgruppenmitgliedern aus NRW liegen wird.

3.2.3 Kennzahlen ab 2011

Bislang war es nicht möglich, trägerübergreifende Personenhistorien abzubilden,

um etwa die Dauer im Leistungsbezug für Personen zu ermitteln, die von ver-

schiedenen SGB II-Trägern betreut wurden. Die Daten wurden aus den Fachver-

fahren der BA und der kommunalen Träger im Auswertverfahren der BA getrennt

aufbereitet und die Ergebnisse werden dann erst auf Berichtsebene kombiniert. Im

April 2011 wurde dann die Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende auf ei-

ne integrierte Datenbasis umgestellt. Nun stehen monatlich aktualisierte ver-

gleichbare Statistiken über Leistungen und Leistungsberechtigte über alle Jobcen-

ter zur Verfügung
34

.

Zur besseren Lesbarkeit der Grafiken wird nochmals darauf hingewiesen, dass die

Vergleichsgruppe 7 in den Darstellungen nicht alle Kreise bundesweit enthält,

sondern alle Kreise in NRW, die im Vergleichstyp 7 aufgeführt sind.

Die Durchschnittswerte wurden mit Hilfe der Grunddaten des BMAS errechnet, die

auf der Internetseite www.sgb2.info zur Verfügung gestellt werden.

3.2.3.1 Kennzahl K1 – Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt

Definition:

„Die Kennzahl misst die Veränderung der Hilfebedürftigkeit von Bedarfsgemein-

schaften, indem sie die Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne Leistungen für Un-

terkunft und Heizung) der Bedarfsgemeinschaften eines Jobcenters im Bezugs-

monat ins Verhältnis zum entsprechenden Vorjahresmonatswert setzt“
35

.

Die Entwicklung bei der Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensun-

terhalt im Kreis Viersen vom Januar 2011 bis Dezember 2012 ist negativ, denn die

Aufwendungen haben im Durchschnitt um 1,3% zugenommen.

34
BA-Statistik (2011): Kennzahlen nach §48a SGB II. Übergreifende methodische Hinweise, S.4f.

35
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2011b): K1 – Veränderung der Summe der Leistungen zum Le-
bensunterhalt, http://www.sgb2.info/node/1261.
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In der Abbildung 8 erkennt man, dass man in Viersen 2012 die Summe dieser

Leistungen nicht reduzieren konnte. Vielmehr haben diese Leistungen um mehr

als 3% zugenommen. 2011 hingegen konnte man durchschnittlich noch eine leich-

te Reduzierung erreichen.

Abbildung 8: Die Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne
Leistungen für Unterkunft und Heizung) in % im Kreis Viersen, 2011 – 2012

Abbildung 9: Die Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne
Leistungen für Unterkunft und Heizung) in % im Vergleich, 2011 – 2012
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Zur besseren Veranschaulichung werden die Jahre 2011 und 2012 in den Abbil-

dungen 10 und 11 nochmals separat dargestellt.

Abbildung 10: Die Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne
Leistungen für Unterkunft und Heizung) in % im Vergleich, 2011

Abbildung 11: Die Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne
Leistungen für Unterkunft und Heizung) in % im Vergleich, 2012

Es lässt sich anmerken, dass der Kreis Viersen im SGB II-Report zwar seit Beginn

der Erhebung 2011 einen der hinteren Plätze in der Vergleichsgruppe einnimmt,

aber im Laufe des Jahres 2012 alle Kreise näher zusammengerückt sind. Viersen

ist im Vergleich sogar einer der konstantesten Kreise. Mit Ausnahme von Euskir-



Situationsanalyse
Jobcenter Kreis Viersen

 Seite 34 von 128
Stand: 17.10.2013

chen ist bei allen Mitgliedern der Vergleichsgruppe ein prozentualer Anstieg fest-

zustellen (und bei den meisten Kreisen stärker als bei Viersen).

Auch der NRW-Durchschnitt verhält sich wie der der meisten Vergleichsgruppen-

mitglieder, allerdings liegt Viersen auch hier leicht über dem gesamten NRW-

Durchschnitt. Dennoch zeigt ein Blick auf den Durchschnitt der Jahre 2011 und

2012 für K1, dass der Kreis Viersen im Jahr 2011 Platz 8 und im Jahr 2012 sogar

nur Platz 9 von 9 Vergleichsgruppenmitgliedern in NRW belegen konnte.

2011 konnte man immerhin (trotz eines vorletzten Platzes) noch ein Negativ-

Wachstum von -0,4% erreichen, aber im Jahr 2012 kam es zu der erwähnten

Steigerung um mehr als 3%.

Im bundesweiten Vergleich, wieder bezogen auf die definierte Vergleichsgruppe 7,

zeigt sich anhand der Rankingplatzierung noch einmal verstärkt, wie schlecht die

Werte vom Jobcenter Kreis Viersen ausfallen. Von 55 Jobcentern wird 2012 der

letzte Platz belegt, dies ist gegenüber dem 52. Platz eine Verschlechterung. Um

diesen Sachverhalt deutlich herauszustellen: Viersen verzeichnet 2012 einen Zu-

wachs bei der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt. In der gesamten

Vergleichsgruppe 7, also von 55 Jobcentern bundesweit, war dies nur bei 8 Job-

centern der Fall. Und Viersen ist nicht nur in dieser „schlechteren“ Gruppe, son-

dern führt diese 2012 auch als Negativspitzenreiter an.

Tabelle 7: Durchschnitt der Entwicklung der Veränderung der Summe der Leistungen zum Le-
bensunterhalt in %, 2011 und 2012

36

Kreis

kreisfreie Stadt

K1

(2011-2012)

K1

(2011)

K1

(2012)

Düren -0,1% 1,0% -1,2%

Euskirchen 0,0% -1,3% 1,3%

Heinsberg -0,5% -3,1% 2,2%

Lippe -4,4% -7,8% -0,6%

Minden-
Lübbecke -3,2% -4,7% -1,7%

Paderborn -4,8% -7,6% -1,7%

Soest -5,3% -7,8% -2,5%

Viersen 1,3% -0,4% 3,1%

36
Berechnung nach Grunddaten von BMAS, www.sgb2.info.
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Kreis

kreisfreie Stadt

K1

(2011-2012)

K1

(2011)

K1

(2012)

Wesel -1,1% -0,8% -1,4%

Vergleichstyp 7
(NRW) -2,1% -3,7% -0,5%

Kleve 2,7% 1,1% 4,3%

NRW -0,7% -2,7% 1,3%

BRD -3,0% -4,9% -1,0%

Vergleichstyp 7
(BRD) -3,9% -5,7% -2,0%

3.2.3.2 Kennzahl K2 – Integrationsquote

Definition:

„Die Kennzahl misst die Integrationen in den vergangenen zwölf Monaten im Ver-

hältnis zum durchschnittlichen Bestand an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten

in diesem Zeitraum“
37

.

Bei der Integrationsquote verhält es sich genau umgekehrt. Hier ist das Jahr 2012

für den Kreis Viersen relativ konstant, aber das Jahr 2011 von einem größeren

Anstieg geprägt. Allerdings ist dieser positiv zu werten, da er aussagt, dass mehr

Arbeitssuchende in den Arbeitsmarkt integriert wurden als im Vorjahr.

„Als Integrationen gelten alle Aufnahmen von sozialversicherungspflichtigen Be-

schäftigungen, voll qualifizierende berufliche Ausbildungen oder selbständige Er-

werbstätigkeit von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten - unabhängig davon, ob

die Hilfebedürftigkeit durch die Erwerbstätigkeit beendet wird oder ob sich der Ar-

beitslosigkeitsstatus (arbeitslos, nicht arbeitslos arbeitsuchend, nicht arbeitsu-

chend) durch die Erwerbstätigkeit ändert“
38

.

37
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2011b): K2 – Integrationsquote, http://www.sgb2.info/node/1266.
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Abbildung 12: Integrationsquote in % im Kreis Viersen (Betrachtungszeitraum 2011 - 2012)

Abbildung 13: Integrationsquote in % im Vergleich, 2011 - 2012

Abbildung 14: Integrationsquote in % im Vergleich, 2011

38
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2011b): K2 – Integrationsquote, http://www.sgb2.info/node/1266.
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Abbildung 15: Integrationsquote in % im Vergleich, 2012

Leider macht die Entwicklung von Mai bis Dezember 2012 deutlich, dass Viersen

den Anschluss an die meisten Vergleichsgruppenmitglieder verliert, da der Ab-

stand zu den anderen Kreisen in NRW (mit höherer Integration) größer wurde und

nun anscheinend konstant bleibt. Positiv vermerken lässt sich aber, dass die In-

tegrationsquote sowohl 2011 als auch 2012 über dem NRW-Durchschnitt liegt.

Auch das interne Gruppenergebnis des Kreises Viersen ist bei dieser Kennzahlbe-

trachtung besser als bei K1.

Doch besser heißt nicht gut. Der jeweilige 6. Platz von 9 Plätzen insgesamt, für die

Vergleichsgruppe 7 in NRW in den Jahren 2011 und 2012, wäre schon für sich

genommen Warnung genug, aber die Deutlichkeit der prozentual niedrigen Zahlen

an Integration in den Arbeitsmarkt verdeutlicht:

 der 50. Platz 2012 und

 der 49. Platz 2011 von 55 Vergleichsgruppenmitgliedern in der gesamten

Bundesrepublik.
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Tabelle 8: Dezemberwerte (=Änderungsquote für das gesamte Jahr) der Integrationsquote in %,
2011 und 2012

39

Kreis

kreisfreie Stadt

K2

(2011)

K2

(2012)

Düren 17,7% 19,1%

Euskirchen 28% 28,3%

Heinsberg 26,1% 26,3%

Lippe 27,2% 18,9%

Minden-Lübbecke 23,3% 21,1%

Paderborn 28,9% 27,4%

Soest 30,2% 26,8%

Viersen 24,9% 22,5%

Wesel 26,0% 27,2%

Vergleichstyp 7
(NRW) 22,7% 25,1%

Kleve 22,5% 21,7%

NRW 23,3% 21,7%

BRD 24,7% 25,4%

Vergleichstyp 7
(BRD) 25,8% 24,2%

3.2.3.3 Kennzahl K3 – Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehern

Definition:

„Die Anzahl der LZB im Bezugsmonat wird ins Verhältnis zu den LZB im Vorjah-

resmonat gesetzt“
40

.

39
Nach BMAS, www.sgb2.info.

40
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2011b): K3 – Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbe-
ziehern, http://www.sgb2.info/node/1271.
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Die letzte wichtige Kennzahl, die Veränderung des Bestands an Langzeitleis-

tungsbeziehern, stellt Viersen wieder an einen der letzten Plätze der Vergleichs-

gruppe und auch hinter den NRW-Durchschnitt. Die Kernaussage ist, dass der

Kreis Viersen einen steten Zuwachs an Langzeitarbeitslosen aufweist, während al-

le anderen Vergleichsgruppenmitglieder immerhin in den letzten acht Monaten des

Jahres 2012 eine Verringerung dieses Bestandes erzielen konnten. Zumindest im

Jahre 2012 lässt sich aber auch im Kreis Viersen ein positiver Trend erkennen

(wie die zur grafischen Veranschaulichung eingearbeitete Trendlinie erkennen

lässt), denn der Bestand an Langzeitarbeitslosen hat sich nur geringfügig erhöht.

Allerdings ist die Konstanz der schleichenden Zunahme an Langzeitarbeitslosen

beunruhigend.

Abbildung 16: Veränderung des Bestandes an Langzeitarbeitslosen in % im Kreis Viersen,
2011 - 2012

Abbildung 17: Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehern in % im Vergleich,
2011 - 2012
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Abbildung 18: Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehern in % im Vergleich,
2011

Abbildung 19: Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehern in % im Vergleich,
2012

Jeweils im Jahr 2011, wie auch im Jahr 2012, kommt ein Durchschnitt von 1,1%

zustande. Das ist insgesamt betrachtet „nur“ im Jahr 2012 der letzte Rankingplatz

in der Vergleichsgruppe in NRW, aber Viersen ist der einzige Kreis in dieser

Gruppe, der weder insgesamt noch in den einzelnen Jahren zu einer Verringerung

des Bestandes an Langzeitarbeitslosen kommen konnte (bzw. einen Minuswert

aufweisen konnte).

Wenn man die Grunddaten der Kennzahlen des BMAS zu Grunde legt, zeigt sich

auch mit Blick auf das gesamte Bundesgebiet: Von 55 Jobcentern der Vergleichs-

gruppe belegt Viersen für das Jahr 2011 einen 52. und im Jahr 2012 den letzten

Platz.
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Tabelle 9: Durchschnitt der Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehern in %,
2011 und 2012

41

Kreis

kreisfreie Stadt

K3

(2011-2012)

K3

(2011)

K3

(2012)

Düren 1,8% 4,6% -0,8%

Euskirchen -0,2% 0,9% -1,3%

Heinsberg -0,6% 0,6% -1,7%

Lippe -1,6% -0,9% -2,3%

Minden-Lübbecke 0,3% 1,3% -0,7%

Paderborn -2,8% -1,7% -3,9%

Soest -4,1% -2,1% -6,0%

Viersen 1,1% 1,1% 1,1%

Wesel -0,7% 0,4% -1,9%

Vergleichstyp 7
(NRW) -0,8% 0,4% -2,0%

Kleve 5,9% 6,0% 5,8%

NRW 0,0% 0,8% -0,8%

BRD -2,6% -1,9% -3,4%

Vergleichstyp 7
(BRD) -3,7% -3,0% -4,4%

3.2.3.4 Gesamtfazit der Ist-Beschreibung

Insgesamt hat die Analyse des Rankings des SGB II-Reports gezeigt, dass der

Kreis Viersen sehr schlecht bei den Kennzahlen abschneidet, die in der Erhebung

neu hinzugekommen sind und die in den neuen Berichten in den Mittelpunkt ge-

stellt werden (K1, K2 und K3 – mit den jeweiligen Unterkategorien).

41
Berechnung nach BMAS, www.sgb2.info.
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Bei den Daten, die von den alten Berichterstattungen in die neue Darstellungsform

der Berichte übernommen wurden, zeigen sich weniger drastische negative Ver-

änderungen (vgl. Arbeitslosenquote SGB II und SGB II – Quote). Daher ist es ver-

ständlich, dass Viersen in der alten Darstellungsform der Berichte im Mittelfeld

seiner damaligen Vergleichsgruppe geführt wurde und auch stets über dem NRW-

Landesschnitt lag.

In dieser Betrachtung der Ist-Situation müssen natürlich auch die Besonderheiten

bedacht werden, die der Arbeitsmarkt im Kreis Viersen aufweist, wie der ver-

gleichsweise hohe Anteil an Alleinerziehenden eLb, der relativ hohe Anteil an eLb

ohne Berufsausbildung oder die große Zahl an Ergänzern. Natürlich muss auch

mit Maßnahmen, die vom Jobcenter ausgehen, gegen diese schlechten Zahlen

vorgegangen werden, aber in erster Linie spielen hier wirtschaftliche Faktoren eine

Rolle, die das Jobcenter nicht beeinflussen kann.

Man sollte sich aber klar machen, dass Viersen in der Vergleichsgruppe ländlicher

westdeutscher Regionen gelistet ist, die die „schlechteste“ aller möglichen Einstu-

fungen (für ländliche, westdeutsche Regionen) erhält („leicht unterdurchschnittli-

che Arbeitslage“). In diesem Vergleichstyp haben alle Mitglieder mit dieser leicht

unterdurchschnittlichen Arbeitslage zu tun, keines genießt eklatante Vorteile. Aber

Viersen gehört hier dennoch mit zu den Kreisen, die am schlechtesten abschnei-

den, oder ist sogar der Kreis, der am schlechtesten abschneidet.

4 Ziele des Jobcenters

Um der Arbeitslosigkeit und den schlechten Kennzahlen entgegenzuwirken, wurde

auch für das Jahr 2013 eine „Vereinbarung zur Erreichung der Ziele der Grundsi-

cherung für Arbeitssuchende“ zwischen dem MAIS-NRW, der Regionaldirektion

NRW der BA, dem Kreis Viersen, der Agentur für Arbeit Krefeld und dem Ge-

schäftsführer des Jobcenters Kreis Viersen gemeinsam vorbereitet und von kom-

munaler Seite unterzeichnet. In der Vereinbarung selbst ist die Kennzeichnung

des Kreises mit seiner Heterogenität von vier Gemeinden und fünf Städten, sei-

nem hohen Bestand an Langzeitleistungsbeziehern im SGB II (64,6% im Dezem-

ber 2012) sowie seinen eLb in vornehmlich arbeitsmarktfernen Profillagen berück-

sichtigt
42

.

Als Ergebnisse der Analyse und Diskussion über die Zielverfehlungen in 2012

wurden vereinbart: Eine Stabilisierung der Personalsituation, das Fachaufsichts-

konzept zur Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der Geld- und Eingliederungs-

leistungen nach dem SGB II, die Erreichung der gesetzlichen Betreuungsschlüssel

(in diesem Zusammenhang auch die Beteiligung an der Joboffensive NRW; vgl.

Kap. 6.2.1.2.1), verschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung von Langzeitarbeits-

losigkeit (Projekt „Familienlotse“, Landesprogramm ögB, Förderung von Arbeitsge-

42
vgl. AfA Krefeld/Kreis Viersen/MAIS-NRW/RD NRW der BA/Röttges (2013): Vereinbarung zur Erreichung der
Ziele der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Jahr 2013, S. 4.
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legenheiten), die Verbesserung der internen Kommunikation und die „Neuorgani-

sation zur Führungsoptimierung“ (vgl. Kap. 5.1 und 5.2)
43

.

Das Jobcenter und die Vereinbarungspartner streben nach diesen Überlegungen

verschiedene Ziele an, die man im Jahr 2013 erreichen möchte. Zum einen wen-

det man sich dem Themengebiet „Verringerung der Hilfebedürftigkeit“ zu, also

dem Ziel, dass eLb ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln bestreiten können.

Dies soll durch existenzsichernde und nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt

erreicht werden
44

. Ein weiteres Themengebiet, das angesprochen wird, ist die

„Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit“, die Leistungsbedürftigkeit

durch Erwerbstätigkeit zu vermeiden. Dieses Ziel gilt ab einer bestimmten Quote

als erreicht: Die Integrationsquote des Kreises Viersen soll sich um insgesamt

1,8% im Vergleich zu 2012 erhöhen. Dazu greift das Jobcenter folgende Ziele auf:

marktnahe Kunden durch die Joboffensive intensiver betreuen, den Erwartungs-

wert für Integrationen beim gemeinsamen Arbeitgeber-Service auf ≥300 festlegen, 

im „Selbstständigen-Team“ das anrechenbare Einkommen um 20% steigern und

eine Bestandsminderung um 10% erreichen, 100 Integrationen bei der „Perspekti-

ve 50plus“ erreichen, durch die Förderung der beruflichen Weiterbildung 220 Ein-

tritte erzielen und eine Förderung der Berufsausbildung junger Erwachsener errei-

chen.

Des Weiteren soll eine gemeinsame Zielplanung der AfA Krefeld, der Jobcenter

Krefeld und des Kreises Viersen erfolgen sowie das Projekt „Familienlotse“ umge-

setzt werden. Durch das Modellprojekt NRW „Öffentlich geförderte Beschäftigung“

sollen zunächst 20 Teilnehmer marktnah (auf 2 Jahre befristet mit der Hoffnung

auf Übernahme) beschäftigt werden. Im weiterentwickelten AGH-Projekt soll ein

neuer Fallschlüssel (1:50 für insgesamt 150 Teilnehmer) angewandt werden. Um

die Integrationsquote zu verbessern, will sich das Jobcenter besonders auf Allein-

erziehende, Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund und Jugendliche kon-

zentrieren sowie die Geldleistung für Eingliederungsmaßnahmen in diesem Jahr

zu „90% plus X“ ausschöpfen
45

.

Für das Thema „Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug“, bei dem es um

die Leistungsempfänger geht, die länger im Leistungsbezug sind, gilt: Das Ziel ist

es, die Gesamtheit der Langzeitleistungsbezieher um 1,1% zu senken. Dazu soll

(neben den erhofften Effekten, die man sich von den Zielsetzungen zum Thema

„Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit“ erhofft) durch den Einsatz von

Instrumenten zur Integration beim Eintritt (in den Leistungsbezug) das Potenzial

43
vgl. AfA Krefeld/Kreis Viersen/MAIS-NRW/RD NRW der BA/Röttges (2013): Vereinbarung zur Erreichung der
Ziele der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Jahr 2013, S. 5.

44
vgl. AfA Krefeld/Kreis Viersen/MAIS-NRW/RD NRW der BA/Röttges (2013): Vereinbarung zur Erreichung der
Ziele der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Jahr 2013, S. 6.

45
vgl. AfA Krefeld/Kreis Viersen/MAIS-NRW/RD NRW der BA/Röttges (2013): Vereinbarung zur Erreichung der
Ziele der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Jahr 2013, S. 6f.
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für den Langzeitleistungsbezug gering gehalten werden. Es sollen auch eine Aus-

weitung des Einkaufsprozesses für aktivierende Maßnahmen stattfinden, ein Ein-

kauf eines Aktivierungscenters für Minijobber erfolgen und 20 Individualförderun-

gen im Rahmen des Modells „Modellprojekt Öffentlich geförderte Beschäftigung in

NRW“ stattfinden
46

.

Als letztes Themengebiet der Vereinbarung wird die „Verbesserung von Leis-

tungsprozessen“ aufgegriffen. Das Jobcenter setzt sich dabei die Ziele, die fünf

örtlichen BLZ zu vereinheitlichen, den Neukundenprozess (hinsichtlich qualifizier-

ter Erstberatung, Sofortangeboten und Durchsetzung des Nachranggrundsatzes)

weiterzuentwickeln, die kommunal finanzierten Maßnahmen und weiterentwickel-

ten AGHs durch ausreichende Teilnehmerzahlen zu füllen und einen Rückgang

der erfolgreichen Widersprüche und Klagen sowie eine Verringerung der Hilfebe-

dürftigkeit im Bereich der Grundsicherung zur Gewährung von Leistungen für Un-

terkünfte und Heizung
47

zu erreichen.

Nachdem diese „Vereinbarung zur Erreichung der Ziele der Grundsicherung für

Arbeitsuchende 2013“ von der Regionaldirektion NRW und dem MAIS NRW nicht

unterschrieben wurde, bleibt allerdings abzuwarten, inwieweit diese Zielvereinba-

rungen überhaupt von großer Relevanz sein werden. Als Grund für das Ausblei-

ben der Unterzeichnung wird eine juristische Kontroverse mit dem Bundesministe-

rium für Arbeit und Soziales angeführt, die bislang nicht gelöst werden konnte.

Nähere Details dazu sind nicht bekannt. Allerdings haben die örtlichen Vereinba-

rungen, nach der Aussage von Herrn Peter Jäger (Geschäftsführer Grundsiche-

rung der RD NRW) und Herrn Benedikt Siebenhaar (MAIS NRW), weiterhin Be-

stand. Nach Aussage der BA, vertreten vom stellvertretenden Geschäftsführer des

Jobcenters Kreis Viersen, wird diese Vereinbarung als verbindlich betrachtet.

Um den Überblick über die Ziele des Jobcenters abzurunden, soll auch der Vor-

standsbrief SGB II der BA angeführt werden. Aus diesem gehen die geschäftspoli-

tischen Handlungsfelder hervor (ehemals geschäftspolitische Schwerpunkte, die

Umbenennung erfolgte, um die dezentrale Umsetzungsverantwortung zu unter-

streichen). Diese Handlungsfelder sind:

 Kunden ohne Abschluss zu Fachkräften ausbilden

 Langzeitbezieher aktivieren und Integrationschancen erhöhen

 Marktchancen bei Arbeitgebern erschließen und Integrationen realisieren

46
vgl. AfA Krefeld/Kreis Viersen/MAIS-NRW/RD NRW der BA/Röttges (2013): Vereinbarung zur Erreichung der
Ziele der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Jahr 2013, S. 7f.

47
vgl. AfA Krefeld/Kreis Viersen/MAIS-NRW/RD NRW der BA/Röttges (2013): Vereinbarung zur Erreichung der
Ziele der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Jahr 2013, S. 8f.
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 Beschäftigungsmöglichkeiten für Alleinerziehende nutzen

 Jugendliche in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt integrieren

 Rechtmäßigkeit und Qualität der operativen Umsetzung sicherstellen

Die hier aufgeführten Handlungsfelder sind eng mit den Zielen des SGB II ver-

zahnt und sollen zur Erreichung von weiteren lokal vereinbarten kommunalen Zie-

len beitragen
48

.

5 Organisation des Jobcenters

5.1. Organisationsplan neu

Für den 03.06.2013 hat das Jobcenter Kreis Viersen einen neuen Organisations-

plan ausgearbeitet, in dem eine neue Bereichsleitung ernannt und daraus resultie-

rend eine Neuaufteilung der einzelnen Unterabteilungen der Bereichsleitungen

vorgenommen wurde. Diese drei Bereichsleitungen sind für die verschiedenen

Beschäftigungs- und Leistungszentren (BLZ) des Kreises zuständig.

Die „Bereichsleitung 1“ ist verantwortlich für:

 das BLZ Nettetal/Brüggen und

 das BLZ Schwalmtal/Niederkrüchten.

Die „Bereichsleitung 2“ für:

 das BLZ Viersen

und die „Bereichsleitung 3“ für:

 das BLZ Kempen/Tönisvorst/Grefrath und

 das BLZ Willich.

Aber auch die unterschiedlichen Fachabteilungen sind den drei Bereichsleitungen

unterstellt. Zur „Bereichsleitung 1“ gehören nun die Abteilungen

 „Unterhalt, Ordnungswidrigkeit-Stelle (Owi-Stelle),

 „Außendienst“,

48
BA (2013): Vorstandsbrief SGB II 2013: Geschäftspolitische Handlungsfelder, S. 8.
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 „Fachexperte Arbeitslosengeld II Leistungen zum Lebensunterhalt (A2LL –

Webanwendung für die Erfassung und Verwaltung von finanziellen Leis-

tungen für Empfänger des ALG II)“,

 „Kundenreaktionsmanagement (KRM)“ und

 „Sozialgerichtsgesetz-Stelle (SGG-Stelle)“.

Zur „Bereichsleitung 2“ gehören die Abteilungen

 „Arbeitsvermittlung unter 25 (AV U25)“ und

 „gemeinsamer Arbeitgeber-Service (gAG-S).

Zur Bereichsleitung 3 gehören die Abteilungen

 „Bildung und Teilhabe (BuT) und Selbstständige“ sowie die

 „Joboffensive“.

Diese drei Bereichsleitungen und der Bereich „Organisation und Personal, Haus-

halt und Integrationsmaßnahmen“ mit den Unterabteilungen „Integrationsmaß-

nahmen“ und „Interne Dienste“ unterstehen dem Geschäftsführer.

Dem Geschäftsführer zugeordnet sind noch Gremien und Sonderfunktionen wie

„Datenschutz und Informationsfreiheitsgesetz (IFG)“, „Beauftragte(r) für Chancen-

gleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit (BCA)“, „Schwerbehindertenver-

tretung (SbV)“, „Personalrat“, „Gleichstellungsbeauftragte(r) (GleiB)“, „Büro der

Geschäftsführung (BdG)“ und „Controlling“ (vgl. Abbildung 20).
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Abbildung 20:

Anmerkung: Die Stelle des Bereichsleiters 3 wird nicht mehr von
Herrn Schmitz bekleidet, sondern ist momentan vakant.
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5.2. Organisationsplan alt

Der Vergleich mit den alten Organisationsplänen (Stand: 24.01.2011 und

03.04.2012) macht deutlich, dass nun versucht werden soll, einen stärkeren regio-

nalen Bezug herzustellen, dadurch, dass die einzelnen Bereichsleitungen unter-

schiedliche BLZ betreuen.

Die Vorläufer des aktuellen Organisationsplans orientierten sich ebenfalls am „Ge-

schäftsmodell 1 –Organisation mit KuZ-Elementen“. Darunter ist eine Unterteilung

der Prozesskette auf verschiedene Tätigkeiten und Hierarchieebenen zu verstehen

(je nach Schwierigkeit und Aufgabeninhalt). Auch bei diesen beiden Plänen hatte

man zum damaligen Zeitpunkt die bestmöglichen Steuerungen des Arbeitsaufwan-

des und die effektivste Aufgabenbewältigung unter bestmöglicher Nutzung der Mit-

arbeiter erwartet
49

. Der größte Unterschied zum aktuell bestmöglichen Plan sieht

wie folgt aus: Die alten Organisationspläne waren klarer nach Aufgaben unterteilt.

Da sich die beiden älteren Organisationspläne nicht vom Aufbau, sondern eher von

der Namensgebung unterscheiden (etwa „Organisation, Personal und Haushalt“

anstatt „Finanzen, Personal, Infrastruktur“) wird der Aufbau der alten Pläne zusam-

menfassend am Organisationsplan Stand 03.04.2012 und seiner Terminologie be-

schrieben.

So gab es den ersten Hauptbereich „Leistungen zum Lebensunterhalt“, in dem die

 einzelnen BLZ betreut wurden, und zusätzlich die Ordnungseinheiten und

Teams rund um

 die „Sozialgerichtsgesetz-Stelle (SGG)“,

 den/die „Unterhalt, Ordnungswidrigkeit-Stelle (Owi-Stelle), Außendienst“,

 die „Fachexperten Arbeitslosengeld II“ und

 das „Bildung und Teilhabe-Büro (BuT-Büro)“.

Der zweite Hauptbereich „Markt und Integration“ befasste sich mit sämtlichen Fra-

gestellungen zu den Bereichen

 der unter und über 25-Jährigen des Kreises,

 des Kundenbüros Viersen und

 der „gemeinsame Arbeitgeber-Service der über 25 Jährigen (gAG-SÜ 25)“.

49
vgl. Trägerversammlung 28.01.2011 (konstituierende Sitzung): Organisation JC Kreis Viersen (PPP); Stand:

24.01.2011 (TOP 3).
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Der neue Hauptbereich „Organisation und Personal, Haushalt und Integrations-

maßnahmen“ hat in einer sehr ähnlichen Form schon im alten Organisationsplan

existiert. Aber neben

 den „Integrationsmaßnahmen“ wurde hier genauer unterschieden zwischen

 „Infrastruktur und Finanzen“ und

 „Personalverwaltung, Büro der Geschäftsführung, Gleichstellungbeauftrag-

ten“.

Das Controlling (bzw. „Controller SGB II“) war in diesen Bereich mit eingebunden.

Alle diese Bereiche unterstanden, wie im aktuellen Plan auch, dem Geschäftsfüh-

rer, ebenso wie die Sonderfunktionen, wenn diese nicht schon in die anderen Berei-

che integriert waren (vgl. Controlling, Gleichstellungsbeauftragter).

Weitere Sonderfunktionen, die separat aufgeführt wurden, waren

 die/der „Beauftragte/r für Datenschutz“,

 das „Kundenreaktionsmanagement“,

 die/der „Beauftragte/r für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt,

 die „Schwerbehindertenvertretung“ und

 der „Personalrat“ (vgl. Abbildung 21).
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Abbildung 21:
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5.3. Zwischenfazit

Über die Neuorganisation zur Führungsoptimierung wurde in der Trägerversamm-

lung vom 26.10.2012 beraten. Es wurde bestimmt, dass das „Geschäftsmodell 1 –

Organisationsmodell nach Kundenzentrum-Logik“ beibehalten wird. Charakteristisch

für den alten Organisationsplan waren die beiden großen Bereiche „Leistungen zum

Lebensunterhalt“ und „Markt und Integration“. Der Handlungsbedarf wurde darin

gesehen, dass diese beiden Bereiche zu viel Personal umfassen. Unter dem Blick-

winkel von Führungs- und Steuerungsaspekten erschienen sie überdimensioniert

und auch die Verteilung der Teams auf 5 BLZs wurde kritisch betrachtet.

Bemängelt wurde auch das Festhalten an der Bereichsleitung als Experte im jewei-

ligen Aufgabengebiet. Dies würde nicht der Steuerungslogik des SGB II entspre-

chen. Deutlich zu erkennen ist im neuen Plan auch die geforderte stärkere lokale

bzw. sozialräumliche Ausrichtung. Das Ansprechpartnersystem auf Bereichslei-

tungsebene wurde umgesetzt. Auch die Führungsoptimierung durch eine dritte Stel-

le in der Bereichsleitung wurde auf den Weg gebracht
50

. So soll eine Regionalisie-

rung und eine bereichsübergreifende Steuerung ermöglicht werden
51

.

Damit ist die Absicht des Jobcenters angesprochen, warum eine Neuorganisation

erfolgte. Die von der Trägerversammlung beschlossene Neuorganisation soll die

Probleme in der Führungsorganisation beheben. Die Frage, die sich stellt, ist, ob

dies durch den vorliegenden neuen Organisationplan bewerkstelligt werden kann.

Man sollte jetzt die Praxis abwarten, ob sich ein Widerspruch zwischen der

Regionalität und der Einordnung von einzelnen Unterbereichen ergibt, die bereichs-

übergreifende Aufgaben haben und/oder in das Aufgabengebiet einzelner Bereichs-

leiter fallen. Wie wird z. B. sichergestellt, dass Bereichsleiter 2 über Maßnahmen im

Kundenreaktionsmanagement (Bereichsleiter 1 unterstellt) informiert ist und diese

Informationen an seine Mitarbeiter in den BLZ weitergeben kann, so dass diese und

auch die Mitarbeiter unter Bereichsleiter 3 (N.N.) sich dann alle auf demselben

Kenntnisstand befinden? Die gleiche Überlegung stellt sich bei Rückfragen der Mit-

arbeiter, etwa zu Fragen der Arbeitsvermittlung oder zu Leistungen zum Lebensun-

terhalt. Ein Beispiel: Führt eine Frage zur Arbeitsvermittlung der über 25 Jährigen

im BLZ Nettetal zu einer Antwort bzw. zu einer bestimmten Reaktion, wird diese

Vorgehensweise/Reaktion dann im BLZ Viersen genauso umgesetzt? Kommt es zu

Teamleitersitzungen, Bereichsleitertreffen oder ähnlichem, die eine einheitliche Um-

setzung bzw. Vorgehensweise garantieren?

Ob diese Neuorganisation eine mögliche Verbesserung der Kennzahlen für den

Kreis Viersen bewirken wird, bleibt vorerst abzuwarten. Dadurch, dass die Neuor-

ganisation vor der Ausarbeitung dieser Analyse noch nicht abgeschlossen war,

50
Trägerversammlung 26.10.2012 (9. Sitzung): Neuorganisation zur Führungsoptimierung (regionalisierte Aufbau-

organisation).
51

Bericht aus den Trägerversammlungen des Jobcenters im Jahr 2013 (21.02.2013): Jahresbilanz 2012.
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können über Erfolg oder Misserfolg der Neuorganisation noch keine Aussagen ge-

macht werden.

Von daher kann es aus Sicht des kommunalen Trägers nicht beurteilt werden, ob

die mit dem neuen Organisationsplan dargestellte Neuorganisation zur Führungsop-

timierung tatsächlich zur Verbesserung der internen Kommunikation zwischen Ge-

schäftsführung, Bereichsleitung, Team- und Führungskräften, Controlling und

Haushaltsbereich beitragen wird.

Aufgrund der Vielzahl der einzuhaltenden Ebenen wird dies aber mit einer gewissen

Skepsis gesehen.

6 Ursachenidentifikation

Die Frage, die sich vor allem aus dem zweiten Kapitel ergibt, ist die nach den Ursa-

chen für die schlechten Kennzahlen des Kreises Viersen. Hier müssen nicht nur die

verschiedenen internen Faktoren des Jobcenters selbst berücksichtigt werden,

sondern es müssen auch die Ursachen definiert werden, die außerhalb des Jobcen-

ters liegen.

Damit sind als externe Faktoren insbesondere die Entwicklung des Arbeitsmarktes

und die gesetzlichen Änderungen angesprochen. Diese Faktoren sollen hier zu-

nächst berücksichtigt werden, danach die internen Faktoren wie die Ausstattung

des Jobcenters, die Qualifikation der Mitarbeiter sowie deren Führung.

6.1 Externe Faktoren

6.1.1 Kundenbestand des Jobcenters Kreis Viersen

Der wohl wichtigste externe Faktor, der die Arbeit eines Jobcenters beeinflusst, ist

das vorhandene Kundenklientel. Die Aufgabe der Jobcenter muss es sein, die Be-

dingungen des örtlichen Arbeitsmarktes und das vorhandene Kundenpotenzial zu-

sammenzuführen. Erleichtert wird die Arbeit eines Jobcenters, wenn es überwie-

gend einfach zu vermittelnde Kunden hat und damit eine geringe Dichte an schwer

zu vermittelnden Fällen oder wenige Kunden mit „multiplen Vermittlungshemmnis-

sen“ aufweist. Interessante Fragen, die sich bei dieser Überlegung stellen, sind et-

wa, ob die Kennzahlen für Viersen das Resultat daraus sind, dass der Kreis Viersen

überdurchschnittlich viele schwer zu vermittelnde SGB II-Leistungsbezieher zu ver-

zeichnen hat? Oder hat das Jobcenter bzw. die ARGE in der Vergangenheit so her-

vorragende Arbeit geleistet, dass nun nur noch schwerer zu vermittelnde Kunden im

Bestand übrig geblieben sind oder wirken die Weiterbildungsmaßnahmen nicht in

dem Sinne, dass die Arbeitsuchenden für den Arbeitsmarkt interessanter werden?

Um hier eine angemessene Sicht der Dinge zu erhalten, muss zunächst geklärt

werden, wie sich der Kundenbestand des Jobcenters zusammensetzt. Um ein mög-

lichst aktuelles Bild über diesen Bestand der arbeitslosen erwerbsfähigen Leis-
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tungsbezieher zu erhalten, werden die Werte aus dem Jahr 2013 herangezogen. Es

wurde in der gesamten Situationsanalyse versucht, die aktuellsten Werte heranzu-

ziehen. Bei der vorangestellten Betrachtung der Kennzahlen aus dem SGB II-

Report wurden die Zahlen aus dem Jahr 2012 benutzt, da diese erstens den Anstoß

zur Diskussion gaben und zweitens für das Jahr 2013 erst die Zahlen bis April vor-

lagen.

Im Mittelwert hatte das Jobcenter bis zum Juni 2013 7.136 Arbeitslose im Rechts-

gebiet SGB II. Bei der Bewertung, ob sich Viersen im negativen oder positiven Sin-

ne von der Vergleichsgruppe in NRW abhebt, fällt zunächst auf, dass diese Zahl

dem Mittelwert der Arbeitslosen innerhalb der Vergleichsgruppe nahezu entspricht.

Alle 9 Vergleichstypmitglieder hatten im Schnitt 7.354 Arbeitslose. Gibt es dennoch

gravierende Unterschiede in der Zusammensetzung der Arbeitslosen? Hat der Kreis

Viersen besonders viele Langzeitarbeitslose oder besonders viele Jugendliche oder

Ausländer zu vermitteln?

Die Antwort lautet: Nein. In den allgemeinen Vermittlungsgruppen liegt der Kreis

Viersen fast immer auf dem gleichen Niveau wie der Schnitt der Vergleichstyp 7-

Mitglieder in NRW. Einzig, wenn man einen prozentualen Unterschied von über 5%

als bemerkenswert „abweichend“ vom Mittelwert annimmt, stechen zwei Personen-

gruppen ins Auge. Zum Einen wären hier die älteren Arbeitslosen SGB II-Bezieher

zu nennen. Hier liegt ein Unterschied von ca. 7,6% vor. Allerdings ist dieser Unter-

schied positiv für Viersen, da in der Vergleichsgruppe mehr über 55-Jährige arbeits-

los sind (1.020) als im Kreis Viersen (948).

Wenn man davon ausgeht, dass Schwerbehinderte auch zu einer Personengruppe

gehören, die schwerer zu vermitteln sind, dann muss das Jobcenter ca. 12% mehr

„schwer zu Vermittelnde“ betreuen als es im Mittelwert der Vergleichsgruppe üblich

ist. In ganzen Zahlen: Der Mittelwert der Vergleichsgruppenmitglieder liegt bei 390

Personen, der vom Kreis Viersen bei 443.

Tabelle 10: Arbeitslose Personengruppen im SGB II-Bezug, Januar - Juni 2013
(Vergleichsgruppenmitglieder Typ 7-NRW - Mittelwerte)

Kreis

kreisfreie Stadt
Ausländer

Langzeitarbeitslose Schwerbehinderte

Düren 1.424 4.085 306

Euskirchen 537 1.906 200

Heinsberg 855 2.878 285

Lippe 1.771 5.539 397

Minden-Lübbecke 885 2.615 236
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Paderborn 1.148 3.384 417

Soest 1.166 3.415 437

Viersen 1.267 3.859 443

Wesel 2.224 5.961 791

Mittelwert Vergleichstyp
7 (NRW) 1.253 3.738 390

Abbildung 22: arbeitslose Ausländer im SGB II-Bezug (Mittelwerte Januar - Juni 2013)

Abbildung 23: Langzeitarbeitslose im SGB II-Bezug (Mittelwerte Januar - Juni 2013)
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Abbildung 24: arbeitslose Schwerbehinderte im SGB II-Bezug (Mittelwerte Januar - Juni 2013)

Tabelle 11: Arbeitslose Personengruppen im SGB II-Bezug, Januar - Juni 2013
(Vergleichsgruppenmitglieder Typ 7-NRW - Mittelwerte)

Kreis

kreisfreie Stadt
Arbeitslose
(insgesamt)

davon

15- bis
unter 25-
Jährige

55- unter
65-Jährige Frauen Männer

Düren 7.575 776 931 3.639 3.936

Euskirchen 3.945 411 538 1.876 2.069

Heinsberg 5.907 623 747 2.890 3.017

Lippe 9.957 968 1.450 4.571 5.386

Minden-Lübbecke 5.505 470 704 2.605 2.900

Paderborn 6.941 607 1.089 3.383 3.558

Soest 6.753 512 1.114 3.273 3.480

Viersen 7.136
52

661 948 3.383 3.752

Wesel 12.468 1.062 1.661 6.030 6.438

Mittelwert Ver-
gleichstyp 7 (NRW)

7.354
676 1.020 3.517 3.837

52
Abweichung bei der Summe von Frauen und Männern um 1 durch die Mittelwertberechnungen.
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Abbildung 25: arbeitslose 15- bis unter 25-Jährige im SGB II-Bezug (Mittelwerte Januar - Juni
2013)

Abbildung 26: arbeitslose 55- bis unter 65-Jährige im SGB II-Bezug (Mittelwerte Januar - Juni
2013)

Abbildung 27: Arbeitslose (Insgesamt) im SGB II-Bezug (Mittelwerte Januar - Juni 2013)
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Abbildung 28: arbeitslose Frauen im SGB II-Bezug (Mittelwerte Januar - Juni 2013)

Abbildung 29: arbeitslose Männer im SGB II-Bezug (Mittelwerte Januar - Juni 2013)

Eine weitere Kategorie, die bisher unberücksichtigt geblieben ist, aber ebenfalls da-

zu beiträgt, dass die Betroffenen als schwer zu vermitteln gelten, ist die fehlende

oder geringe Ausbildung.

In dieser Kategorie liegen für die Bereiche Schulausbildung und Berufsausbildung

für das Jahr 2013 bisher nur die Werte bis zum März 2013 vor (Stand: Juli 2013).

Um dennoch eine gute Übersicht der Entwicklung zu garantieren, sollen die Daten

der Jahre 2011 und 2012 herangezogen werden. Aufgrund der geringen Fallzahlen

erfolgt die tabellarische Darstellung wieder mit ganzen Zahlen und nicht mit Pro-

zentangaben. Da in dieser Betrachtung selbstverständlich auch viele eLb unter 25

Jahren betroffen sind, erfolgt noch einmal der Hinweis, der schon in Fußnote 20

gegeben wurde: es sind auch Schüler und Auszubildende in diesen Zahlen berück-

sichtigt. Das vorhandene Zahlenmaterial ermöglicht es leider nicht, eine Unter-

scheidung zwischen Leistungsbeziehern zu machen, die ihre jeweilige(n) Ausbil-

dung(en) abgebrochen haben und Leistungsbeziehern, die gerade dabei sind, ihren

Abschluss zu machen.
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Zunächst erfolgt die Betrachtung der Schulausbildung bzw. der Frage welchen Ab-

schluss die arbeitslosen eLb im Kreis Viersen und den Kreisen der Vergleichsgrup-

pe 7 in NRW erreicht haben. Dabei stellt sich heraus, dass der Kreis Viersen mit

25,7% arbeitslosen eLb ohne Hauptschulabschluss gemessen an allen arbeitslosen

eLb im Kreisgebiet keine herausstechende Quote an arbeitslosen eLb ohne Haupt-

schulabschluss gegenüber der Vergleichsgruppe erreicht. Die Gesamtquote der

Vergleichsgruppe 7 in NRW liegt bei 24,6%. Dabei muss die Ausreißerzahl von Dü-

ren angesprochen werden. Durch die immens hohe Anzahl an Personen, die keine

Angabe im Kreis Düren gemacht haben bzw. nicht zugeordnet werden konnten

(4.216 von 7.666, vgl. nachfolgende Tabelle), liegt die Quote derjenigen ohne

Hauptschulabschluss bei nur 13,8%.

Da dieser Wert das Gesamtergebnis verzerren würde, wird Düren nur aufgeführt,

aber nicht im Mittelwert der Vergleichsgruppe berücksichtigt!

Tabelle 12: arbeitslose erwerbsfähige Leistungsberechtigte – Schulabschlüsse (Mittelwerte der
Jahre 2011 - 2012)

Kreis

kreisfreie
Stadt

insge-
samt

ohne
Haupt-

schulab-
schluss

Haupt-
schulab-
schluss

Mittlere
Reife

Fach-
hoch-
schul-
reife

Hoch-
schul-
reife k. A.

Düren 7.666 1.056 1.496 633 163 125 4.216

Euskirchen 3.788 865 1.882 569 136 141 194

Heinsberg 6.075 1.485 3.242 904 228 161 56

Lippe 9.170 2.488 3.650 1.301 396 327 1.007

Minden-
Lübbecke 5.746 1.519 2.083 667 155 175 1.147

Paderborn 6.855 1.655 3.275 1.028 336 438 125

Soest 6.677 1.562 3.055 979 310 221 551

Viersen 6.664 1.711 3.129 906 263 176 480

Wesel 11.957 2.721 6.044 1.926 481 398 386

Mittelwert
Vergleichstyp
7 (NRW ohne
Düren)

7.117 1.751 3.295 1.035 288 255 493
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Abbildung 30: Übersicht der Schulabschlüsse der arbeitslosen erwerbsfähigen Leistungsberech-
tigten der Mitglieder der Vergleichsgruppe 7 in NRW, Mittelwerte der Jahre 2011 - 2012

Ein herauszuhebender Aspekt, der sich für den Kreis Viersen ergibt, ist, dass die

Zahl der arbeitslosen eLb ohne Hauptschulabschluss innerhalb der letzten 2 Jahren

deutlich abgenommen hat.

Abbildung 31: Zahl der arbeitslosen eLb ohne Hauptschulabschluss im Kreis Viersen, Januar
2011 - Dezember 2012

Bei einem Blick auf die Berufsausbildungen ergibt sich dagegen ein etwas anderes

Bild für den Kreis Viersen als bei den Schulausbildungen. (Wieder ist Düren durch

die hohe Zahl im Bereich „keine Angabe“ auffällig (4.644 von 7.666, vgl. nachfol-

gende Tabelle) und wird daher wieder in der Gesamtzahl der Vergleichsgruppe

nicht berücksichtigt.)

Mit 4.428 arbeitslosen eLb ohne abgeschlossene Berufsausbildung hat der Kreis

Viersen zwar in etwa so viele arbeitslose eLb ohne Berufsausbildung wie der Ver-

gleichsgruppenschnitt in NRW (4.411). Durch die geringere Gesamtzahl der arbeits-



Situationsanalyse
Jobcenter Kreis Viersen

 Seite 60 von 128
Stand: 17.10.2013

losen eLb hat der Kreis Viersen dennoch eine deutlich höhere Quote (66,5% ge-

genüber einer Quote von ca. 62% für die Vergleichsgruppe). ABER: 5 von 8 Ver-

gleichsgruppenmitgliedern liegen über der Vergleichsgruppenquote. In einem Quo-

tenranking (Quote von arbeitslosen eLb ohne abgeschlossene Berufsausbildung)

ausgedrückt liegt der Kreis Viersen auf Platz 6 von 8. Das bedeutet: Das Jobcenter

des Kreises Viersen hat in der Tat vermehrt mit Leistungsberechtigten zu tun, die

keine Berufsausbildung haben, allerdings hat es damit weder ein Alleinstellungs-

merkmal in der Vergleichsgruppe noch liegt die Anzahl der arbeitslosen eLb ohne

Berufsausbildung auf einem beängstigend hohen Stand. Allerdings zeigt die Trend-

linie einen Anstieg der arbeitslosen eLb ohne Berufsausbildung. Ein Entgegenwir-

ken wäre hier also anzuraten.

Tabelle 13: arbeitslose erwerbsfähige Leistungsberechtigte – Berufsausbildungen (Mittelwerte
der Jahre 2011 - 2012)

Kreis

kreisfreie
Stadt

Gesamt

ohne abge-
schlossene

Berufsausbil-
dung

betriebliche
/ schulische
Ausbildung

akademi-
sche Aus-

bildung
k. A.

Düren 7.666 2.130 1.291 55 4.644

Euskirchen 3.788 2.593 1.049 54 92

Heinsberg 6.075 4.149 1.799 55 72

Lippe 9.170 5.382 2.765 184 839

Minden-
Lübbecke 5.746 3.103 1.446 107 1.090

Paderborn 6.855 4.375 2.110 215 156

Soest 6.677 4.411 2.027 111 129

Viersen 6.664 4.428 2.044 91 101

Wesel 11.957 7.354 4.273 147 183

Mittelwert
Vergleichstyp
7 (NRW ohne
Düren)

7.117 4.411 2.189 121 333
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Abbildung 32: Übersicht der Ausbildungsabschlüsse der arbeitslosen erwerbsfähigen
Leistungsberechtigten der Mitglieder der Vergleichsgruppe 7 in NRW, Mittelwerte der Jahre 2011
- 2012

Abbildung 33: arbeitslose erwerbsfähige Leistungsempfänger ohne abgeschlossene Berufsaus-
bildung im Kreis Viersen, Januar 2011 - Dezember 2012

Kurzum: Der Kreis Viersen hat momentan in keiner Personengruppe, bei der sich

vermuten ließe, dass hier besondere Vermittlungshemmnisse greifen könnten, eine,

gegenüber den Vergleichsgruppenmitgliedern in NRW, herausstechende Größen-

ordnung zu bewältigen. Auch in den jeweiligen Arbeitslosenquoten, die auf alle zivi-

len Erwerbspersonen bezogen werden, ist zu erkennen, dass der Kreis bei keiner

Personengruppe besonders viele Mitglieder zu verzeichnen hätte.

Aufgrund der geringen Anzahl der Kunden in den herangezogenen Personengrup-

pen sind hier keine gewichteten, prozentualen Zahlen dargestellt. Es lässt sich also

nur sagen, dass keine Personengruppe im Kreis Viersen besonders heraussticht.

Es soll vielmehr anhand der absoluten Zahlen gezeigt werden, an welchen Stellen

Maßnahmen des Jobcenters besonders sinnvoll wären, um den Kundenbestand zu

reduzieren.
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Die Vermutung oder Annahme, dass der Kreis Viersen ein besonders schwieriges

Klientel oder einen schwer zu vermittelnden Kundebestand hätte, lässt sich, wie die

Grafiken gezeigt haben, nicht bestätigen.

Um den Kundenbestand einheitlich und übersichtlich darzustellen, nutzt die BA so-

genannte allgemeine Profillagen. Für die allgemeinen Profillagen hat die BA Anfang

2010 zur bundesweiten Anwendung das 4-Phasen-Modell der Integrationsarbeit

(4PM) als rechtskreisübergreifendes Leitkonzept eingeführt. Diese vier Phasen um-

fassen:

 Profiling durchführen

 Ziel festlegen

 Strategie bzw. Strategiebündel auswählen

 Umsetzen und Nachhalten
53

Die erste Phase dieses Leitkonzeptes kann dazu genutzt werden, eine bessere

Übersicht über die Kundenstruktur im SGB II zu erhalten. In dieser Phase werden

die Handlungsbedarfe entlang der drei von der BA festgelegten Schlüsselgruppen

 „Qualifikation“,

 „Leistungsfähigkeit“ und

 „Motivation“

erhoben. Um das Umfeld genauer zu bestimmen, sind ebenfalls Schlüsselgruppen

bestimmt worden:

 „Rahmenbedingungen“ und

 „Arbeits-/Ausbildungsmarktbedingungen“.

Die gesamte Betrachtung von Stärken und Potenzialen erfolgt in der Standortbe-

stimmung, die die Vermittlungsfachkraft vornimmt. Hier wird auch die Entscheidung

getroffen, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Integration in den ersten Arbeits-

markt erfolgt bzw. wie realistisch ein Abgang innerhalb von 12 Monaten ist. Ist diese

Integration unwahrscheinlich, liegt eine komplexe Profillage vor. Insgesamt nennt

die BA sechs Profillagen.

53
BA (2012): Das arbeitnehmerorientierte Integrationskonzept der Bundesagentur für Arbeit (SGB II und SGB III).
01.04.2012-Version 7.0-intern. Leitkonzept Arbeitsvermittlung und Vermittlung von schwerbehinderten Menschen
(Nicht-Reha), http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/HEGA-Internet/A04-
Vermittlung/Publikation/Leitkonzept-Arbeitsvermittlung-nicht-Reha.pdf.
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Drei integrationsnahe Profillagen:

 Marktprofile
54

 Aktivierungsprofile
55

 Förderprofile
56

Drei komplexe Profillagen:

 Entwicklungsprofile
57

 Stabilisierungsprofile
58

 Unterstützungsprofile
59 60

.

Die Verteilung der eLb auf die unterschiedlichen Profillagen für das Jobcenter im

Kreis Viersen sollen in der folgenden Tabelle insgesamt auf den Kreis bezogen und

für jede Gemeinde einzeln dargestellt werden. Nicht berücksichtigt werden dabei

zum einen eLb, für die bisher keine Profillage festgelegt wurde, zum anderen eLb,

die integriert, aber hilfebedürftig sind, und eLb, für die eine Zuordnung nicht erfor-

derlich ist (in der Hauptsache Schüler)
61

.

Definitionen nach BA (2012): Das arbeitnehmerorientierte Integrationskonzept der Bundesagentur für Arbeit (SGBII
und SGB III). 01.04.2012-Version 7.0-intern. Leitkonzept Arbeitsvermittlung und Vermittlung von schwerbehinder-
ten Menschen (Nicht-Reha), S. 11f:
54

„Marktprofile weisen keine vermittlungsrelevanten Handlungsbedarfe in den Schlüsselgruppen auf und haben in
der Regel eine Integrationswahrscheinlichkeit in den 1. Arbeitsmarkt von bis zu 6 Monaten“.
55

„Aktivierungsprofile weisen vermittlungsrelevante Handlungsbedarfe in den Schlüsselgruppen „Motivation“ aus
und haben eine Integrationswahrscheinlichkeit […] von bis zu 6 Monaten. Diese Profile bedürfen primär der Akti-
vierung („Fordern), ihre Qualifikation wird […] nachgefragt, aber sie bewegen sich in einem […] ungünstigen re-
gionalen und/oder fachlichen Arbeitsmarkt […]“.

56
„Förderprofile weisen vermittlungsrelevante Handlungsbedarfe in einer der drei Schlüsselgruppen […] auf und
haben eine Integrationswahrscheinlichkeit […] von bis zu 12 Monaten“.

57
„Entwicklungsprofile weisen den Schwerpunkt vermittlungsrelevante Handlungsbedarfe in einer der drei Förder-
schlüsselgruppen […] auf sowie zusätzlich mindestens einer weiteren Dimension (bzw. Verdichtung in Schwer-
punkten) und haben eine Integrationswahrscheinlichkeit […] von mehr als 12 Monaten“.

58
„Stabilisierungsprofile weisen den Schwerpunkt vermittlungsrelevanter Handlungsbedarfe in der Dimension
„Leistungsfähigkeit“ auf sowie zusätzlich in mindestens zwei weiteren Schlüsselgruppen (bzw. Verdichtung im
Schwerpunkt). Hier ist das Heranführen an die Erwerbstätigkeit in bis zu 12 Monaten wahrscheinlich“.

59
„Unterstützungsprofile weisen den Schwerpunkt vermittlungsrelevanter Handlungsbedarfe in der Dimension
„Rahmenbedingungen“ auf sowie zusätzlich in mindestens zwei weiteren Schlüsselgruppen (bzw. Verdichtung im
Schwerpunkt Rahmenbedingungen). Hier ist das Heranführen an die Erwerbstätigkeit in weniger als 12 Monaten
unwahrscheinlich“.

60
vgl. Jobcenter Kreis Viersen (2013): Örtliches Arbeitsmarkt und Integrationsprogramm 2013, S. 14.

61
Hier erfolgte eine Orientierung an der Ausarbeitung „Örtliches Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm 2013“
des Jobcenters Kreis Viersen orientiert.
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Tabelle 14: Profillagenverteilung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Kreis Viersen
(gemeindescharf), Stand: 28.08.2013

62

Profillage
Markt-

profil

Aktivie-

rungs-

profil

För-

der-

profil

Ent-

wick-

lungs-

profil

Stabili-

sierungs-

profil

Unter-

stüt-

zungs-

profil

Ges.

Kreis

Viersen 163 172 2.324 2.888 1.873 2.024 9.444

Brüggen 2 6 110 119 73 107 417

Grefrath 4 15 72 96 62 47 296

Kempen 13 18 206 292 216 195 940

Nettetal 10 17 420 466 305 260 1.478

N’krüch-

ten 2 5 54 79 50 76 266

Schwalm-

tal 4 7 133 115 83 159 501

Tönisvorst 8 10 240 151 133 197 739

Viersen 68 45 685 1.239 784 842 3.663

Willich 52 49 404 331 167 141 1.144

Durch diese Profillagenbetrachtung fällt auf, dass das Jobcenter im Kreis Viersen

viele Kunden im Bereich der komplexen Profillagen betreut. Diese Profillagen ma-

chen 71,8% der Kundenprofile aus.

6.1.2 Gesetzliche Änderungen

Bei den relevanten gesetzlichen Änderungen ist die Instrumentenreform, die am 01.

April 2012 in Kraft getreten ist, besonders hervorzuheben. Sie umfasst zwar Neure-

gelungen im Bereich des SGB III, aber sie soll auch grundsätzlich Anwendung im

Bereich des SGB II finden. „Dies entspricht dem rechtskreisübergreifenden Ansatz

einer integrativen Arbeitsmarktpolitik, die mit ihrem ganzheitlichen Handeln auf den

Aufbau von Beschäftigung und den nachhaltigen Abbau von Arbeitslosigkeit in bei-

den Rechtskreisen ausgerichtet ist“
63

.

62
Jobcenter Kreis Viersen (2013): örtliches Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm, aktualisiertes Datenset.

63
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2011a): Eckpunkte für ein Gesetz zur „Leistungssteigerung der
arbeitsmarktpolitischen Instrumente“, S. 6.
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Die Ziele dieser Reform lassen sich in fünf Bereiche unterteilen:

 mehr Dezentralität

 höhere Flexibilität

 größere Individualität

 höhere Qualität

 mehr Transparenz

Eine gesteigerte Dezentralität soll dazu dienen, dass die Entscheidungskompeten-

zen der einzelnen Jobcenter vor Ort gestärkt werden. Ähnliches gilt für die ange-

strebte Flexibilität. Hierbei sollen die individuellen Situationen der Arbeitssuchenden

berücksichtigt werden, um die gegebenen Arbeitsmarktinstrumente gezielt einzu-

setzen. Ein Mehr an Individualität bedeutet ein Mehr an gezielter, spezieller und

damit verbesserter Beratung. Mit dem Ziel, eine höhere Qualität zu schaffen, ist

gemeint, dass die Qualität der eingebundenen Arbeitsmarktdienstleister gestärkt

werden und durch eine erhöhte Transparenz eine bessere Adressatenorientierung

möglich sein soll, was so auf ein klarer strukturiertes Instrumentarium zurückzufüh-

ren wäre
64

.

Diese Instrumentenreform ist bereits die zweite große Reform innerhalb von drei

Jahren. Schon am 05.12.2008 wurden die Arbeitsmarktinstrumente gestrafft und die

beiden Instrumente „Vermittlungsbudget“ und Maßnahmen zur „Aktivierung und be-

ruflichen Eingliederung“ eingeführt
65

. Die wichtigsten Änderungen wurden bereits

vom Paritätischen Gesamtverband unter dem Titel „Wichtige Neuregelungen des

Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt“ zusam-

mengefasst
66

und sollen hier nur grob wiedergegeben werden. Sämtliche Änderun-

gen wurden von der Bundesagentur für Arbeit zusammengestellt und finden sich im

Internet aufbereitet (BA: Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am

Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, http://www.lag-arbeit-nrw.de/de/pdf/2011-12-27-

ba_synopse_instrumentenreform_sgb_ii_.pdf)

Betrachten wir zuerst die Neuerungen aus dem Jahre 2012 im Bereich Vermittlung.

Hier wurde durch den „Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein“ (§ 45 SGB III) ver-

sucht, eine stärkere Einbeziehung von privaten Arbeitsvermittlern zu erreichen, in-

dem Arbeitslose das Recht auf einen Vermittlungsgutschein haben, um selbst einen

privaten Arbeitsvermittler einzuschalten (nach sechs Wochen Arbeitslosigkeit und

einer Frist für die Arbeitsagentur von drei Monaten zur Vermittlung des Arbeitssu-

chenden). Dies ist insbesondere für arbeitsmarktnahe Personen interessant, die

schnell integriert werden können. Allerdings werden nach Evaluationsforschungen

64
vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2011a): Eckpunkte für ein Gesetz zur „Leistungssteigerung der
arbeitsmarktpolitischen Instrumente“, S. 3f.

65
vgl. G.I.B. (2012): Instrumentenreform, http://www.gib.nrw.de/service/specials/sgb2/neuausrichtung-
instrumente/service/specials/sgb2/neuausrichtung-instrumente/#arbeitshilfen-2012.

66
Hofmann (2011): Wichtige Neuregelungen des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am
Arbeitsmarkt, http://www.gib.nrw.de/service/downloads/uebersicht-neuregelungen-20111125.
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nur 10% der ausgegebenen Gutscheine eingelöst
67

und sogenannte Mitnahmeef-

fekte sind dabei noch unberücksichtigt.

Der nächstgrößere Bereich betrifft die Gestaltung des Überganges von der Schule

in den Beruf. Durch die Instrumente „Berufsorientierungsmaßnahmen“ (§ 48 SGB

III) und die „erweiterte Berufsorientierung“ (§ 130 SGB III) soll es zur Vermeidung

von Doppelstrukturen und Stigmatisierungseffekten sowie zu einer Begrenzung der

Zugänge zu Werkstätten für Menschen mit Behinderungen kommen. Hier soll eine

Berufsorientierung nur noch durch die Arbeitsagenturen, nicht mehr durch die Job-

center erfolgen. Es ist eine besondere Förderung für schwerbehinderte SchülerIn-

nen sowie SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf vorgesehen und

es wurde nochmals herausgestellt, dass die Arbeitsagentur auch die Kosten für

Maßnahmen von Dritten mit bis zu 50% übernimmt.

Die „Berufseinstiegsbegleitung“ (§ 49 SGB III) sieht eine Entfristung der zuvor mo-

dellhaften Regelung, eine Aufnahme eines Kofinanzierungserfordernisses (Dritte

müssen sich mit mindestens 50% an entstehenden Kosten beteiligen) und (bei Be-

darf) eine Verlängerung der Begleitung im Ausbildungsjahr vor. Dadurch soll es zu

einer Systematisierung der Förderung beim Übergang vom Schulleben ins Berufs-

leben kommen, bei der auch die Bundesländer mehr in die Pflicht genommen wer-

den sollen. Diese haben eine Kofinanzierung im Bundesrat allerdings abgelehnt.

Die „Förderung zur Einstiegsqualifizierung“ (§ 54 SGB III) wird fortgesetzt, damit

förderbedürftige Jugendliche eine stärkere Zuwendung erfahren. Eine Möglichkeit,

sich anteilig an Investitionskosten von Jugendwohnheimen zu beteiligen und da-

durch einen Beitrag zum Ausgleich am Arbeitsmarkt zu leisten, erhalten die Ar-

beitsagenturen durch die „Förderung von Jugendwohnheimen“ (§ 80a SGB III). „Be-

rufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen“ (§ 51 SGB III) schaffen die Möglichkeit,

mehr Betriebsnähe zu erhalten und Praktikaphasen unbegrenzt zu gestalten
68

.

Im Bereich Aktivierung und berufliche Eingliederung sind die Paragraphen 45 und

179 SGB III zu nennen, also die „Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Ein-

gliederung“. Durch einen Aktivierungs- bzw. Vermittlungsgutschein, der zur Teil-

nahme an einer Maßnahme berechtigt und auch die verlängerte Möglichkeit zur Ab-

solvierung von betrieblichen Praktikaphasen enthält, sollen die Wunsch- und Wahl-

rechte der Arbeitslosen gestärkt werden. Dabei ist die Gutscheinabgabe selbstver-

ständlich abhängig von der örtlichen Verfügbarkeit sowie der persönlichen Eignung

der Arbeitslosen
69

.

Der „Gründungszuschuss“ (§§ 93 und 132 SGB II) fällt in den Bereich der Grün-

dungsförderung. Die wesentlichen Neuregelungen hierbei sind die Umwandlung der

Leistung mit Rechtsanspruch in eine sogenannte Ermessensleistung, die Verände-

67
Hofmann (2011): Wichtige Neuregelungen des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am
Arbeitsmarkt, http://www.gib.nrw.de/service/downloads/uebersicht-neuregelungen-20111125, S. 1.

68
Hofmann (2011): Wichtige Neuregelungen des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am
Arbeitsmarkt, http://www.gib.nrw.de/service/downloads/uebersicht-neuregelungen-20111125, S 2f.

69
Hofmann (2011): Wichtige Neuregelungen des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am
Arbeitsmarkt, http://www.gib.nrw.de/service/downloads/uebersicht-neuregelungen-20111125, S. 3.
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rung des Personenkreises im Hinblick auf Personen, die noch mindestens 150 Tage

Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, und die Neugestaltung der Förderphasen.

Das soll zu einer Einsparung von rund 1 Mrd. € führen
70

.

Der Bereich der öffentlich geförderten Beschäftigung veränderte sich durch die Ab-

schaffung der „Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen“ (§§ 260ff SGB III a. F.), der „Ar-

beitsgelegenheit Entgeltvariante“ (§ 16d SGB II a. F.) und des „Beschäftigungszu-

schusses (§ 16e SGB II a. F.), da bei den „ABM“ die Eingliederungserfolge zu ge-

ring waren, die „AGH Entgeltvariante“ auf Basis der Förderung von Arbeitsverhält-

nissen gem. § 16e SGB II möglich ist und der „Beschäftigungszuschuss“ als Dauer-

förderung im zweiten Arbeitsmarkt angesehen wurde.

Die „Arbeitsgelegenheiten/Zusatzjobs“ (§ 16d SGB II) erhalten dagegen eine ande-

re Gewichtung, was zur Folge haben wird, dass die Zusatzjobs weiter rückläufig

sein werden. So besteht keine Priorität mehr darin, Jugendliche in Arbeitsgelegen-

heiten zu vermitteln, und die Arbeitsgelegenheit ist nachrangig gegenüber anderen

Eingliederungsleistungen. Es existiert nun auch eine zeitliche Beschränkung, so

dass über einen Zeitraum von fünf Jahren nur zwei Jahre Arbeitsgelegenheiten zu-

gewiesen werden dürfen.

Förderfähige Maßnahmekosten werden begrenzt, die Wettbewerbsneutralität wird

in das Gesetz mit aufgenommen und es wird klargestellt, dass die Beiräte bei der

Einrichtung der Zusatzjobs beteiligt sind, was ihre Rolle stärkt. Diese Änderungen

sollen dazu dienen, dass die Arbeitsgelegenheiten auf arbeitsmarktferne Personen

konzentriert und so die Kosten begrenzt werden. Die „Förderung von Arbeitsver-

hältnissen“ (§ 16e SGB II) soll den Jobcentern ein gemeinsames Budget von bis zu

20% ihrer Eingliederungsmittel für die freie Förderung und die Förderung von Ar-

beitsverhältnissen garantieren. Dabei gibt es eine zeitliche Beschränkung, so dass

Arbeitslose in einem Fünfjahreszeitraum maximal zwei Jahre in einem derartigen

Arbeitsverhältnis gefördert werden. Die Arbeitgeber werden bezuschusst (bis zu

75% des Arbeitsentgeltes), wenn Langzeitarbeitslose mit mindestens zwei in der

Person liegenden schwerwiegenden Vermittlungshemmnissen und vorhergehenden

verstärkten Eingliederungsbemühungen sozialversicherungspflichtig beschäftigt

werden.

Akzente in der Weiterbildung von Älteren, Beschäftigten in kleinen und mittleren

Unternehmen und Beschäftigten mit Familien- bzw. Pflegezeiten soll die „berufliche

Weiterbildung und Weiterbildungsförderung in KMU“ (§§ 81ff und 131a SGB III so-

wie § 16 Abs. 3a SGB II) setzen. Hier kommt es zur Entfristung der Sonderregelung

zur Weiterbildung älterer Arbeitnehmer. Die berufliche Weiterbildung wird auch bei

einem Berufsabschluss anerkannt, wenn man mindestens vier Jahre nicht mehr in

dem erlernten Beruf tätig war. Auf den Bildungsgutschein kann, bei gegenseitigem

Einvernehmen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, verzichtet werden.

70
Hofmann (2011): Wichtige Neuregelungen des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am
Arbeitsmarkt, http://www.gib.nrw.de/service/downloads/uebersicht-neuregelungen-20111125, S. 4.
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Eine weitere Änderung durch die Instrumentenreform 2012 betrifft die jüngeren Be-

schäftigten unter 45 Jahren, die sich weiterbilden lassen dürfen (bei einer finanziel-

len Beteiligung des Arbeitgebers von 50%).

Im SGB II können, abweichend vom üblichen Bildungsgutscheinverfahren, Weiter-

bildungsmaßnahmen vergeben werden. Damit soll vor allem die Vergabe von

Weiterbildungsmaßnahmen für arbeitsferne Personengruppen erleichtert werden.

Die „Freie Förderung“ (§ 16f SGB II) soll eine flexible Förderung für den betroffenen

Personenkreis gewährleisten. Damit es dazu kommt, wird neben dem schon er-

wähnten gemeinsamen Budget der Jobcenter von 20% ihrer Eingliederungsmittel

für die freie Förderung und die Förderung von Arbeitsverhältnissen auch eine Flexi-

bilisierung der freien Förderung für Langzeitarbeitslose und junge Menschen mit

schwerwiegenden Vermittlungshemmnissen durch eine Aufhebung des Aufsto-

ckungs- und Umgehungsverbots veranschlagt, damit eine zielgruppenspezifische

flexible Förderung möglich wird
71

.

Weitere Änderungen der aktuellen Instrumentenreform betreffen die „Regelungen

zur Zulassung von Trägern und Maßnahmen“ (§ 178ff SGB III, § 443 SGB III und §

16 SGB II). Es sollen alle Träger, die Fördermaßnahmen durchführen wollen, eine

Trägerzulassung benötigen. Ferner benötigen alle Maßnahmen, die angewendet

werden sollen, eine Maßnahmenzulassung. Durch die Zulassungen, die von fach-

kundigen Stellen erteilt werden müssen, erhofft sich der Gesetzgeber eine Quali-

tätsverbesserung in der Arbeitsmarktförderung. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass

nach § 16d SGB II die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten zwar keine Träger-

zulassung erfordert, allerdings kleine Träger durch die weitreichenden Zugangsvo-

raussetzungen einen erschwerten Stand gegenüber großen Einrichtungen haben

werden
72

.

Anknüpfend an die Instrumentenreform äußerte sich das Jobcenter Kreis Viersen in

der Trägerversammlung vom 21.10.2011. In dieser merkte der stellvertretende Ge-

schäftsführer an, dass im Zuge der Instrumentenreform nur noch 8 Mio. € für das

Jahr 2012 (nicht mehr wie in 2011 9,6 Mio. €) an Geldleistungen zur Eingliederung

in Arbeit zur Verfügung stehen. Dazu sei eine Reduzierung der AGH in der Mehr-

aufwandsvariante („1-€-Jobs“) geplant. Auf der Grundlage eines vorgeschalteten

„Interessenbekundungsverfahrens“ sollte die Durchführung der AGH im Jahr 2012

unter den vom Jobcenter formulierten Bedingungen der Neufassung des § 16d SGB

II erfolgen
73

.

Bereits in der Trägerversammlung vom 15.07.2011 wurden die weiteren erwarteten

Folgen der Instrumentenreform durch das Jobcenter Kreis Viersen dargelegt. Der

Sachstand lässt sich in den allgemeinen Aussagen auf alle Jobcenter übertragen.

So wurde der § 16e SGB II (öffentlich geförderte Beschäftigung) so eingeschätzt,

dass er ein wichtiger Baustein sein kann, um Langzeitarbeitslose wieder an den

71
Hofmann (2011): Wichtige Neuregelungen des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am
Arbeitsmarkt, http://www.gib.nrw.de/service/downloads/uebersicht-neuregelungen-20111125, S. 4ff.

72
Hofmann (2011): Wichtige Neuregelungen des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am
Arbeitsmarkt, http://www.gib.nrw.de/service/downloads/uebersicht-neuregelungen-20111125, S. 9f.

73
Protokoll über die 4. Sitzung der Trägerversammlung am 21.10.2011: Top 4: SGB II-Instrumentenreform, S. 3.
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Arbeitsmarkt heranzuführen. Jedoch hat eine Evaluation zum damaligen Zeitpunkt

gezeigt, dass häufig die falschen Personen den Maßnahmen zugeführt werden. Es

wurde auch festgestellt, dass vor Ort Förderungen des Bundes auch zweckwidrig

eingesetzt wurden. „Häufig stand weniger die mögliche Rückkehrperspektive der

beschäftigten Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt im Fokus, sondern

der Erhalt gemeinnütziger Strukturen und kommunaler Angebote“
74

.

Die Möglichkeit der öffentlich geförderten Beschäftigung bleibt für verfestigt Lang-

zeitarbeitslose möglich, sie darf aber die Chancen auf eine ungeförderte Beschäfti-

gung nicht verhindern. Da Arbeitssuchende innerhalb eines 5-Jahres-Zeitraums in

der Förderung zusätzlicher Arbeitsverhältnisse (2 Jahre) und Arbeitsgelegenheiten

(2 Jahre) eingesetzt werden können, ist das Ziel formuliert worden, eine durchge-

hende Förderkette zu vermeiden, da laut Evaluation die Betroffenen häufig Chan-

cen zur Eingliederung verpassen. Dass im Zuge dieser Gesetzesreform die ABM im

Bereich Arbeitsförderung abgeschafft werden, wird nicht negativ gesehen, da sie in

den letzten Jahren kaum noch genutzt wurden und eine eindeutig negative Wirkung

auf die Integration in den ersten Arbeitsmarkt hatten.

Zu den Änderungen im Bereich Arbeitsgelegenheiten lässt sich im Hinblick auf die

Ausgangsbedingungen festhalten, dass eine Wirkungsanalyse des Instituts für Ar-

beitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) gezeigt hat, dass AGH-Teilnehmer in der

Zeit ihres Einsatzes schlechtere Beschäftigungschancen hatten. Eine in der Ver-

gangenheit fehlende Kostendeckelung der Maßnahmekosten für AGH-Teilnehmer

hatte zur Folge, dass die Pauschale in Einzelfällen 1.000 Euro betrug, ohne dass

ein Betreuungsaufwand nachgewiesen wurde.

Ab dem 01.04.2012 werden die AGH konsequent nachrangig ausgestaltet. Bislang

waren die AGH das am häufigsten genutzte Förderinstrument. (Im Durchschnitt

300.000 AGH-Förderungen im Jahr 2010 kosteten 1 Milliarde Euro. Zwei Drittel der

Ausgaben gingen an die Träger der Maßnahmen.) Daher werden nun die Grund-

pauschale und die Zusatzpauschale für (nachweislich) betreuungsintensive Fälle

gesetzlich begrenzt. Eine Kombination der AGH mit anderen Aktivierungs- oder

Qualifizierungsmaßnahmen ist möglich.

Die freie Förderung (§ 16f SGB II) bleibt nicht nur erhalten, das Aufstockungs- und

Umgehungsverbot wird für Langzeitarbeitslose mit besonderen Vermittlungshemm-

nissen gelockert.

Die Eingliederungszuschüsse werden gezielter vereinheitlicht (eine allgemeine

Grundnorm). Davon verspricht man sich eine flexible, passgenaue Förderung. Im

Allgemeinen können die Zuschüsse bis zu 50% des Arbeitsentgeltes betragen und

bis zu 12 Monate gewährt werden. Für (schwer)behinderte Personen ist eine erwei-

terte Förderhöhe und –dauer möglich
75

.

Die Instrumentenreform fördert in ihrer Gesamtheit besonders die Vermittlung in

den ersten Arbeitsmarkt. Allerdings richtet sie sich kaum an die stark frequentierten

74
Beratungsvorlage der Geschäftsführung, 3. Sitzung (15.07.2011), Beratungsthema: Instrumentenreform SGB II
(Sachstand), TOP 6.

75
vgl. Beratungsvorlage der Geschäftsführung, 3. Sitzung (15.07.2011), Beratungsthema: Instrumentenreform
SGB II (Sachstand), TOP 6.
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Profillagen des Kreises Viersen, die als komplexe Profillagen kenntlich gemacht

sind (vgl. Abbildung 34).

6.1.3 Struktur und Organisation der BA

Um einen Überblick über die Regelungen zu erhalten, auf die das Jobcenter im

Kreis Viersen achten muss, muss zuerst das komplexe, zentralistische System der

Bundesagentur für Arbeit und die hierarchische Ordnung verstanden werden, mit

der diese Regelungen kommuniziert und umgesetzt werden. Die Bundesagentur für

Arbeit versteht sich selbst als größter Dienstleister am Arbeitsmarkt. „Als Körper-

schaft des Öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung führt sie ihre Aufgaben, im

Rahmen des für sie geltenden Rechts, eigenverantwortlich durch.

Die BA gliedert sich in:

 die Zentrale in Nürnberg

 10 Regionaldirektionen (RD)

 156 Agenturen für Arbeit und ca. 600 Dependancen

Hinzu kommen die besonderen Dienststellen:

 Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg

 Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) in Bonn

 Führungsakademie der Bundesagentur für Arbeit (FBA)

 Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (BA) - Fachhochschule für Ar-

beitsmarktmanagement

 IT-Systemhaus - Informationstechnik der BA

 BA-ServiceHaus - Servicedienstleister der BA

 Familienkasse“
76

Auf der höchsten Ebene der BA agiert der Vorstand, der sich aus dem Vorsitzenden

Frank-J. Weise und den beiden Mitgliedern des Vorstandes Heinrich Alt und Rai-

mund Becker zusammensetzt. Die Aufgabe dieses Vorstandes ist, die BA zu leiten,

die Geschäfte zu führen und die BA gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten.

76
BA (2013): Organisation, http://www.arbeitsagentur.de/nn_27200/Navigation/zentral/Servicebereich/Ueber-
Uns/Aufbau-und-Organisation/Aufbau-und-Organisation-Nav.html.
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Auf der mittleren Ebene sind die Regionaldirektionen angesiedelt. Diese sind laut

der BA für den Erfolg der regionalen Arbeitsmarktpolitik und für die Vermittlung und

finanzielle Förderung arbeitsuchender Menschen sowie deren Aus- und Weiterbil-

dungen verantwortlich. Für das Jobcenter des Kreises Viersen ist die RD Nordrhein-

Westfalen zuständig.

Die RD arbeiten eng mit der jeweiligen Landesregierung und den überregionalen

Behörden, Organisationen und Unternehmen zusammen, um ihre Aufgaben in der

Arbeitsmarkt-, Struktur- und Wirtschaftspolitik abzustimmen. Die Geschäftsführung

in der RD NRW besteht aus der Vorsitzenden Frau Christiane Schönefeld, dem Ge-

schäftsführer Arbeitslosenversicherung Herrn Roland Schüßler, dem Geschäftsfüh-

rer Grundsicherung Herrn Roland Jäger und dem Geschäftsführer Interner Service

Herrn Hans Otto Czymoch. Die Regionaldirektionen steuern die Arbeitsagenturen.

Die RD Nordrhein-Westfalen sieht im Vergleich zur BA-Zentrale, die die strategi-

schen Weichenstellungen vorgibt und den Gesamterfolg der BA als Dienstleis-

tungsunternehmen verantwortet, vor allem ihre Erfolgsverantwortung, einerseits im

Innenverhältnis und andererseits im Außenverhältnis.

Unter dem Aufgabengebiet Innenverhältnis versteht die RD NRW:

 Unterstützung der Agenturen für Arbeit bei der operativen Umsetzung be-

schäftigungswirksamer Maßnahmen

 Unterstützung der Zentrale

 Personalentwicklung

 Controlling

 Koordination der Pressearbeit und des Marketings der BA in NRW

 Erhebung und Aufbereitung von Daten der Arbeitsmarkt- und Geschäftssta-

tistik

Unter Außenverhältnis:

 Zusammenarbeit mit der Landesregierung, den Landesministerien

 Zusammenarbeit mit den regionalen Organisationen des Wirtschafts- und

Arbeitslebens

 Beratung und Unterstützung bei Neuansiedlungen

 Existenzgründungsberatung

 Koordination überregionaler Qualifizierungsprogramme

 Förderung von Wachstumsinitiativen, Beratung bei der Erschließung neuer

Geschäftsfelder

 Rechtsform und Rechtsaufsicht
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Als mittlere Ebene sieht sich die RD als Sicherheitsinstanz, die die Führung der Ge-

samtorganisation sicherstellt, und auch als Unterstützer der einzelnen Agenturen.

Dabei ist eine Organisationseinheit der RD mit der Beratung der Jobcenter zur ein-

heitlichen Rechtsanwendung beauftragt.

„Die Bundesagentur für Arbeit mit ihren Regionaldirektionen und Agenturen für Ar-

beit ist eine bundesunmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts und unterliegt

der Rechtsaufsicht des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung. Die

Rechtsaufsicht stellt sicher, dass die Bundesagentur für Arbeit, die Regionaldirekti-

onen und die Agenturen für Arbeit Gesetze und sonstiges Recht einheitlich umset-

zen“
77

.

Die Grenzen der Agenturbezirke decken sich mit den Gebietsgrenzen der Landkrei-

se und kreisfreien Städte. Dies vereinfacht die Kommunikation der lokalen Agentu-

ren für Arbeit mit der Kommunalpolitik und bildet die Basis für eine vertrauensvolle

Zusammenarbeit vor Ort
78

.

Auf örtlicher Ebene agieren die Agenturen für Arbeit. Sie werden wie die Regionaldi-

rektionen von einer Geschäftsführung geleitet. Das Jobcenter Kreis Viersen unter-

steht der Agentur für Arbeit Krefeld. Der Geschäftsführer der Agentur für Arbeit in

Krefeld ist Herr Zielonkowski. Der Vorsitzende der Geschäftsführung im Kreis Vier-

sen ist Herr Stefan Röttges. Komplettiert wird die Geschäftsführung im Jobcenter

durch die beiden Mitglieder der Geschäftsführung Frau Waltraud Linnenberger und

Herrn Burkhard Maaßen.

An dieser Stelle soll auch die vertragliche „Vereinbarung zwischen dem Kreis Vier-

sen und der Bundesagentur für Arbeit – Agentur für Arbeit Krefeld – genannt wer-

den. In dieser Vereinbarung, die am 01.01.2011 in Kraft getreten ist, wurde die Bil-

dung einer gemeinsamen Einrichtung zur einheitlichen Durchführung der Grundsi-

cherung für Arbeitsuchende (gem. §§44b ff. SGB II) geregelt.

Darin wurden geregelt:

 Errichtung der gemeinsamen Einrichtung, Name und Sitz

 Finanzierung, Organisation und Personal der gemeinsamen Einrichtung

 Kommunale Nebenstellen und Liegenschaften

 Übertragung von Eingliederungsleistungen

 Regionaler Arbeitsmarkt und regionale Wirtschaftsstruktur

77
BA (2012): Ueber uns, http://www.arbeitsagentur.de/nn_706712/Navigation/Dienststellen/RD-NRW/RD-
NRW/Organisation/Ueber-uns/Ueber-uns-Nav.html.

78
vgl. BA (2012): Ueber uns, http://www.arbeitsagentur.de/nn_706712/Navigation/Dienststellen/RD-NRW/RD-
NRW/Organisation/Ueber-uns/Ueber-uns-Nav.html.
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 Vereinbarungsdauer, Kündigung, Auflösung

 Schlussbestimmung

6.1.4 Regelungen des Trägers

Neben den externen Strukturen der BA und den gesetzlichen Änderungen muss

sich das Jobcenter selbstverständlich auch an weitere (seit längerem bestehende)

gesetzliche Regelungen halten, die ebenfalls Handlungsgrundlage des Jobcenters

sind:

Besonders hervorzuheben ist dabei das SGB II. Hier wird in § 44b die gemeinsame

Einrichtung gesetzlich geregelt, zu der das Jobcenter Kreis Viersen zählt, und es

werden die Rechte und die Pflichten des Trägers festgelegt. Die Träger, d. h. die

BA und der kommunale Träger:

 bestimmen durch Vereinbarung den Standort der Einrichtung sowie deren

nähere Ausgestaltung und Organisation. Dabei sollen die Besonderheiten

der beteiligten Träger, des regionalen Arbeitsmarktes und der regionalen

Wirtschaftsstruktur berücksichtigt werden,

 können die Zusammenlegung mehrerer gemeinsamer Einrichtungen ver-

einbaren,

 haben die Verantwortung für die rechtmäßige und zweckmäßige Erbrin-

gung ihrer Leistungen,

 haben in ihren Aufgabenbereichen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 SGB II ein

Weisungsrecht gegenüber der gemeinsamen Einrichtung (nicht im Zustän-

digkeitsbereich der Trägerversammlung). Vor der Ausübung des Wei-

sungsrechts in Angelegenheiten grundsätzlicher Bedeutung ist der Koope-

rationsausschuss nach § 18b SGB II zu befassen,

 sind berechtigt, die Erteilung von Auskunft und Rechenschaftslegungen

über die Leistungserbringung von der gemeinsamen Einrichtung zu for-

dern, die Wahrnehmung der Aufgaben in dieser zu prüfen und sie an ihre

Auffassung zu binden und

 teilen der gemeinsamen Einrichtung alle Tatsachen und Feststellungen mit,

die für die Leistung erforderlich sind und von denen sie Kenntnis erhalten.

Dafür kann die gemeinsame Einrichtung einzelne Aufgaben auch durch die Träger

wahrnehmen lassen
79

.

79
vgl. § 44b SGB II.
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Obwohl der kommunale Träger und die BA für unterschiedliche Leistungen des

SGB II Führungsverantwortung haben, können die Leistungen selbst ohne große

Probleme aus einer Hand erbracht werden.

Durch dieses Gesetz werden die besonderen Kompetenzen der Kommunen und der

Bundesagentur für Arbeit mit dem Ziel zusammengeführt, die Leistungsberechtigten

in Arbeit einzugliedern.

„Die insoweit erfolgende „Betreuung aus einer Hand“ ermöglicht den reibungslosen

Übergang von Arbeitslosengeld I zu Arbeitslosengeld II, die Dezentralisierung der

Standorte schafft eine größere Betroffenennähe bei gleichzeitiger Sicherstellung ei-

ner überregionalen Vermittlung. Die nähere Ausgestaltung und Organisation wird

[…] den Trägern überlassen (§ 44 Abs. 2). Hierdurch können die Aufgaben in be-

reits existierende Strukturen eingebunden und passgenaue Lösungen zugunsten

des regionalen Arbeitsmarktes und der regionalen Wirtschaftsstruktur entwickelt

und so für ein effizientes Fallmanagement (§§ 14, 15) fruchtbar gemacht werden“
80

.

6.1.5 Prüfungen der BLZ durch das Rechnungsprüfungsamt

Wie zuvor bereits erwähnt, obliegt den Trägern die Verantwortung für die rechtmä-

ßige und zweckmäßige Erbringung ihrer Leistungen in der gemeinsamen Einrich-

tung. Damit die Träger ihrer Verantwortung gerecht werden können, sind sie gemäß

§ 44b Abs. 3 Satz 3 SGB II berechtigt, von der gemeinsamen Einrichtung Auskunft

und Rechenschaftslegung über die Leistungserbringung zu erlangen und die Auf-

gabenwahrnehmung in der gemeinsamen Einrichtung zu prüfen.

In der Vereinbarung zwischen dem Kreis Viersen und der Agentur für Arbeit Krefeld

über die Bildung einer gemeinsamen Einrichtung zur einheitlichen Durchführung der

Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. § 44 ff. SGB II vom 15.12.2010 wird dem

Kreis die Rechnungsprüfung entsprechend §§ 53 KrO NRW i.V.m. 49, 101 GO

NRW ermöglicht.

Dieses Prüfrecht wird vom Rechnungsprüfungsamt des Kreises wahrgenommen.

Im Zeitraum von 2008 bis 2013 wurden von Seiten des Rechnungsprüfungsamtes

sieben Prüfungen der Beschäftigungs- und Leistungszentren der ARGE bzw. des

Jobcenters Kreis Viersen vorgenommen; in Brüggen und Niederkrüchten, Schwalm-

tal, Grefrath, Tönisvorst, Kempen, Willich und Nettetal-Brüggen.

Die Prüfungen umfassten schwerpunktmäßig die Leistungen für Unterkunft und

Heizung nach § 22 SGB II, die den größten finanziellen Aufwand für den Kreis Vier-

sen als kommunalem Träger darstellen. Dazu hat der Kreis Viersen dem Jobcenter

umfangreiche Arbeitshinweise zur Anwendung zur Verfügung gestellt. Einbezogen

80
Luthe (2010): K § 44b 3. Zweck der Vorschrift, Sozialgesetzbuch. SGB II. Grundsicherung für Arbeitsuchende,
SGB II, 35. Erg.-Lfg. XII/10, S. 3.
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in die Prüfungen wurden auch die einmaligen Leistungen, die Abgrenzung zu ande-

ren Sozialleistungsbereichen sowie die Regelleistung zur Sicherung des Lebensun-

terhaltes und zur Ermittlung des Einkommens.

Ausgangspunkt für die Prüfungen war der operative Datensatz, der von der BA zur

Verfügung gestellt wurde. Dieser Datensatz beinhaltet grundsätzlich sämtliche In-

formationen zu den Hilfeempfängern (z. B. Geb.-datum, Familienstand, Schulab-

schluss, verfügbares Einkommen etc.) als auch zur Bedarfsgemeinschaft (z. B. An-

zahl der Personen in der Bedarfsgemeinschaft, Größe der Wohnung, Höhe der tat-

sächlichen bzw. der anerkannten Unterkunftskosten, Mietwohnung oder Eigenheim

etc.)

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass dem Rechnungsprüfungsamt ab

2011 nicht mehr der vollständige operative Datensatz zur Verfügung gestellt wurde,

da dies nach Aussage des Jobcenters aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht

möglich ist.

Nach Analyse des Datenbestandes wurde eine strukturierte Stichprobe unter Be-

rücksichtigung der Fälle, die aufgrund ihrer besonderen Fallgestaltung ein erhöhtes

Fehlerpotential aufweisen, vorgenommen. Aufgrund dieser Stichprobe lassen es die

Prüfergebnisse jedoch nicht zu, Rückschlüsse auf die vollständige Aufgabenerledi-

gung vorzunehmen.

Bei einem Vergleich dieser Prüfberichte fällt auf, dass etliche der in der Prüfung der

einzelnen BLZ vermerkten Fehler wiederholt auftreten. Daher soll zunächst auf die

Prüfungen in 2011 (BLZ Willich) und in 2013 (BLZ Nettetal-Brüggen) näher einge-

gangen werden. Im Anschluss daran werden die Prüfungen von 2008 bis 2011 un-

tersucht.

6.1.5.1 Prüfungen 2011 bis 2013

Im BLZ Willich wurden 50 Fälle im Jahr 2011 und im BLZ Nettetal-Brüggen 70 Ein-

zelfälle in 2013 geprüft. In 2012 fand keine Prüfung statt.

Die Prüfung in Willich führte zu dem Ergebnis, dass in fast allen geprüften Fällen

eine notwendige und ausreichende Dokumentation der getroffenen Entscheidungen

nicht bzw. nicht ausreichend vorhanden war.

Hingegen wurden in Nettetal-Brüggen grundsätzlich die Entscheidungen in den ge-

prüften Akten ausreichend dokumentiert. Hier wird bei der erstmaligen Freigabe der

Leistung durch den stellvertretenden Teamleiter das 4-Augen-Prinzip angewandt.

Sofern Unklarheiten bestehen, geht der Vorgang mit den entsprechenden Hinwei-

sen zurück an den Sachbearbeiter. Eine Freigabe erfolgt erst nach Beseitigung der

Unklarheiten und Prüfung der Checkliste, bei der u. a. vorrangige Ansprüche ge-

prüft oder Aussagen zur Angemessenheit der Unterkunftskosten getroffen werden

müssen.
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Darüber hinaus umfasste die Prüfung auch die Beachtung der Vorschriften über

das Verwaltungsverfahren. Nach § 35 Abs. 1 S. 3 SGB X muss eine Begründung

von Ermessenentscheidungen auch die Gesichtspunkte erkennen lassen, von de-

nen die Behörde bei der Ausübung Ihres Ermessens ausgegangen ist. Die Beson-

derheiten des Einzelfalles müssen in den Entscheidungen und Bescheiden berück-

sichtigt und abgewogen werden. Dieser Hinweis wurde bei beiden Prüfungen sei-

tens des Rechnungsprüfungsamtes gegeben.

Im BLZ Nettetal-Brüggen wurden die Grundlagen der Bescheidtechnik (§§ 33, 35

SGB X) nicht ausreichend beachtet. Auf die Textpassage „Die Verhandlungsnieder-

schrift ist im Rahmen des § 24 SGB X als Anhörung zu werten“ bei der Aufnahme

von Verhandlungsniederschriften ist zukünftig zu verzichten.

6.1.5.2 Prüfungen 2008 bis 2010

Das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen hat wie folgt geprüft:

Jahr BLZ Anzahl der Fälle

2008 Brüggen

Niederkrüchten

Schwalmtal

40

40

35

2009 Grefrath 41

2010 Tönisvorst

Kempen

60

70

Die allgemeinen Feststellungen der Prüfungen im Jahr 2008 ergaben vor allem De-

fizite bei der Anwendung bzw. Berücksichtigung von Form- und Verfahrensvor-

schriften des SGB I bzw. SGB X. Die Mitarbeiter verfügten, bedingt durch die frühe-

ren beruflichen Tätigkeiten, zum Teil über keine Verwaltungsausbildung. Eine Schu-

lung der Mitarbeiter wurde angeregt.

Zudem sollten den Akten eine Übersicht über das festgestellte vorhandene Vermö-

gen beigefügt und es soll die Vorlage der Nebenkostenabrechnung regelmäßig an-

gefordert werden.

Positiv hervorzuheben ist, dass bei der Prüfung des BLZ Grefrath in 2009 keine all-

gemeinen Feststellungen erfolgten.

Dagegen enthielten die Prüfberichte für die BLZ Tönisvorst und Kempen im Jahr

2010 wieder einige Feststellungen zum Verwaltungsverfahren sowie zu den Kosten

der Unterkunft. Dazu gehörten, dass u. a. bei der Antragstellung eine Antragsbe-

gründung aufzunehmen ist, die Originale nicht zur Akte zu nehmen sind, Aufhe-

bungs- und Rückforderungsbescheide sowie ausgeübtes Ermessen ausreichend zu

begründen sind. Bezüglich der Kosten der Unterkunft konzentrierten sich die allge-
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meinen Feststellungen auf die Themenschwerpunkte Kosten der Unterkunft sowie

Angemessenheit bei Wohneigentum und Kürzung auf das angemessene Maß.

Unabhängig von den gemachten Feststellungen und Bemerkungen verfügen die

Mitarbeiter in beiden BLZ Tönisvorst und Kempen über eine verwaltungsspezifische

Ausbildung bei einer Kommune oder der BA, was sich in der Art der Aktenführung

und Bescheiderteilung grundsätzlich wiederspiegelt.

6.1.5.3 Schlussfolgerungen

In den letzten 5 Jahren erfolgte in insgesamt 406 Fällen eine Prüfung durch das

Rechnungsprüfungsamt. Die Prüfberichte enthielten Allgemeine Hinweise, unbezif-

ferte und bezifferte Bemerkung. Diese definieren sich wie folgt:

 B/ x mit Ziffer Prüfbemerkung, zu der eine Stellungnahme in-

nerhalb einer gesetzten Frist notwendig ist.

 B Prüfbemerkung, zu der eine Stellungnahme

nicht notwendig ist, wenn sie anerkannt und

künftig beachtet wird

 H Hinweise, deren Beachtung anheimgestellt

werden.

Tabelle 15: Anzahl der Prüfbemerkungen

BLZ Hinweise Prüfbemerkung Prüfbemerkung

mit Ziffer

Brüggen/

Niederkrüchten

3 3 16

Schwalmtal 2 6 10

Grefrath 0 1 10

Tönisvorst 5 3 14

Kempen 8 9 9

Willich 5 5 8

Nettetal-

Brüggen

3 5 24

Gesamt 26 32 91

Besonders die Ermittlung und Prüfung der Angemessenheit der Unterkunftskosten

sowie der daraus resultierenden Fragen zu Wohnungseigentum, Hauslasten, Prü-

fung, wie bei gekürzten Unterkunftskosten die Differenzbeträge finanziert werden,
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ist immer wieder Fehlerquelle in den unterschiedlichen Fallbearbeitungen in den

BLZ.

Eine Übersicht der Prüfbemerkungen im Einzelfall ist als Anlage (Anlage 1: Über-

sicht der Prüfbemerkungen im Einzelfall) beigefügt.

Die Frage, die sich dabei stellt, ist, warum ein Fehler, der bereits festgestellt wurde

und sogar in einem Prüfbericht benannt wurde, trotzdem in den BLZ selbst Monate

später noch auftritt. Die Vermutung liegt nahe, dass hier eine mangelnde Kommuni-

kation zwischen den einzelnen BLZ vorliegt bzw. die Ergebnisse von der jeweiligen

Führungsebne nicht oder nicht ausreichend weitergegeben wurden.

Dies trifft insbesondere auf die allgemeinen Feststellungen zu. So wurde etwa im

Jahr 2010 im BLZ Tönisvorst festgestellt: „Bei Ausübung des Ermessens ist der

Einzelfall zu berücksichtigen und die Entscheidung im Verwaltungsakt zu begrün-

den“. Gemeint ist mit dieser Bemerkung, dass nach § 35 Abs. 1 S. 3 SGB X die Be-

gründung von Ermessensentscheidungen auch die Gesichtspunkte erkennen las-

sen, von denen die Behörde bei der Ausübung ihres Ermessens ausgegangen ist.

Es reicht also nicht aus, darauf hinzuweisen, dass das Jobcenter (damals ARGE)

wirtschaftlich handeln muss. Die Besonderheiten des Einzelfalles müssen berück-

sichtigt und abgewogen werden.

Die Kritik zielt darauf, dass Musterbescheide verwendet wurden, aus denen keine

Begründungen für Einzelfallentscheidungen hervorgingen.

Diese Kritik findet sich genauso im Prüfungsbericht für das BLZ Kempen (2010),

das BLZ Willich (2011) und des BLZ Nettetal-Brüggen (2013). Die einfache Lösung,

die die Prüfberichte seit der Prüfung des BLZ Kempen selbst anführen, ist, den Text

der Musterbescheide dem Fall entsprechend anzupassen. Außerdem sollte ein all-

gemeiner Hinweis zu den Musterbescheiden erfolgen, dass die Texte entsprechend

dem jeweiligen Einzelfall angepasst werden müssen. Es scheint, dass diese Be-

merkungen nicht intern von BLZ zu BLZ kommuniziert werden konnten.

Ein weiteres Beispiel ist die Prüfung einer eheähnlichen Gemeinschaft (§ 7 Abs. 3 a

SGB II). Diese Problematik wurde im Prüfbericht des BLZ Tönisvorst von März 2010

ausführlich dargestellt. Der Sachbearbeitung in Kempen war das Ergebnis der bis-

herigen Prüfungen und damit die Auslegung des § 7 Abs. 3a SGB II im November

des gleichen Jahres jedoch offensichtlich nicht bekannt.

Jedoch lassen die gesamten Feststellungen keine Rückschlüsse auf Fehler bei der

Vermittlung der eLb zu, sondern alle Vermerke geben Hinweise auf fehlerhafte An-

wendungen von Gesetztestexten bzw. fehlerhafte Berechnungen und Anrechnun-

gen von finanziellen Leistungen.
81

Das Rechnungsprüfungsamt selbst stellt fest: „Das Prüfungsergebnis lässt es nicht

zu, Rückschlüsse auf die vollständige Aufgabenerledigung vorzunehmen, denn [es

wurde] eine strukturierte Stichprobe gewählt, bei der die Leistungen des Kreises im

81
vgl. Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen: Berichte über die Prüfungen des Jobcenters (ehemals ARGE)
Kreis Viersen für die BLZ.
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Vordergrund standen. Die Sachbearbeiter/-innen machten […] einen engagierten

und fachlich qualifizierten Eindruck“
82

.

6.1.6 Zwischenfazit

Zusammenfassend soll noch einmal herausgestellt werden, dass der Kundenbe-

stand des Jobcenters sich nicht wesentlich von dem Kundenbestand der Ver-

gleichsgruppenmitglieder unterscheidet, es also nicht an einer Häufung schwer zu

vermittelnder erwerbsfähiger Leistungsberechtigter liegt, dass die Kennzahlen aus

den SGB II-Reporten negativ für den Kreis Viersen ausfallen.

Der größte Teil der durch die Instrumentenreform bewirkten Änderungen bezieht

sich zwar auf das SGB III, aber die Änderungen sind auch für die erwerbsfähigen

Leistungsberechtigten im Rechtskreis des SGB II bedeutsam. Als besondere Neue-

rung im SGB II ab dem 01.01.2011 kommt hinzu, dass der Arbeitssuchende keinen

Rechtsanspruch auf Maßnahmen zur Wiedereingliederung hat.

Es liegt im subjektiven Ermessen des Jobcenters, ob und welche Maßnahmen an-

geboten werden. So kann und sollte das Jobcenter abwägen, welchen Maßnahmen

die Zustimmung erteilt wird, ob beispielsweise noch Gutscheine für die berufliche

Weiterbildung ausgegeben werden, von denen das Bundesministerium für Arbeit

und Soziales und das IAB nach einer Evaluierung abgeraten haben
83

.

Eine abschließende Beurteilung der Situation des Jobcenters im Kreis Viersen im

Hinblick auf die letzte Instrumentenreform lässt sich noch nicht geben, da für eine

Evaluierung der neuen Instrumente noch kein ausreichendes Datenmaterial vor-

handen ist, aber in der Tendenz der aktuellen Kennzahlen lassen sich bisher keine

positiven Effekte erkennen.

In der Theorie müsste die Instrumentenreform dazu dienen, sämtliche Kennzahlen

der Jobcenter und damit die Situation der erwerbsfähigen Leistungsbezieher zu

verbessern. In der Praxis sollte mindestens auf die Kennzahlen des SGB II-Reports

von 2013 gewartet werden, um zu einem Urteil über die Auswirkungen der gesetzli-

chen Änderungen des SGB II bzw. SGB III auf das Jobcenter zu kommen. Aller-

dings sollten die Reformen genutzt werden, um mit der Entwicklung des Arbeits-

marktes Schritt zu halten, also die erwerbsfähigen Leistungsbezieher möglichst in

der Weise fort- oder weiterzubilden, dass die geforderten Ansprüche des Arbeits-

marktes befriedigt werden können.

Das Jobcenter Kreis Viersen reiht sich in die vorgegebenen Strukturen der BA ein.

Es agiert auf örtlicher Ebene und untersteht der Agentur für Arbeit in Krefeld, die

der Organisationseinheit RD Nordrhein-Westfalen untersteht. Diese ist mit der Be-

ratung der Jobcenter zur einheitlichen Rechtsanwendung, für den Erfolg der regio-

82
Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen: (als Beispiel) Bericht Nr. 21/2011 über die Prüfung des Jobcenter
Kreis Viersen für das Beschäftigungs- und Leistungszentrum Willich, S. 34.

83
Bundesministerium für Arbeit und Soziales/IAB (2011): Sachstandsbericht der Evaluation der Instrumente.
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nalen Arbeitsmarktpolitik und für die Vermittlung und finanzielle Förderung arbeitsu-

chender Menschen sowie deren Aus- und Weiterbildungen beauftragt. Die BA sieht

sich damit als eine bundesunmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts und

unterliegt so der Rechtsaufsicht des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialord-

nung. Die Grenzen der Agenturbezirke decken sich mit den Gebietsgrenzen der

Landkreise und kreisfreien Städte. Des Weiteren existiert eine vertragliche „Verein-

barung zwischen dem Kreis Viersen und der Bundesagentur für Arbeit – Agentur für

Arbeit Krefeld –, in der die Bildung einer gemeinsamen Einrichtung zur einheitlichen

Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (gem. §§44b ff. SGB II) ge-

regelt wurde.

Durch das SGB II mit dem § 44b wird die gemeinsame Einrichtung gesetzlich gere-

gelt, zu der das Jobcenter Kreis Viersen zählt, und es werden die Rechte und die

Pflichten des Trägers festgelegt. Obwohl der kommunale Träger und die BA für un-

terschiedliche Leistungen des SGB II Führungsverantwortung haben, können die

Leistungen selbst ohne große Probleme aus einer Hand erbracht werden.

Durch dieses Gesetz werden die besonderen Kompetenzen der Kommunen und der

Bundesagentur für Arbeit mit dem Ziel zusammengeführt, die Leistungsberechtigten

in Arbeit einzugliedern.

Damit einher geht ein Prüfrecht des Kreises Viersen, was in unterschiedlichen Prü-

fungen mit anschließenden Prüfberichten über einzelne BLZ auch wahrgenommen

wurde.

In diesen wurde festgestellt, dass angemerkte Fehler selbst Monate später unver-

ändert auftraten. Die Vermutung liegt nahe, dass hier eine mangelnde Kommunika-

tion zwischen den einzelnen BLZ vorliegt bzw. die Ergebnisse von der jeweiligen

Führungsebene nicht oder nicht ausreichend weitergegeben wurden.

Jedoch lassen die gesamten Feststellungen keine Rückschlüsse auf Fehler bei der

Vermittlung der eLb zu, sondern alle Prüfungsbemerkungen geben Hinweise auf

fehlerhafte Anwendung von Gesetztestexten bzw. fehlerhafte Berechnungen und

Anrechnungen von finanziellen Leistungen.

6.2 Interne Faktoren

6.2.1 Ausstattung des Jobcenters

6.2.1.1 Finanzielle Ausstattung

Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende ein-

schließlich der Verwaltungskosten, soweit die Leistungen von der Bundesagentur

erbracht werden. Dazu gehören:

 Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes,

 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und Sonderprogramme,



Situationsanalyse
Jobcenter Kreis Viersen

 Seite 81 von 128
Stand: 17.10.2013

 Personal- und Sachkosten.

Der Bund beteiligt sich nach § 46 Abs. 5 SGB II zweckgebunden an den Leistungen

für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II.

Der Kreis Viersen übernimmt die Aufwendungen für:

 Leistungen für Unterkunft und Heizung,

 Einmalige Leistungen (z.B. Wohnungs – und Bekleidungserstausstattung),

 Kommunale Eingliederungsleistungen (z.B. Schuldnerberatung).

Im dem unter 1.1. genannten offenen Brief von Frau Maaßen und Herrn Häntsch

wird kritisiert, dass mehr als 31% der Eingliederungsbeihilfen im Jahr 2012 unge-

nutzt geblieben sind. Daher soll nun lediglich auf das Eingliederungs- und Verwal-

tungskostenbudget, das dem Jobcenter zur Verfügung steht, näher eingegangen

werden.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales erlässt jährlich die Verordnung über

andere und ergänzende Maßstäbe für die Verteilung der Mittel für Leistungen zur

Eingliederung in Arbeit und der Verwaltungskosten der Grundsicherung für Arbeit-

suchende, der sogenannten Eingliederungsmittel-Verordnung (EinglMV).

Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Zahl der erwerbsfähigen Be-

zieher von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Ergänzend dazu

werden sogenannte Besonderheiten von strukturschwachen Regionen durch den

sogenannten „Problemdruckindikator“ berücksichtigt.
84

Die Verwaltungsmittel werden in Abhängigkeit von der Anzahl der von den Grundsi-

cherungsstellen zu betreuenden Bedarfsgemeinschaften unter Anwendung der Ma-

ximalwertmethode, die zu einer Verstetigung der Mittelausstattung führt, verteilt.

Danach wird die aktuelle Anzahl der BG (z. B. für 2013 ist dies der Durchschnitt der

Daten von Juli 2011 bis Juni 2012) jeweils mit dem Wert des letzten Bemessungs-

zeitraums (für 2012 der Durchschnitt der Daten Juli 2010 bis Juni 2011) verglichen

und der größere Wert fließt in die Berechnung ein.
85

84
vgl. Planungsdaten des BMAS 2013 vom 29.10.2012

85
Vgl. Planungsdaten des BMAS 2013 vom 29.10.2012



Situationsanalyse
Jobcenter Kreis Viersen

 Seite 82 von 128
Stand: 17.10.2013

Tabelle 16: Eingliederungsmittel und Verwaltungskostenbudget 2008 – 2013

Jahr

Ist

Gesamt
Eingliederungs-

leistung
Verwaltungs-

kosten

2010 28.457.503 € 12.875.132 € 15.582.371 €

2011 24.225.928 € 8.926.488 € 15.299.440 €

2012 23.951.820 € 10.184.267 € 13.767.553 €

2013 25.309.485 € 9.889.818 € 15.419.667 €

Bei den Eingliederungsmitteln und dem Verwaltungskostenbudget musste das Job-

center bei der Verteilung der Bundesmittel teilweise Kürzungen hinnehmen. Dane-

ben werden zum Teil auch Eingliederungsleistungen durch Beschluss der Träger-

versammlung in die Verwaltungskosten umgeschichtet, wenn diese nicht auskömm-

lich sind.

Für das laufende Jahr bedeutet dies bei der Summe der Eingliederungsleistungen

eine Kürzung in Höhe von rd. 294.500 € im Vergleich zu 2012. Zudem erfolgt noch

eine Umschichtung in der Höhe von 2.187.000 € zu Gunsten des Verwaltungskos-

tenbudget. Effektiv stehen somit ca. 7,7 Mio. € an Eingliederungsmittel für die er-

werbsfähigen Leistungsberechtigten zur Verfügung.

Umschichtungen aus den Eingliederungstiteln fanden auch in den Jahren 2012

(903.634 €), 2011 (1.827.497 €) und in 2010 (2.435.000 €) statt.

Die Gesamtverwaltungskosten belaufen sich 2013 auf 15.419.667 € und liegen da-

mit 1.647.000 € über dem Vorjahreswert. Dies entspricht einer Steigerung um ca.

10,7%.

Die Kosten der Joboffensive liegen bei 636.000 € für das Jahr 2013 und bei kalku-

lierten 710.000 € für das Jahr 2014
86

. Eine Übersicht der Finanzen und Finanzpla-

nungen von 2012 bis 2015 ist als Anlage beigefügt (Anlage 2: Kostenplanung des

Jobcenters Kreis Viersen bis 2015).

Kritisiert wurde bei der Verwendung der Eingliederungsmittel 2012, dass etwa

2.200.000 € nicht genutzt, also an den Bund zurückgegeben wurden.

Ursächlich dafür war nach Mitteilung des Jobcenters die Umsetzung der Verwal-

tungskostenfeststellungsverordnung (VKFV), die zum 02.08.2011 veröffentlicht

(BGBl. I S. 1714) wurde und zum 01.01.2012 in Kraft getreten ist. Mit Hilfe dieser

86
vgl. Beratungsvorlage der Geschäftsführung 21.02.2013: Verwaltungskostenbudget 2013. Mittelsituation.
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Verordnung soll eine einheitliche, transparente und rechtsichere Abrechnung der

Gesamtverwaltungskosten erreicht werden.

Bisher wurde über KGST-Pauschalen abgerechnet. Bis zur erstmaligen Ermittlung

tatsächlicher Durchschnittskosten für „Personal“ wurde vom Jobcenter Kreis Vier-

sen noch auf Basis der zu hohen, alten KGST-Werte gerechnet. Der Vorwurf an die

Kreisverwaltung, dass dem Jobcenter keine Planungsgrößen zur Orientierung ge-

geben wurden, ist jedoch nicht nachvollziehbar.

Das Jobcenter hat die Kreisverwaltung zwar bereits im Oktober 2011 über die VKFV

informiert, aber die genauen Grundlagen waren bis ins Jahr 2012 nicht bekannt und

selbst bis heute werden Änderungen an den Berechnungsgrundlagen vorgenom-

men. Die Planungen der Aufwendungen für die Jahre 2011 und 2012 für den Kreis-

haushalt erfolgten aufgrund des Doppelhaushaltes bereits im Herbst 2010. Sie

konnten selbst im Nachtragshaushalt 2012 des Kreises (verabschiedet am

29.03.2012) nicht berücksichtigt werden. BA-seitig wurden die Kostensätze zur Per-

sonalplanung im Laufe des Jahres 2012 vier Mal geändert.

Allerdings ist durch die Planung mit den alten KGST-Werten zu verstehen, warum

das Jobcenter zu hohe Personalkosten für das Jahr 2012 kalkuliert hatte. Weitere

Einsparungen bei der Personalkostenerstattung an den Kreis resultierten aus dem

Umstand, dass „Ersatzpersonal“ nicht immer übergangslos zur Verfügung gestellt

und teilweise auch in anderen BLZ eingesetzt wurde.

Durch die schon erwähnten häufigen Änderungen der Kostensätze der BA lässt sich

auch der Minderbedarf auf BA-Seite erklären.

So kam es Anfang November 2012 zu erheblichen Erstattungen an vorausgeleiste-

ten Verwaltungskosten. Dadurch erhöhten sich die Ausgabemittel für die Eingliede-

rungsleistungen, die bis Jahresende nicht mehr verbraucht werden konnten.

Aber auch die insgesamt nur durchschnittliche Ausgabensituation in den EGL im

Verlauf des Jahres 2012 darf nicht unerwähnt bleiben. So wurden ca. 820.000 € der

geplanten Eingliederungsmittel nicht ausgegeben.

Die Kritik, dass das Jobcenter Kreis Viersen 2,2 Mio. € an Eingliederungsmitteln

nicht ausgeben konnte, ist zu oberflächlich, wenn man die drei Teilsummen (Min-

derbedarf kommunaler Träger, Minderbedarf BA und tatsächliche Nichtausgabe der

Eingliederungsmittel) betrachtet. Allerdings sind die Umstände, wie es zu diesen

Teilsummen kam, ebenfalls zu berücksichtigen.

Der Nicht-Verbrauch der Eingliederungsmittel soll jedoch ein einmaliger Effekt ge-

wesen sein, denn sowohl in den Vorjahren als auch im laufenden Haushaltsjahr wa-

ren bzw. werden die Eingliederungsmittel nahezu ausgeschöpft sein.
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Tabelle 17: Eingliederungsmittel 2010 – 2013

Leistungen
zur Einglie-

derung

Revision
2010 in €

Revision
2011 in €

Revision
2012 in €

Planung
2013 in €

IST
03.07.2013

* in €

Gesamtbud-
get nach
EingIMV

15.310.132 10.740.068 10.184.267 9.889.818 9.889.818

Umschich-
tung in das
Verwal-
tungskosten
budget

2.435.000 1.827.497 970.284 2.186.000 2.186.000

Zur Verfü-
gung ste-
hende
Haushalts-
mittel

12.875.132 8.926.488 9.213.983 7.703.818 7.756.000

Einnahme
aus Altfällen

13.917

Ausgabe
EGL

12.875.132 8.940.375 6.954.823 7.703.128 3.776.000

nicht ver-
ausgabte
Mittel

0 30 2.259.160 690 3.980.000

Durch eine „Überplanung“ und ggf. durch kurzfristige Ersatzplanungen soll verhin-

dert werden, dass sich das Szenario aus 2012 wiederholt. Ansonsten soll die Mittel-

zuteilung für Eingliederungsleistungen von insgesamt 7.756.002 € (nach Umbu-

chungen) in die Blöcke „integrationsorientierte Instrumente“, „Beschäftigung schaf-

fende Maßnahmen“, „spezielle Maßnahmen für Jüngere“, „berufliche Rehabilitation

und Förderung Schwerbehinderter“ und „weitere Förderleistungen“ fließen
87

.

87
vgl. Trägerversammlung 15.03.2013 (11. Sitzung): Ergebnisprotokoll. TOP 1: Örtliches Arbeitsmarkt und Integra-
tionsprogramm 2013 (öAMIP 2013) und Beplanung der Geldleistungen zur Eingliederung in Arbeit.
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6.2.1.2 Personelle Ausstattung

6.2.1.2.1 Allgemeines

Der Kreis Viersen bediente sich bis 2010 im Wesentlichen des Personals der kreis-

angehörigen Städte und Gemeinden sowie der Gesellschaft zur Förderung der Be-

schäftigung Kreis Viersen gGmbH (GFB) zur Erledigung ihrer Pflichtaufgaben. Die

GFB hat der ARGE Mitarbeiter gestellt. Diese Konstruktion war der seinerzeitigen

Gründungsphase der ARGE geschuldet. Die Neuorganisation der Grundsicherung

für Arbeitssuchende und das in diesem Zusammenhang zum 01.01.2011 neugebil-

dete Jobcenter Kreis Viersen wurde dazu genutzt, diese eigene Aufgabe auch mit

eigenem Personal zu erledigen.

Der Kreis Viersen übernahm die in den BLZ im Kreisgebiet mit Aufgaben der ARGE

betrauten Bediensteten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Rahmen

der arbeits- und beamtenrechtlichen Bestimmungen als Kreispersonal zum

01.01.2011, soweit diese das wünschten. Dazu wurden im Stellenplan des Kreises

Viersen 96 neue Stellen eingerichtet.

Mitarbeiter, die von diesem Angebot keinen Gebrauch machten, mussten in Ab-

stimmung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden an den Kreis und

dann an das Jobcenter abgeordnet werden.

Im Rahmen der Fluktuation und der Personalbewirtschaftungsplanung der kreisan-

gehörigen Städte und Gemeinden sowie des Kreises sind die neu eingerichteten

Stellen, wenn sie frei werden, durch den Kreis Viersen zu besetzen.

Im Jahresdurchschnitt 2013 stehen dem Jobcenter 236,64 Vollzeitäquivalenzstellen

(VZÄ) bzw. 248 MitarbeiterInnen zur Verfügung. Es ist gegenüber dem Vorjahr zu

einem Anstieg der Mitarbeiterzahlen gekommen, der durch die Joboffensive be-

günstigt wurde. So wurden 10,5 neue VZÄ geschaffen, was einen Anstieg um ca.

4,6% zur Folge hatte. Das gibt dem Jobcenter nun die Möglichkeit, einen Be-

treuungsschlüssel für die Arbeitsvermittlung der unter 25-jährigen von 1:75 festzu-

legen und für die Arbeitsvermittlung der über 25-Jährigen von 1:150
88

(nach den

gesetzlichen Vorgaben § 44c Abs. 4 SGB II). „Im Bereich der (passiven) Leistungen

zum Lebensunterhalt wurde entsprechend dem Beschluss der Trägerversammlung

ein Anteilsverhältnis (Betreuungsschlüssel) zwischen eingesetztem Personal und

Bedarfsgemeinschaften von 1:110 zugrunde gelegt“
89

.

Dies wird bestätigt durch die Aussage des stellvertretenden Geschäftsführers des

Jobcenters Kreis Viersen in der Sitzung der „Arbeitsgruppe Jobcenter“ vom

26.11.2012, dass es zwar 2013 die „Job-Offensive“ mit 11 zusätzlichen Arbeitsver-

mittlern geben werde, aber erst mit Hilfe dieser zusätzlichen Vermittler der gesetz-

lich vorgegebene Betreuungsschlüssel von 1:150 im Bereich der über 25-Jährigen

erfüllt werden könne
90

.

88
vgl. Beratungsvorlage der Geschäftsführung 21.02.2013: Verwaltungskostenbudget 2013. Personalbedarfser-
mittlung für 2013.

89
Beratungsvorlage der Geschäftsführung 21.02.2013: Verwaltungskostenbudget 2013. Personalbedarfsermittlung
für 2013.

90
vgl. Niederschrift. Zur Sitzung der Arbeitsgruppe Jobcenter mit Vertretern der Städte und Gemeinden, des Job-
centers und des Kreissozialamtes am 28.09.2012.
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Anders formuliert: Die Job-Offensive dient momentan nur dazu, den gesetzlich vor-

gegebenen Schlüssel zu erfüllen, und nicht dazu (wie eigentlich vorgesehen), eine

intensivere Betreuung der Leistungsberechtigten durch eine größere Anzahl von

Arbeitsvermittlern zu erreichen.

Als Gründe hierfür nennt der stellvertretende Geschäftsführer, dass von Seiten der

BA Stellen fehlen und eine hohe Personalfluktuation herrschte
91

. Während einer

Personalfluktuation ist eine Einarbeitung der Arbeitsvermittler in den Aufgabenbe-

reich schwer möglich und eine nahezu fortwährende Suche nach Ersatzkräften er-

forderlich. Durch den erhöhten Betreuungsschlüssel werden sich dennoch bessere

Vermittlungsmöglichkeiten der Kunden erhofft.

In der Tat werden die 11 neuen Arbeitsvermittler, die im Februar 2013 seitens der

BA eingestellt wurden, in statistischen Erhebungen gesondert behandelt und bewer-

tet. Dadurch, dass die Joboffensive für den Kreis Viersen nur für den Bereich der

über 25-Jährigen angewendet wird, ergibt sich, wenn man den Bereich der Job-

Offensive allein betrachtet, ein Betreuungsschlüssel von 1:100.

Ohne die 11 neuen Vermittler läge das Jobcenter bereichsübergreifend bei einem

Betreuungsschlüssel von 1:200, mit diesen zusätzlichen Kräften dagegen bereichs-

übergreifend bei einem Betreuungsschlüssel von 1:150.

Die Begründung, warum nur der Bereich der Ü25 von der Joboffensive profitiert, ist

die, dass eine Überbelastung in diesem Bereich vorlag und die Vermittler in diesem

Bereich entlastet werden sollten. Durch die neuen Vermittler kann nun eine intensi-

vere Betreuung gerade der schwierigen Vermittlungsfälle erfolgen, auch wenn nur

der gesetzlich vorgegebene Betreuungsschlüssel angewendet wird. Im Bereich der

unter 25-Jährigen wurde der gesetzliche Betreuungsschlüssel bereits vor der Jobof-

fensive nahezu erfüllt, was ein weiterer Grund dafür sein dürfte, warum keine weite-

ren Arbeitsvermittler aus der Joboffensive im U25 Bereich eingesetzt werden.

Wenn man die durchschnittlichen Zahlen des Bundesgebietes aus dem Jahre 2011

heranzieht, dann lässt sich feststellen, dass sich bei den unter 25-Jährigen ein Be-

treuungsschlüssel von 1:86 und bei den über 25-Jährigen von 1:158 ergibt. Im Be-

reich der Leistungsgewährung lag eine Betreuungsquote von 1:117 Bedarfsge-

meinschaften vor
92

. Diese Zahlen stammen allerdings noch aus der Zeit vor der

Joboffensive (die ja auch in anderen Kreisen angewendet wird) und es muss auch

bedacht werden, dass auf Bundesebene die Arbeitslosenzahlen zurückgegangen

sind. Viersen dürfte mit seinen Betreuungsschlüsselzahlen also momentan nicht

gravierend vom Bundesdurchschnitt abweichen.

91
vgl. Niederschrift. Zur Sitzung der Arbeitsgruppe Jobcenter mit Vertretern der Städte und Gemeinden, des Job-
centers und des Kreissozialamtes am 28.09.2012.

92
vgl. Deutscher Bundestag (2011): Stenografischer Bericht. 113. Sitzung, S. 12936.
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Wenn ein Evaluationsverfahren zeigt, dass die Arbeit der 11 neuen Arbeitsvermittler

erfolgreich ist, stellt sich die Frage, ob eine weitere Verbesserung des Betreuungs-

schlüssels für den Kreis Viersen sinnvoll ist.

Momentan (nach Einstellung der 11 neuen Arbeitsvermittler) werden einfach die ge-

setzlichen Betreuungsschlüssel erfüllt. Für den Vorstand Grundsicherung der BA

Heinrich Alt steht fest: „Hinter der Offensive steckt eine ganz einfache Strategie:

mehr Vermittler, mehr Zeit, mehr Integrationen.

Fest steht: es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Betreuungsrelati-

on und Integrationserfolg. Das zeigen uns nicht erst die Ergebnisse aus Berlin“
93

.

Nach dieser Aussage müsste eigentlich zu hoffen sein, dass die Betreuungsschlüs-

sel in allen Bereichen noch besser wären und nicht nur für einige Arbeitssuchende

Ü25, die von einem Arbeitsvermittler der Joboffensive betreut werden, dessen Be-

treuungsschlüssel tatsächlich bei unterdurchschnittlichen 1:100 liegt.

6.2.1.2.2 Qualifikation der Mitarbeiter

Durch die hohe Fluktuation ergab es sich oft, dass die zuständigen Arbeitsvermittler

selbst noch eingearbeitet werden mussten. Das hat zum Einen erfahrenes Personal

gebunden, das die Ausbildung der neuen Mitarbeiter übernommen hat, zum Ande-

ren wurde der Bedarf auch über die Einstellung fachfremder Vermittler gedeckt, die

sich ohnehin komplett in eine neue Materie einarbeiten mussten.

Es lässt sich insgesamt auch keine Übersicht über die Qualifikation der BA-

Mitarbeiter des Jobcenters geben, da zu diesem Thema keine Statistiken angelegt

werden. Die Bundesagentur hat keine Laufbahntarifverträge. Das heißt, dass bei

neuen Einstellungen das Spektrum der Ausbildung und die ehemaligen Beschäfti-

gungen sehr vielfältig sind. Grundsätzlich gilt, dass die Mitarbeiter zu dem ausge-

schriebenen (allgemein gefassten) Stellenangebot passen müssen. Das heißt etwa

für Arbeitsvermittler laut BA-Profil, dass sie einen Hochschul-

/Fachhochschulabschluss oder eine vergleichbare Ausbildung vorweisen müssen.

Sie sollten des Weiteren Kenntnisse im spezifischen Arbeitsmarkt haben, Kenntnis-

se der Berufskunde besitzen, mit relevanten IT-Fachanwendungen umgehen kön-

nen, Kenntnisse des SGB II und des Personalwesens haben. Diese Anforderungen

müssen aber nicht insgesamt erfüllt werden.

Die Berufsgruppen, die laut Jobcenter Kreis Viersen am häufigsten (gerade im Be-

reich der Arbeitsvermittlung) zu finden sind, sind die aus sozialen und pädagogi-

schen Bereichen, aus dem Handel und Vertrieb und aus der Personalwirtschaft.

Sollte es dann zu einer Anstellung kommen, werden die neuen Mitarbeiter innerhalb

von drei bis sechs Monaten intern geschult. Die Bereiche der hier erworbenen Qua-

lifikation reichen von Fachanwendungen über Rhetorik-Training bis zur Deeskalati-

onsschulung, wobei hierbei intensiv mit dem Jobcenter Krefeld und den BA-

Bildungszentren zusammengearbeitet wird. Bei diesen Schulungen setzen die Job-

93
BA Presse Info (21.01.2013): BA erweitert „Joboffensive“ – Mit mehr Vermittlern zu mehr Beschäftigung,
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Pressemeldungen/2013/Presse-13-006.html.
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center (auch das Jobcenter Kreis Viersen) auf Leistungs- und Entwicklungsdialoge

(Mitarbeitergespräche). Diese zeichnen sich besonders durch ein Patensystem und

formalisierte Mitarbeitergespräche aus. Der Pate wird dem neuen Mitarbeiter zur

Seite gestellt, um Fragen und erste Probleme zu klären.

Dazu sei vermerkt: Es gibt über die Übernahmezahlen und über die Mitarbeiter, die

die Probezeit hinter sich bringen, von Seiten der BA keine Zahlen. Es wird nicht

aufgezeichnet oder begründet, wie viele Personen innerhalb der Probezeit abbre-

chen oder wie gut bzw. schlecht sie in den jeweiligen Qualifizierungs- oder Weiter-

bildungsmaßnahmen abschneiden. Dies wird vom Jobcenter Kreis Viersen so be-

gründet, dass es sich bei diesen Schulungen um individuelle Prozesse handelt, die

nicht bewertet oder statistisch aufgearbeitet werden könnten. Die meisten der ein-

gestellten neuen Mitarbeiter können die Probezeit aber hinter sich bringen.

Die Qualifizierungsmaßnahmen innerhalb der ersten sechs Monate sind identisch

und verlaufen fast immer gleich oder ähnlich. Danach werden auch regelmäßig An-

gebote zur Weiterbildung gemacht (Gesundheitsmanagement, Kommunikations-

management etc.), die auch intensiv genutzt werden.

Ein häufig genannter Kritikpunkt im Bereich „Mitarbeiter vom Jobcenter“ ist die

mangelnde Motivation der Mitarbeiter. Diese kann unter anderem durch ein allge-

meines Problem der BA- und Jobcentermitarbeiter erklärt werden: Durch die gängi-

ge Methode der befristeten Arbeitsverträge (bedingt durch den Einstellungsstopp

der BA) dürften viele Mitarbeiter davon ausgehen, sich spätestens nach zwei Jah-

ren um einen anderen Job bemühen zu müssen. Sie betrachten so möglicherweise

ihre Zeit beim Jobcenter als eine Art Überbrückung zu einem anderen, sichereren

Arbeitsverhältnis, was die starke Fluktuation erklären dürfte.

Aus der Sicht des Jobcenters bietet die Arbeit, gerade als Arbeitsvermittler, den-

noch einige motivierende Faktoren, um ein Arbeitsverhältnis im Jobcenter wahrzu-

nehmen. Man motiviert nicht durch zusätzliche Prämien. Dies wäre durch die fest-

gelegten Tarifverträge auch nur für die Führungsebene möglich (Zielsystem SGB

III), was aber im Jobcenter Kreis Viersen nicht praktiziert wird. Man setzt stattdes-

sen zum Einen auf Mitarbeitergespräche und Hospitationen (welche natürlich von

den Teamleitern abhängig sind, die unterstützen, nicht kontrollieren sollen), zum

Anderen verstärkt auf die Qualifizierungsebene, also Weiterbildungsmaßnahmen.

Die Mitarbeiter bekommen daher verschiedene Weiterbildungsmaßnahmen ange-

boten, von denen sie auch in anderen Arbeitsbereichen profitieren können, die sie

also auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt interessanter machen. Es gibt auch Mög-

lichkeiten, sich fachlich nah an dem Ausbildungsfeld zu orientieren, dem man vor

einer Arbeit im Jobcenter nachgegangen ist. In diesem Zusammenhang wurde in

einem Gespräch mit dem stellvertretenden Geschäftsführer des Jobcenters Kreis

Viersen auch auf Angebote zur Vermittlungsförderung verwiesen, die sich an Mitar-

beiter richten, die nach dem Auslaufen ihres befristeten Arbeitsverhältnisses keine

Möglichkeiten erhalten, beim Kreis angestellt zu werden, und die damit keine Mög-

lichkeit haben, weiterhin als Mitarbeiter des Jobcenters tätig zu sein.
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Hier wird die Zwickmühle in der sich das Jobcenter und gute Arbeitsvermittler oft

befinden nochmals deutlich. Auf der einen Seite gibt es den Einstellungsstopp von

Seiten der BA, auf der anderen Seite stellt der Kreis nur Personen mit relevanten

Fachkenntnissen ein.

Für Mitarbeiter, die dem Anforderungsprofil des Kreises entsprechen (meist verwal-

tungsnahe Aufgabenfelder), ergibt sich noch die Möglichkeit einer Anstellung beim

Kreis, was einen zusätzlichen Anreiz schaffen kann. Mitarbeiter des Jobcenters, die

bereits beim Kreis angestellt sind, wurden in den Ausführungen nicht berücksichtigt.

Aus dem Protokoll der 10. Sitzung der Trägerversammlung am 21.02.2013 geht

hervor, dass die Abstimmungsgespräche des Geschäftsführers mit den Personalbe-

reichen der Träger zu „einheitlichen Grundsätzen der Qualifizierungsplanung und

Personalentwicklung“ (es soll insbesondere das Arbeiten der beiden Träger harmo-

nisieren) andauern. Dabei wurde das gute Beispiel der Richtlinien des Jobcenters

Rhein-Lahn genannt. Es sollte eine entsprechende Beratungsvorlage der Ge-

schäftsführung zur Beschlussfassung zur Sitzung am 05.07.2013 vorgelegt wer-

den
94

.

Leider wurden in der Trägerversammlung vom 05.07.2013 wieder nur gute Beispie-

le angeführt (Jobcenter Rhein-Lahn und Freiburg). Die Trägerversammlung beauf-

tragte die Geschäftsführung erneut, einen entsprechenden Entwurf zur Beratung in

der nächsten Sitzung zu erstellen, damit die Grundsätze in jedem Fall noch in 2013

beschlossen werden können
95

.

6.2.1.2.3 Führung der Mitarbeiter

Bei einer Betrachtung der Führung der Mitarbeiter spielen selbstverständlich ver-

schiedene Geschäftspolitiken und Führungsebenen eine Rolle. Mit Blick auf die ge-

schäftspolitische Ausrichtung der Grundsicherung der BA sollte der gesetzliche Auf-

trag der BA bekannt sein. Der Auftrag ist, für die sogenannten Kunden eine Per-

spektive auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu schaffen, sie auf dem Weg in

ein Leben ohne staatliche Zuwendungen zu unterstützen und ihre Existenz zu si-

chern. Dabei vertraut die BA nach eigenen Angaben auf einen transparenten Leis-

tungsvergleich und hofft auf ein „lernendes System“.

Das Geschäftsfeld der BA selbst besteht aus der beitragsfinanzierten Arbeitslosen-

versicherung und der steuerfinanzierten Grundsicherung, die gleichberechtigt ne-

beneinander bestehen.

Dadurch, dass die BA von einer Kooperation vor Ort (etwa der gAG-S), der Zu-

sammenarbeit bei der Ausbildungsvermittlung und einer gemeinsamen Bildungs-

zielplanung profitiert, ergibt sich die Erwartung an die Vorsitzenden der Geschäfts-

führung (VG) in NRW, ihrer Ergebnisverantwortung nachzukommen und die opera-

tive Steuerung der gemeinsamen Einrichtung zu begleiten.

94
Protokoll über die 10. Sitzung der Trägerversammlung am 21.02.2013, TOP 7: Mitteilungen und Anfragen, 7.2,
S. 3.

95
Protokoll über die 12. Sitzung der Trägerversammlung am 05.07.2013, TOP 6: Mitteilungen und Anfragen, 6.2,
S. 3.
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Es herrscht eine aktive partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den kommunalen

Akteuren. Die VG haben eine Doppelrolle, zum Einen als Mitglied in der Trägerver-

sammlung, zum Anderen stehen sie in der Trägerverantwortung der BA.

Die Trägerversammlung entscheidet über organisatorische, personalwirtschaftliche

und personalvertretungsrechtliche Angelegenheiten (nach § 44c Abs. 2 SGB II). Die

Träger haben dabei die Verantwortung für die recht- und zweckmäßige Erbringung

ihrer Leistungen, dabei haben sie in ihrem Aufgabenbereich ein Weisungsrecht. Alle

Aufgaben der Trägerversammlung sind im § 44c Abs. 2 Satz 2 SGB II aufgeführt.

Als weitere Aufgabe berät die Trägerversammlung über den Betreuungsschlüssel

und stellt einheitliche Grundsätze der Qualifizierung und Personalentwicklung auf.

Als Mitglieder der Trägerversammlung werden Vertreter der AfA und Vertreter des

kommunalen Trägers je zu Hälfte berufen. In der Regel entsenden die Träger je-

weils drei Vertreter
96

. Für den Kreis Viersen hatte man sich in der konstituierenden

Sitzung am 28.01.2011 auf jeweils 5 Vertreter geeinigt, wobei für den Kreis Viersen

auch Mitarbeiter der Städte gelistet wurden
97

.

Die Zusammensetzung der einzelnen Personen und auch die Anzahl der Teilneh-

mer variiert seit diesem Beschluss allerdings. In der 11. Sitzung der Trägerver-

sammlung am 15.03.2013 umfasste die Teilnehmerliste folgende Personen: Für die

Agentur für Arbeit nahmen Frau Frische (Leiterin Führungsberatung), Herr

Zielonkowsky (Leiter der AfA Krefeld), Herr Sackers (Geschäftsführer Interner Ser-

vice) und Herr Bär (Führungsunterstützer) teil. Für den Kreis Viersen Herr Ottmann

(Landrat), Herr Schabrich (Leiter Dezernat II), Herr Dr. Schrömbges (Beigeordneter

der Stadt Viersen) und Herr Heyes (Bürgermeister der Stadt Willich).

Es waren also jeweils vier Vertreter anwesend. Hinzu kamen für das Jobcenter Herr

Röttges (Geschäftsführer), Herr Maaßen (stellv. Geschäftsführer), Herr Tscheslog

(Teamleiter) und Herr Soer (Führungsunterstützung)
98

.

Alle Vertreter haben bei Abstimmungen eine Stimme, sollte es zu keiner Einigung

kommen, entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Diese Position hat momentan

der Leiter der AfA Krefeld inne
99

.

Die Trägerverantwortung bezieht sich auf die BA-Leistungen, für die die VG die

Verantwortung tragen (hierzu gehören u. a. Steuerung über Zielvereinbarungen,

Identifizierung von Steuerungsbedarfen, Weisungs- und Prüfrechte, Nachhaltung

der rechtmäßigen Umsetzung von Gesetzen und Weisungen etc.).

96
RD NRW. Geschäftsbereich SGB II. Beteiligungsmanagement (2013): Führung und Steuerung in der Grundsi-
cherung, S. 5ff.

97
1. Vermerk: Zusammensetzung der Trägerversammlung der gemeinsamen Einrichtung „Jobcenter Kreis Vier-
sen“, Sitzung am 28.01.2011.

98
Ergebnisprotokoll der Trägerversammlung, Sitzung am 15.03.2013.

99
RD NRW. Geschäftsbereich SGB II. Beteiligungsmanagement (2013): Führung und Steuerung in der Grundsi-
cherung, S. 5ff.
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Dabei müssen unterschiedliche Verwaltungskulturen und Aufgabenverständnisse

überbrückt werden, das Handeln der BA und ihre Motive müssen die VG transpa-

rent machen und gleichzeitig müssen sie die Erreichung der vereinbarten Ziele ge-

währleisten
100

.

Wenn die Rolle der VG auf den Personalbereich bezogen wird, ist in diesem Zu-

sammenhang zunächst der Betreuungsschlüssel zu nennen. Die BA stellt zusam-

men mit dem kommunalen Träger die personellen Ressourcen zur Verfügung. Die

gesetzlichen Betreuungsschlüssel (§44c Abs.4 SGB II) liegen bei 1:75 eLb im Be-

reich der Eingliederung in Arbeit unter 25 Jahren und bei 1:150 eLb im Bereich Ein-

gliederung in Arbeit ab 25 Jahren. Im Leistungsbereich ist ein gesetzlicher Be-

treuungsschlüssel nicht vorhanden.

Die generierten Nachwuchskräfte der BA werden in NRW ausnahmslos im SGB II

eingesetzt. Im Bereich der Führungskräfte wird ein Anteil angestrebt, der dem Anteil

der Mitarbeiterkapazität (MAK) entspricht. Dieser Anteil ist wohl nicht flächende-

ckend realisiert, ob allerdings zu viele Führungskräfte für zu wenige MAK eingestellt

sind oder umgekehrt ist nicht ersichtlich. Der angestrebte Maßstab orientiert sich an

der SGB III-Logik von einem Teamleiter zu 15 Mitarbeiterkapazitäten und einem

Bereichsleiter für vier Teams.

Das vorhandene Personal soll (auch laut § 44c Abs. 5 SGB II) nach einheitlichen

Grundsätzen qualifiziert und weiterentwickelt werden.

In ihrer Rolle in der Trägerverantwortung müssen die VG als besondere Aufgabe

die Überwindung der unterschiedlichen Verwaltungskulturen und Kompetenzen ge-

währleisten, verschiedene Tarifverträge beachten und die Sicherstellung einer ein-

heitlichen Personalentwicklung sichern
101

.

6.2.1.2.4 Personelle Ausstattung des Jobcenters durch den kommunalen Träger

Bis zur Gründung der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Kreis Viersen waren in

der ARGE Kreis Viersen 10 Kreisbedienstete tätig.

Das an die mit den Aufgaben der ARGE betrauten Bediensteten der kreisangehöri-

gen Städte und Gemeinden gerichtete Angebot, im Rahmen der arbeits- und beam-

tenrechtlichen Vorschriften in den Dienst des Kreises Viersen zu wechseln, haben 7

Personen angenommen, so dass am 01.01.2011 insgesamt 17 Kreisbedienstete

dem Jobcenter Kreis Viersen zugewiesen waren.

Die Aufgabenerledigung wurde seitens des kommunalen Trägers darüber hinaus

durch längstens bis 31.12.2015 abgeordnetes Personal der kreisangehörigen Städ-

te und Gemeinden und durch im Wege der Personalgestellung über die Gesell-

schaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH (GFB) zur Verfügung

100
RD NRW. Geschäftsbereich SGB II. Beteiligungsmanagement (2013): Führung und Steuerung in der Grundsi-

cherung, S. 10f.
101

RD NRW. Geschäftsbereich SGB II. Beteiligungsmanagement (2013): Führung und Steuerung in der Grundsi-
cherung, S. 8ff.
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gestelltes Personal gewährleistet. Seit 01.07.2012 wurden mit 23 der ursprünglich

35 GFB-Bediensteten Arbeitsverhältnisse zum Kreis Viersen begründet.

Der kommunale Träger verfolgt seit dem Start der gemeinsamen Einrichtung das

Ziel, die Aufgaben durch eigenes, einschlägig ausgebildetes und universell einsetz-

bares Personal zu erledigen. Dass sich bei der oben beschriebenen Konstellation in

den Jahren 2011 bis 2015 eine gewaltige Herausforderung für die Personalgewin-

nung ergeben würde, war von Beginn an klar, zumal die Städte und Gemeinden be-

absichtigen, bis 2015 die Abordnungen ihres im Jobcenter eingesetzten Personals

sukzessive jeweils zur Deckung eigener Bedarfe zu beenden. Von ursprünglich 55

dem Jobcenter zugewiesenen Bediensteten der Städte und Gemeinden sind am

01.10.2013 noch 15 verblieben.

Eine tabellarische Gegenüberstellung verdeutlicht, wie stark der Anteil eigenen Per-

sonals des kommunalen Trägers im Jobcenter Kreis Viersen durch externe Neuein-

stellungen oder sonstige Personalmaßnahmen seit 01.01.2011 in knapp der Hälfte

des zur Verfügung stehenden Zeitraumes schon gewachsen ist.

Tabelle 18: Zusammensetzung des Personals Jobcenter Kreis Viersen

01.01.2011 01.10.2013

Kreis 17 93

Städte und Gemein-

den
55 15

GFB 35 0

Gesamt 107 108

Darüber hinaus werden zum Berichtszeitpunkt insgesamt weitere fünf Neueinstel-

lungen (zum 14.11.2013 und 01.01.2014) vorbereitet.

Im vorhandenen Personalbestand ist keine überdurchschnittliche Fluktuation zu

verzeichnen.

In der Zeit vom 01.01.2011 bis 30.09.2013 haben lediglich 4 Bedienstete das Job-

center durch eigene Kündigung aus persönlichen Gründen verlassen, eine Beschäf-

tigte hat Elternzeit beantragt, drei befristete Arbeitsverhältnisse wurden nicht ver-

längert und ein Bediensteter wurde auf eigenen Wunsch umgesetzt.

Um unter den gegebenen Umständen größtmögliche Kontinuität zu gewährleisten,

erfolgte zudem am 01.03.2013 die Entfristung von acht befristeten Arbeitsverträgen,

die im Laufe des Jahres 2013 geendet hätten.
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Bevor eine freie Stelle letztlich neu besetzt wird, kommt es im Rahmen der Perso-

nalgewinnung und Personalauswahl, insbesondere bedingt durch das grundgesetz-

lich vorgeschriebene Leistungsprinzip und den Bewerberverfahrensanspruch, zu ei-

nem differenzierten, viele Schritte erfordernden Verfahren, das (kreis-

)verwaltungsweit und damit auch für die Besetzung der kommunalen Stellen im

Jobcenter gilt.

Zeichnet sich ein Bedarf ab, ist zunächst zu klären, wann die Stelle tatsächlich frei

wird. Die seitens der Kommune angekündigte Beendigung der Abordnung eines

städtischen Bediensteten mit einer Vorlaufzeit von drei Monaten oder die Informati-

on über eine bestehende Schwangerschaft mit einer zu erwartenden Vakanz in

sechs bis acht Monaten erfordert naturgemäß eine andere Handlungspriorität als

die Kündigung zum nächsten Monatsende, wobei für alle Organisationseinheiten

der Kreisverwaltung, also auch für das Jobcenter, die gleichen Verfahrensweisen

und Prioritäten Anwendung finden. Beispielsweise kommt es nur in absoluten Aus-

nahmefällen zu einer Einarbeitung des Stellennachfolgers durch den ausscheiden-

den Bediensteten.

Ob eine Wiederbesetzung erforderlich ist und wenn ja, wie (mit welcher Qualifikati-

on) und in welchem BLZ, wird im Einzelfall durch das Amt für Personal und Organi-

sation mit der Geschäftsführung des Jobcenters abgestimmt und von ihr letztendlich

verantwortet.

Ist eine Wiederbesetzung notwendig, schließt sich die Frage an, ob der Bedarf

durch eine externe Neueinstellung oder eine interne Personalmaßnahme gedeckt

werden kann.

Im Falle einer Stellenbesetzung durch eine externe Neueinstellung ist zunächst eine

Stellenausschreibung erforderlich, die schon durch die zu gewährende Bewer-

bungsfrist und die Arbeiten zur Auswahl und Vorbereitung des Vorstellungsgesprä-

ches mehrere Wochen Zeit in Anspruch nimmt. Ein Rückgriff auf einen frei zur Ver-

fügung stehenden Personalbestand, der universell einsetzbar ist, wie es der BA er-

möglicht wird, ist beim Personal des kommunalen Trägers nicht möglich, so dass

eine Ausschreibung nicht zu umgehen ist.

Um Vorbereitungszeiträume abzukürzen und dauerhaft auf einen Bewerberkreis zu-

rückgreifen zu können, wurde für das Jobcenter seit März 2012 eine sog. Dauer-

ausschreibung veröffentlicht, die es beim Vorliegen entsprechend qualifizierter Be-

werbungen ermöglicht, auch auf sich kurzfristig ergebende Bedarfe schnell zu rea-

gieren.

Sind geeignete Bewerber gefunden, hängt von deren persönlicher Verfügbarkeit ab,

wie schnell es zu einer Neueinstellung kommen kann. Hierbei spielen insbesondere

tarifvertraglich einzuhaltende Kündigungsfristen und üblicherweise bei Versetzun-

gen zwischen Dienstherrn des öffentlichen Dienstes einzuhaltende Fristen von bis

zu drei Monaten ebenso eine Rolle wie die Tatsache, dass Bachelorprüfungen im

gehobenen nichttechnischen Dienst nur einmal jährlich stattfinden.



Situationsanalyse
Jobcenter Kreis Viersen

 Seite 94 von 128
Stand: 17.10.2013

Zwischen der Zusage an den Bewerber und dem konkreten Dienstbeginn können

ohne Vorliegen besonderer Umstände aus der Natur der Sache heraus mehrere

Monate vergehen.

Kann der Bedarf durch eine intern vorzunehmende Personalmaßnahme gedeckt

werden, kommt es entweder zu einer Umsetzung oder einer hausinternen Stellen-

ausschreibung.

Die hausinterne Stellenausschreibung wird als Personalentwicklungsmaßnahme

angeboten, um höherwertige Stellen mit qualifiziertem, bereits vorhandenem Per-

sonal zu besetzen und diesem die Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung

und des Aufstiegs zu geben. Auch dieses Verfahren nimmt, um dem Leistungsprin-

zip gerecht werden zu können, vom Zeitpunkt der Ausschreibung bis zur Umset-

zung des bestqualifizierten Bewerbers nach Abstimmung des Wechselzeitpunktes

mit der abgebenden Amtsleitung naturgemäß nicht selten zwei bis drei Monate Zeit

in Anspruch.

Aufgrund der zu berücksichtigenden Verfahrensschritte gelten die genannten Zeit-

spannen für alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung in gleicher Weise.

Zu befürchten ist, dass sich durch die Auswirkungen des demografischen Wandels

zukünftig sowohl die Bewerberlage verschlechtert als auch die Wechselzeiträume

verlängern, weil es immer schwieriger wird, geeignete Nachfolger zu finden.

Seit Bestehen der gemeinsamen Einrichtung finden, orientiert am jeweils festge-

stellten Bedarf, zweimonatlich und teilweise auch monatlich Vorstellungsgespräche

unter Beteiligung der Geschäftsführung des Jobcenters, des Amtes für Personal

und Organisation sowie des Personalrates, der Gleichstellungsbeauftragten und

ggf. der Schwerbehindertenvertretung sowohl der Kreisverwaltung als auch des

Jobcenters statt.

Die Anzahl der Vorstellungstermine, der teilnehmenden Bewerber und der Neuein-

stellungen (aufgeteilt nach externen Neueinstellungen, Umsetzungen, hausinternen

Stellenausschreibungen, Übernahmen von Auszubildenden und Übernahmen von

abgeordnetem Personal der Städte und Gemeinden) im Zeitraum vom 01.01.2011

bis 01.10.2013 ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle.
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Tabelle 19: Personalgewinnung Jobcenter

Unter den fünf weiteren zum Berichtszeitpunkt bereits feststehenden Neueinstellun-

gen für die Zeit ab 01.11.2013 befinden sich zwei Bedienstete kreisangehöriger

Kommunen.

Der Anteil dieser Bediensteten wird aufgrund weiterer Beendigungen von Abord-

nungen zum 01.01.2014 aller Voraussicht nach auf 8 Personen sinken.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Arbeiten zur Personalgewinnung des

kommunalen Personals im Jobcenter (= rund 10% der Gesamtheit der Beschäftig-

ten der Kreisverwaltung) in den vergangenen knapp drei Jahren durchschnittlich ca.

35% des Zeitanteils beanspruchten, der für Vorstellungstermine bezogen auf die

Gesamtverwaltung im Amt für Personal und Organisation insgesamt aufgewendet

wurde.

Die Einstellungen für das Jobcenter erfolgten bis auf wenige Ausnahmen im monat-

lichen Rhythmus.

Zum Berichtszeitpunkt ist lediglich eine Stelle vakant, für die nicht bereits eine

Nachfolgeregelung getroffen wurde.

102
davon 23 GFB-Bedienstete

2011 2012 2013 (01.10.)

Vorstellungstermine 10 15 9

teilnehmende Bewerber 39 47 32

Neueinstellungen 22 44 26

Extern 13 39
102

16

Umsetzungen 1 4 1

Hausinterne Ausschrei-

bungen
1 - 3

Übernahme von Auszu-

bildenden
- 1 2

Übernahme von Perso-

nal der Städte und Ge-

meinden

7 - 4
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Die Aufgabenerledigung im Sozialbereich mit einer Vielzahl von Leistungsgesetzen

erfordert es, qualitativ hochwertig ausgebildetes Personal einzusetzen, das den An-

forderungen an die ganz überwiegend rechtlich geprägten Arbeitsplätze auch ent-

sprechen kann. Hierbei spielen neben der Verantwortung gegenüber dem Kunden-

kreis und dessen besonderer Situation auch die finanziellen Auswirkungen des

Verwaltungshandelns in diesem Aufgabenbereich eine entscheidende Rolle.

Da sich der Kreis Viersen als kommunaler Träger des Jobcenters in einer Größen-

ordnung von rund 100 Beschäftigten engagiert, war und ist es unerlässlich, bei der

Erstellung der Anforderungsprofile für das neu einzustellende Personal auch die

universelle Einsetzbarkeit in anderen Bereichen der Kreisverwaltung zu beachten,

um beim Personaleinsatz die erforderliche Flexibilität zu wahren.

Für die Sachbearbeitung in der Leistungsgewährung SGB II wird bei Neueinstellun-

gen ausschließlich auf Beamtinnen und Beamte bzw. Tarifbeschäftigte des geho-

benen, für die Mitarbeit in der Leistungsgewährung SGB II des mittleren Dienstes

zurückgegriffen. Als Arbeitsvermittler werden unter Berücksichtigung der zu erledi-

genden Aufgaben Absolventen eines Studiums der Sozialen Arbeit oder Sozialpä-

dagogik berücksichtigt.

Diese Entscheidungen haben es ermöglicht, den Anteil qualifiziert rechtlich ausge-

bildeten Personals im Jobcenter in erheblichem Maße auszubauen.

Neben den 11 Arbeitsvermittlerinnen und -vermittlern, den 22 ehemaligen GFB-

Bediensteten und den Mitarbeiterinnen in der Telefonie, sind 11 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter des mittleren Dienstes und 43 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des

gehobenen Dienstes tätig, die ausnahmslos die Laufbahnprüfung im gehobenen

Dienst oder alternativ die II. Angestelltenprüfung erfolgreich absolviert haben.

Bei allen Schwierigkeiten, die sich in der eingangs beschriebenen Umbruchphase

und durch die Einarbeitung einer Vielzahl neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter er-

geben, kann im Jobcenter nunmehr dauerhaft auf qualifiziert ausgebildetes Perso-

nal zurückgegriffen werden.

6.2.2 Befragung der Mitarbeiter des Jobcenters Kreis

Um ein Bild über die im Jobcenter des Kreises Viersen vorherrschende Stimmung

zu erhalten und um mögliche Problemfelder genauer zu benennen, wurde eine Mit-

arbeiterbefragung im Jobcenter Kreis Viersen durchgeführt. Bei dem verwendeten

Fragebogen handelt es sich um einen an das Jobcenter Kreis Viersen angepassten

Fragebogen, der bereits beim „Organisationsentwicklungsprojekt“ der Kreisverwal-

tung Viersen Verwendung fand und der dabei von den Mitarbeitern der Kreisverwal-

tung beantwortet wurde.
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Die auffälligsten und zielführendsten Stimmungsbilder sollen hier wiedergegeben

werden. Dabei ist anzumerken, dass die Beteiligung an der anonym durchgeführten

Befragung im Jobcenter des Kreises Viersen bei etwa 35% lag.

Ob dieser geringe Wert durch den hohen Arbeitsaufwand der Mitarbeiter des Job-

centers, an deren möglichem Desinteresse an der Situationsanalyse oder einer Mail

des Personalratsvorsitzenden lag, der dem schon an anderer Stelle in der Praxis

angewandten Fragebogen „handwerkliche Fehler“ bescheinigte, muss an dieser

Stelle offen bleiben. Es sei aber angemerkt, dass sich die „vorprogrammierten“

Fehlinterpretationen im Bereich „Arbeitsbelastung/Arbeitsablauf“ tatsächlich bei ins-

gesamt sechs Mitarbeitern einstellten, aber eine Verzerrung durch die Kontrollab-

frage vermieden werden konnte. Zu einer Steigerung der Beteiligung hat die Rund-

Mail des Personalratsvorsitzenden höchstwahrscheinlich aber nicht geführt.

Insgesamt zeigt sich, dass die Mitarbeiter des Jobcenters Kreis Viersen mit ihrer

Tätigkeit zufrieden sind. Die meisten der Befragten geben an, dass sie sich gefor-

dert fühlen und es sich um eine interessante Tätigkeit handelt und selbst die Eigen-

initiative und das selbstständige Arbeiten werden positiv oder eher positiv bewertet.

79 von 93 Teilnehmern (bei einer Freilassung) sind mit ihrer Tätigkeit zufrieden oder

eher zufrieden.

Abbildung 34: Zufriedenheitsgrad mit der aktuellen Tätigkeit

Ein großer Kritikpunkt findet sich jedoch bei einem sogenannten Anreiz, einer mög-

lichen Belohnung für gute Arbeit: Die Aufstiegschancen im Jobcenter werden äu-

ßerst negativ gesehen.
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Abbildung 35: Aufstiegschancen

Das Arbeitsklima wird im Vergleich zur Einschätzung der Tätigkeit kritischer bewer-

tet. Hier ist besonders das unterschiedliche Klima zwischen den Kollegen, zwischen

den Mitarbeitern und den Vorgesetzten und die Atmosphäre im gesamten Jobcenter

auffällig.

Es herrscht, so die überwiegenden Angaben, ein sehr kollegiales Verhältnis. Die

jeweiligen Vorgesetzten werden auch durch eine deutliche Mehrheit eher positiv

bewertet. Das Arbeitsklima für das gesamte Jobcenter hingegen wird von den Mit-

arbeitern schon deutlich schlechter beurteilt. Die vorwiegende Zufriedenheit „im

kleinen Kreis“ ist auch bei der Leistungseinschätzung zu erkennen. Die Leistungs-

fähigkeit des eigenen Teams wird von der Mehrheit als gut bis durchschnittlich ein-

geschätzt. Die Leistungsfähigkeit des eigenen BLZ schon weitaus deutlicher als

„nur“ eher durchschnittlich. Dem gesamten Jobcenter wird eine klare Tendenz hin

zu einer schlechten Leistungsfähigkeit attestiert.

Abbildung 36: Arbeitsklima zwischen den Kollegen



Situationsanalyse
Jobcenter Kreis Viersen

 Seite 99 von 128
Stand: 17.10.2013

Abbildung 37: Arbeitsklima zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten

Abbildung 38: Arbeitsklima im gesamten Jobcenter

Abbildung 39: Leistungsfähigkeit des eigenen Teams
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Abbildung 40: Leistungsfähigkeit des gesamten Jobcenters

Die entscheidende Frage, die sich stellt, wenn man die Vorgesetzten aus Sicht der

Mitarbeiter bewerten will, ist die, ob die Mitarbeiter des Jobcenters der Meinung

sind, dass ihre Vorgesetzten ihren Aufgaben gerecht werden. Diese Frage lässt

sich mehrheitlich bejahen. Man muss berücksichtigen, dass immer einige Mitarbei-

ter unzufrieden sind und auch dass zwischenmenschlich nicht alle Teamleiter (oder

andere Vorgesetzte) von allen Mitarbeitern positiv bewertet werden. 73 von 91 Be-

fragten, die diese Frage beantworteten (2 Freilassungen), meinen, dass die Füh-

rungskräfte ihren Aufgaben gerecht oder bedingt gerecht werden.

Abbildung 41: Führungskräfte werden ihren Aufgaben...

Des Weiteren erlebt die Mehrheit der Mitarbeiter einen kooperativen Führungsstil,

Gesprächsbereitschaft, fühlt sich bei der Kontrolle ihrer Arbeitsergebnisse (zum

größten Teil) fair behandelt und zeitnah sowie umfassend von den Vorgesetzten in-

formiert.
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Der Bereich Arbeitsbelastung wurde ebenfalls erfragt. Wenn man hier etwas Positi-

ves vermerken möchte, dann, dass kein Teilnehmer der Befragung mit seiner Arbeit

nicht ausgelastet wäre. Damit auch schon zu den deutlichsten Kritikpunkten der

Mitarbeiter, die sich aus der Befragung ableiten lassen: Die meisten Mitarbeiter des

Jobcenters fühlen sich überlastet, was sich auch an deutlichen Rückstanden in ih-

rem Aufgabengebiet zeigt.

Abbildung 42: Arbeitsrückstände

Abbildung 43: Arbeitsauslastung

Die Hauptgründe dafür werden eindeutig benannt: Personaldefizit und der zu hohe

Arbeitsanfall.
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Abbildung 44: Gründe für die Überlastung

Aber auch die internen Arbeitsabläufe werden in diesem Zusammenhang kritisiert.

Die meisten Befragten unterstellen Schwierigkeiten und führen als Gründe für diese

Schwierigkeiten vor allem häufige Doppelbelastung, umständliche Arbeitsabläufe

und mangelnden Informationsfluss an. Dieser mangelnde Informationsfluss wird

aber, wie es schon im Bereich Vorgesetzte abgefragt wurde, nicht unbedingt den di-

rekten Vorgesetzten angekreidet, sondern, wie aus den freien Anmerkungen her-

vorgeht, besonders der Geschäftsführung und der Kreisverwaltung. Auf diesen

Vorwurf soll bei den freien Anmerkungen noch eingegangen werden.

Abbildung 45: Schwierigkeiten beim internen Arbeitsablauf
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Abbildung 46: Gründe für interne Ablaufschwierigkeiten

Überraschend ist das Ergebnis bei der Frage nach Fortbildungen und Qualifizie-

rungsmöglichkeiten.

So hatten etwa 28% der Mitarbeiter nicht die Möglichkeit, an allen gewünschten

Fortbildungen teilzunehmen. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber in der Spitze bei

fehlender Information oder Beratung über mögliche Qualifizierungen zu finden.

Abbildung 47: Teilnahme an gewünschten Fortbildungen
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Abbildung 48: Gründe für eine ausbleibende Teilnahme

Zum Abschluss der Mitarbeiterbefragung bestand noch die Möglichkeit, separate

Anmerkungen zu verfassen. Dabei lassen sich als besondere Kritikpunkte heraus-

stellen, dass viele Mitarbeiter ein enormes Defizit bei der Mitarbeiterkapazität bzw.

dem Personalschlüssel sehen. Oft geht mit dem Wunsch nach mehr Kollegen auch

der Wunsch nach einer schnelleren Nachbesetzung von offenen Stellen einher (27

freie Nennungen in diesem Bereich). Häufig (insgesamt 15 freie Nennungen) wird

direkt die Geschäftsführung und die Teamleitung und deren (mangelnde) Kompe-

tenz kritisiert.

Mit 11 freien Nennungen folgt die Hoffnung, dass die Personalfluktuation gestoppt

wird. Die Aufhebung der Befristungen der Kollegen (10 Nennungen), das Eindäm-

men von Reglementierungen und das Eindämmen von überhandnehmendem Con-

trolling (9 Nennungen) sind weitere oft genannte Anliegen.

Man erkennt, dass damit allein der Bereich Personal 48 freie Nennungen aufweist.

Eine Anmerkung, die in diesem Zusammenhang sehr oft auftrat, bezieht sich auf

den in Kapitel 6.2.1.2.1 genannten Personalschlüssel. Viele der Mitarbeiter des

Jobcenters Kreis Viersen regen eine neue Berechnung dieses Schlüssels an, da al-

le Mitarbeiter des Jobcenters in die Berechnung mit einbezogen werden (nicht nur

die Sachbearbeiter, die für die Fallbearbeitung zuständig sind). So kommen in der

Praxis nicht 150 zu bearbeitende Fälle auf einen Sachbearbeiter, sondern deutlich

mehr, was auch die Überlastung der Mitarbeiter erklärt.

Die Kreisverwaltung wird explizit in 7 Nennungen kritisiert, wobei sich der Großteil

der Kritik auf das Nach- bzw. Neubesetzen von offenen Stellen bezieht. Diesen

Anmerkungen wurde im Kapitel 6.2.1.2.4 Rechnung getragen. Es sei aber noch

einmal angesprochen, dass eine passende Nachbesetzung von Mitarbeitern, die

beim Kreis angestellt werden Zeit benötigt, damit gut ausgebildete und fachlich

kompetente Mitarbeiter gefunden werden. Das neu einzustellende Personal muss
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das Anforderungsprofil des Kreises erfüllen, um auch in anderen Bereichen der

Kreisverwaltung einsetzbar zu sein.

Bei allen Schwierigkeiten und den Mehraufwendungen die sich bei den Mitarbeitern

des Jobcenters Kreis Viersen ergeben, kann im Jobcenter durch dieses Vorgehen

in Zukunft dauerhaft auf qualifiziert ausgebildetes Personal zurückgegriffen werden.

In weiteren vereinzelt geäußerten Kritikpunkten wurde angemerkt, dass der Kreis

als Träger seine Verantwortung nicht wahrnehmen würde, nicht ausreichend mit

den Mitarbeitern des Jobcenters kommunizieren würde oder die Leistungen der

Mitarbeiter im Jobcenter nicht wertschätzen würde.

6.2.3 Zwischenfazit

Besondere Kritik erhielt das Jobcenter bei der Verwendung der Eingliederungsmittel

2012, da etwa 2.200.000 € nicht genutzt wurden. Diese Kritik muss differenziert er-

folgen. Ursächlich war zu einem großen Teil die Umsetzung der Verwaltungskos-

tenfeststellungsverordnung. Aufgrund der neuen Berechnungen kam es Anfang

November 2012 jobcenterintern zu erheblichen Erstattungen an vorausgeleisteten

Verwaltungskosten. Ursächlich waren die Planung mit den alten und zu hohen

KGST-Werten und eine häufige Änderung der Kostensätze und Einsparungen

durch Vakanzen. Die Ausgabemittel für die Eingliederungsleistungen in dieser Höhe

konnten nicht mehr verbraucht werden. Allerdings ist auch die durchschnittliche

Ausgabensituation zu vermerken, die zu ca. 820.000 € an nicht verbrauchten Ein-

gliederungsmitteln führte. Dies soll jedoch ein einmaliger Effekt bleiben, der in den

Vorjahren nie auftrat und durch eine nun vorsorgliche „Überplanung“ auch nicht

wieder auftreten soll.

Ein hoffnungsvolles Instrument, dessen sich das Jobcenter Kreis Viersen momen-

tan bedient, ist die Job-Offensive. Momentan wird durch diese aber nur der gesetz-

lich vorgegebene Betreuungsschlüssel erfüllt. Eigentlich ist vorgesehen, eine inten-

sivere Betreuung der Leistungsberechtigten durch eine größere Anzahl von Arbeits-

vermittlern zu erreichen. Als Gründe sind fehlende BA-Stellen und eine in der Ver-

gangenheit hohe Personalfluktuation auszumachen. Dennoch zeigen sich, durch

den erhöhten Betreuungsschlüssel des Jobcenters Kreis Viersen, bessere Vermitt-

lungsmöglichkeiten der Kunden.

Die Begründung, warum nur der Bereich der Ü25 von der Joboffensive profitiert,

wird durch die Überbelastung in diesem Bereich gegeben. Durch die neuen Vermitt-

ler kann nun eine intensivere Betreuung gerade der schwierigen Vermittlungsfälle

erfolgen. Im Bereich der unter 25-Jährigen wurde der gesetzliche Betreuungs-

schlüssel bereits vor der Joboffensive nahezu erfüllt.

Wenn man sich die Aussage von Heinrich Alt ins Gedächtnis ruft („Hinter der Offen-

sive steckt eine ganz einfache Strategie: mehr Vermittler, mehr Zeit, mehr Integrati-

onen. Fest steht: es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Be-

treuungsrelation und Integrationserfolg. Das zeigen uns nicht erst die Ergebnisse

aus Berlin“) bleibt zu hoffen, dass die Betreuungsschlüssel in allen Bereichen weiter

verbessert werden.
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Doch auch die hohe Personalfluktuation seitens der BA muss bedacht werden. Aus

dieser ergab sich, dass ständig neue Arbeitsvermittler eingearbeitet werden muss-

ten. Das hat zum Einen erfahrenes Personal gebunden, das die Ausbildung der

neuen Mitarbeiter übernommen hat, zum Anderen wurde der Bedarf auch über die

Einstellung fachfremder Vermittler gedeckt, die sich ohnehin komplett in eine neue

Materie einarbeiten mussten. Es gibt keine Übersicht über die Qualifikation der Mit-

arbeiter des Jobcenters (die nicht beim kommunalen Träger angestellt sind), da zu

diesem Thema keine Statistiken angelegt werden. Die Bundesagentur hat keine

Laufbahntarifverträge. Das heißt, dass bei neuen Einstellungen das Spektrum der

Ausbildung und die ehemaligen Beschäftigungen sehr vielfältig sind. Wenn es zu

einer Anstellung kommt, werden die neuen Mitarbeiter innerhalb von drei bis sechs

Monaten intern geschult, wobei hierbei intensiv mit dem Jobcenter Krefeld und den

BA-Bildungszentren zusammengearbeitet wird.

Ein häufig genannter Kritikpunkt ist die mangelnde Motivation der Mitarbeiter. Diese

kann unter anderem durch ein allgemeines Problem der BA- und Jobcentermitarbei-

ter erklärt werden: Durch die gängige Methode der befristeten Arbeitsverträge (be-

dingt durch den Einstellungsstopp der BA) dürften viele BA-Mitarbeiter davon aus-

gehen, sich spätestens nach zwei Jahren um einen anderen Job bemühen zu müs-

sen. Sie betrachten so möglicherweise ihre Zeit beim Jobcenter als eine Art Über-

brückung zu einem anderen, sichereren Arbeitsverhältnis, was die starke Fluktuati-

on auch zum Teil erklären dürfte.

Für Mitarbeiter, die dem Anforderungsprofil des Kreises entsprechen (meist verwal-

tungsnahe Aufgabenfelder), ergibt sich noch die Möglichkeit einer Anstellung beim

Kreis, was einen Anreiz schaffen kann und Motivation mit sich bringt. Aus dem Pro-

tokoll der 10. Sitzung der Trägerversammlung am 21.02.2013 geht hervor, dass die

Abstimmungsgespräche des Geschäftsführers mit den Personalbereichen der Trä-

ger zu „einheitlichen Grundsätzen der Qualifizierungsplanung und Personalentwick-

lung“ andauern. Es sollte eine entsprechende Beratungsvorlage der Geschäftsfüh-

rung zur Beschlussfassung zur Sitzung am 05.07.2013 vorgelegt werden. Leider

wurde diese Beratungsvorlage nicht vorgelegt.

Der Auftrag der BA und der Jobcenter ist es, für die Kunden eine Perspektive auf

dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu schaffen, sie auf dem Weg in ein Leben oh-

ne staatliche Zuwendungen zu unterstützen und ihre Existenz zu sichern. Die Er-

wartung an die Vorsitzenden der Geschäftsführung (VG) in NRW ergibt sich aus

diesem Auftrag. Die VG müssen ihrer Ergebnisverantwortung nachkommen und die

operative Steuerung der gemeinsamen Einrichtung begleiten.

Die VG haben eine Doppelrolle, zum Einen als Mitglied in der Trägerversammlung,

zum Anderen stehen sie in der Trägerverantwortung der BA. Die Trägerversamm-

lung entscheidet über organisatorische, personalwirtschaftliche und personalvertre-

tungsrechtliche Angelegenheiten (nach § 44c Abs. 2 SGB II). Wenn die Rolle der

VG auf den Personalbereich bezogen wird, ist in diesem Zusammenhang zunächst

der Betreuungsschlüssel zu nennen. Die BA stellt zusammen mit dem kommunalen

Träger die personellen Ressourcen zur Verfügung. Die BA ist der Auffassung Per-

sonalrückgänge im Rahmen der BA-Stellen durch befristetes Personal wieder auf-
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fangen zu können. Die generierten Nachwuchskräfte der BA werden in NRW aus-

nahmslos im SGB II eingesetzt. In ihrer Rolle in der Trägerverantwortung müssen

die VG als besondere Aufgabe die Überwindung der unterschiedlichen Verwal-

tungskulturen und Kompetenzen gewährleisten, verschiedene Tarifverträge beach-

ten und die Sicherstellung einer einheitlichen Personalentwicklung gewährleisten.

Die Mitarbeiter des Jobcenters Kreis Viersen zeigen in der Mitarbeiterbefragung

eher die Meinung, dass ein zu großes Personaldefizit vorhanden ist und eine Befris-

tung des Personals nicht sinnvoll ist. Mit ihrer Tätigkeit sind sie zufrieden, von der

Leistungsfähigkeit des Jobcenters sind sie allerdings nicht vollends überzeugt. Das

dürfte auch mit der Überbelastung einhergehen, da zu wenig Zeit für die einzelnen

Kunden zur Verfügung stehen dürfte. Nicht vollständig nachvollziehbar ist die relativ

hohe Zahl an Verweigerungen der Fortbildungswünsche der Mitarbeiter. Den Be-

such von Fortbildungsveranstaltungen für alle Mitarbeiter des Jobcenters Kreis

Viersen müssen die Führungskräfte des Jobcenters genehmigen oder verweigern.

7 Fazit

Die vorliegende Situationsanalyse hat deutlich gemacht, wie die Leistungen des

Jobcenters, die durch den SGB II-Report überprüft wurden, zu bewerten sind. Die

Vergleichsgruppe in NRW zeigte an, dass andere Jobcenter unter ähnlichen Vo-

raussetzungen und mit ähnlichem Kundenbestand bessere Ergebnisse erzielen als

das Jobcenter Kreis Viersen.

Das Jobcenter Kreis Viersen schneidet bei allen Kennzahlen schlecht ab, aber erst

seit den neu erhobenen Kennzahlen ab 2011. Es wurde aber auch herausgestellt,

dass das Jobcenter Kreis Viersen Maßnahmen eingeleitet hat, die Verbesserungen

herbeiführen sollen. Die Wirkung etwa des neuen Organisationsplans oder der Job-

Offensive bleibt noch abzuwarten. Besonders erste Zahlen der Job-Offensive las-

sen auf ein in Zukunft besseres Abschneiden hoffen.

Leider ist ab 2014 eine Prüfung der alten Kennzahlen nicht mehr möglich, da zu-

künftig eine neue Typisierung im SGB II-Bereich greifen wird. Was dies genauer für

den Kreis Viersen bedeutet, ist in der Zusammenfassung dargestellt und nicht in

diesem Fazit, da dieser Sachverhalt nichts mit der aktuellen Situationsanalyse zu

tun hat. Aber es sei dennoch auch an dieser Stelle nochmals angemerkt: Eine Ver-

gleichbarkeit mit zurückliegenden Jahren ist nach der neuen Typisierung kaum

noch möglich, genau wie eine Vergleichbarkeit der Jobcenter vor den Jahren 2011

kaum noch zu bewerkstelligen ist. Die dritte Umstellung der Daten und Vergleichs-

typen innerhalb von fünf Jahren kann dazu führen, dass das Jobcenter Kreis Vier-

sen mit neuen Kennzahlen wieder im Mittelfeld bei anstehenden Rankingplatzierung

landen wird (wie dies bereits bei den Platzierungen bis 2010 der Fall war). Neue Da-

tenerhebungen mit neuen Indikatoren lassen kaum eine Chance, eine Entwicklung

der Arbeit bzw. der Erfolge des Jobcenters sichtbar zu machen zu.

Die Bereiche der externen und internen Faktoren haben deutlich gemacht, dass das

Jobcenter im Rahmen seiner Möglichkeiten agiert. Die gesetzlichen Vorgaben sol-

len den Jobcentern bei der Vermittlungsarbeit helfen. Neuregelungen, wie die In-
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strumentenreform, fangen aber erst an zu greifen und haben auf das Abschneiden

bei etwaigen Kennzahlen bisher wohl eher marginale Auswirkungen gehabt.

Auffällig ist der Bereich Kommunikation. Wie die Auswertung der Prüfberichte über

die einzelnen BLZ im Kreis Viersen zeigt, werden erkannte Fehler intern nicht wei-

tergegeben. Mit dem neuen Organisationsplan will man Kommunikationslücken

entgegenwirken, aber auch hier ist eine Erfolgsprüfung noch nicht möglich.

Die Finanzsituation wird, wenn man nur die Zahlenlage betrachtet, vom Jobcenter

zufriedenstellend gelöst. Die Frage ist, ob durch eine andere Auswahl an Eingliede-

rungsmaßnahmen ein besseres Abschneiden bei der Kennzahlenüberprüfung mög-

lich wäre, aber generell ist das Jobcenter bei seiner finanziellen Ausstattung von

Anderen abhängig. Genauso verhält es sich mit der personellen Situation. Weder

für den Umbruch in der Personalstruktur des kommunalen Trägers noch für die

Personalpolitik der BA ist das Jobcenter verantwortlich.

Die Situationsanalyse hat aber auch aufgezeigt, dass wirtschaftliche und politische

Maßnahmen benötigt werden, um eine Veränderung der Situation der Arbeitslosen

und gerade der Langzeitleistungsbezieher zu erreichen. Wie kann es sein, dass et-

wa ein Drittel der Langzeitleistungsbezieher erwerbstätig ist? Hier ist insbesondere

die Politik gefragt, damit Leistungen auch entsprechend entlohnt werden.

Auch bei dem anscheinend vorhandenen Bildungs- und Berufsabschlussproblem im

Kreis Viersen wird es Zeit einzugreifen. Der Kreis beheimatet vergleichsweise wenig

Ausländer, aber dennoch leben viele Menschen im Kreisgebiet unter 25 Jahren oh-

ne Berufsabschluss als Leistungsempfänger, im Vergleich zu allen Leistungsemp-

fängern unter 25 Jahren. Auch wenn der Anteil an Schülern berücksichtigt wird, ist

ein Wert, der um 11% über dem NRW-Schnitt liegt, erschreckend.

Auch das Jobcenter Viersen muss natürlich an diesen auffälligen Problemstellen

ansetzen und Maßnahmen ergreifen, die diese Zahlen verbessern.
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Anhang

Abkürzungsverzeichnis

alphabetische Reihenfolge

Abkürzung Bedeutung

4PM 4-Phasen-Modell der Integrationsarbeit

a. F. alte Fassung

A2LL Arbeitslosengeld II Leistungen zum Le-

bensunterhalt (IT-Programm)

ABM Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

AfA Agentur für Arbeit

AGH Arbeitsgelegenheit

AV Arbeitsvermittler

BA Bundesagentur für Arbeit

BCA Beauftragter für Chancengleichheit am

Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit

BdG Büro der Geschäftsführung

BG Bedarfsgemeinschaft

BLZ Beschäftigungs- und Leistungszentrum

BuT Bildung und Teilhabe

eLb erwerbsfähige Leistungsbezieher

gAG-S gemeinsamer Arbeitgeber-Service

GleiB Gleichstellungsbeauftragte(r)

IAB Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-

schung

IFG Informationsfreiheitgesetz

K1 Die Entwicklung der Summe der Leis-

tungen zum Lebensunterhalt

K2 Integrationsquote

K3 Die Veränderung des Bestands an

Langzeitleistungsbeziehern

KMU kleine und mittlere Unternehmen

KRM Kundenreaktionsmanagement
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KuZ Kundenzentrum der Zukunft

LLU Leistungen zum Lebensunterhalt

LZB Langzeitleistungsbezieher

MAIS-NRW Ministeriums für Arbeit, Integration und

Soziales des Landes NRW

NRW Nordrhein-Westfalen

Owi-Stelle Ordnungswidrigkeit-Stelle

RD Regionaldirektion

SGB Sozialgesetzbuch

SbV Schwerbehindertenvertretung

SGG-Stelle Sozialgerichtsgesetz-Stelle

svB sozialversicherte Beschäftigte

VZÄ Vollzeitäquivalenzstellen
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Anlagen

Anlage 1: Übersicht der Prüfbemerkungen im Einzelfall

BLZ Nettetal-Brüggen (2013):

 Die Höhe des Anspruchs wurde nicht korrekt ermittelt (Angemessenheit des

Mietshauses).

 Die Leistungen wurden zu Unrecht erbracht (Nebenkostenabrechnung).

 Ein Erstattungsanspruch aus zu Unrecht erbrachten Leistungen (§ 40 SGB II

i.V.m. §§ 48, 50 SGB X) wurde nicht weiterverfolgt.

 Die Ansprüche nach § 115 SGB X wurden nicht ausreichend überprüft.

 Die Leistungen wurden nach Erreichen der Altersgrenze nach § 7a SGB II

weitergezahlt.

 Die Erstattungsansprüche wurden nicht korrekt angemeldet (Rentenversi-

cherung).

 Die Aufforderung zur Beantragung der vorgezogenen Altersrente durfte nicht

erfolgen.

 Die Höhe der Unterkunftskosten wurde falsch ermittelt, die Finanzierung der

ungedeckten Tilgungsleistungen für das Hauseigentum wurde nicht über-

prüft, die Ermittlung der zu berücksichtigenden Zinsbelastungen bei Eigen-

tum sollte auf der Grundlage der Zins- und Tilgungspläne erfolgen und die

Ermittlung der zu berücksichtigenden Unterkunftskosten ist in geeigneter

Weise zu dokumentieren.

 Die Höhe der Unterkunftskosten wurde falsch ermittelt (3 Fälle).

 Die Höhe der angemessenen Unterkunftskosten wurde nicht angepasst (2

Fälle).
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 Die Höhe der Unterkunftskosten wurde falsch ermittelt und eine Nachzah-

lung für Heizkosten wurde nicht übernommen.

 Die Höhe der zu berücksichtigenden Unterkunftskosten wurde fehlerhaft er-

mittelt.

 Die Kosten der Unterkunft wurden nicht korrekt ermittelt und vorrangige An-

sprüche (Kinderzuschlag) wurden nicht geprüft.

 Die Energiekostenrückstände wurden als Kosten der Unterkunft übernom-

men. Es ist eine Umbuchung vorzunehmen.

 Die Höhe des Anspruchs wurde nicht korrekt ermittelt (Mehrbedarf Warm-

wasserzubereitung, SAT-Anschluss).

 Eine Überprüfung der Schuldzinsen und der Nebenkosten wurde nicht vor-

genommen.

 Die Höhe der Unterkunft wurde nicht korrekt ermittelt (BG mit SGB II- und

SGB XII-Leistungen).

 Die Nebenkostenabrechnungen wurden nicht angefordert (7 Fälle).

 Ein Guthaben aus der Nebenkostenabrechnung wurde nicht gemäß § 23

Abs. 3 SGB II angerechnet.

 Ein Guthaben aus der Nebenkostenabrechnung wurde zwischen den Leis-

tungsträgern nicht korrekt abgerechnet (3 Fälle).

 Die Höhe der zu berücksichtigenden Nebenkosten wurde falsch ermittelt (4

Fälle).

 Die Höhe der Nebenkosten wurde nicht ausreichend ermittelt.

 Der Beginn der Schwangerschaft ist mit einer ärztlichen Bescheinigung bzw.

durch den Mutterpass nachzuweisen. Dieser Nachweis ist – vor der Erbrin-

gung von Leistungen – zu den Akten zu nehmen. Die Empfehlung des Job-

centers ist entsprechend anzupassen.
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 Das Einkommen wurde nicht korrekt ermittelt (2 Fälle).

 Der Einsatz des Vermögens wurde nicht zeitnah geprüft.

 Die Leistungen wurden für Zeiten vor der Antragsstellung erbracht.

Der Prüfbericht enthält 3 allgemeine Hinweise, 5 unbezifferte und 24 bezifferte Hin-

weise. Ein Teil der bezifferten Hinweise bezieht sich auf mehrere Fälle, die aber in-

haltlich vergleichbar sind.

BLZ Willich (2011):

 Der Einsatz des Einkommens wurde nicht geprüft.

 Mögliche Ansprüche aus der Einkommenssteuererstattung sollten vom Hil-

feempfänger abgetreten werden.

 Die Finanzierung der ungedeckten Kosten der Unterkunft wurde nicht ge-

prüft.

 Die Höhe der Unterkunftskosten wurde falsch ermittelt und die Kürzung auf

die angemessenen Kosten der Unterkunft wurde erst verspätet durchge-

führt.

 Die Höhe der Unterkunftskosten wurde falsch ermittelt und die Aufforderung

zur Senkung der Kosten der Unterkunft erfolgte zu Unrecht.

 Die Ermittlung der zu berücksichtigenden Zinsbelastungen bei Eigentum

sollte auf der Grundlage der Zins- und Tilgungspläne erfolgen.

 Die Veränderungen bei der Höhe der Unterkunftskosten wurden nicht auf

Plausibilität überprüft.

 Die Unterkunftskosten enthalten einen Anteil für gewerblich genutzte Räu-

me.
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 Die Bedürftigkeit der Antragstellerin wurde nicht in ausreichendem Maß ge-

prüft (3 Fälle).

 Eine Leistung durfte nicht wegen fehlender Mitwirkung entzogen werden und

die Begründung des Ermessens ist einzelfallbezogen zu treffen.

 Die Prüfung der Verwertbarkeit des Vermögens wurde nicht ausreichend

geprüft.

 Der Einsatz des Vermögens wurde nicht abschließend geprüft.

 Die Höhe des Leistungsanspruches wurde nicht korrekt ermittelt.

Der Prüfbericht enthält 5 allgemeine Hinweise, 5 unbezifferte und 8 bezifferte Hin-

weise. Ein Teil der bezifferten Hinweise bezieht sich auf mehrere Fälle, die aber in-

haltlich vergleichbar sind.

BLZ Kempen (2010):

 Die Erstattungsansprüche nach § 104 SGB X wurden nicht ausreichend wei-

terverfolgt (2 Fälle).

 Der Anspruch auf Wohngeld wurde nicht geprüft.

 Die Rentenansprüche aus einer privaten Lebensversicherung wurden nicht

gem. § 33 SGB II übergeleitet.

 Die Aufforderung zur Senkung der Unterkunftskosten wurde nicht zeitnah er-

teilt.

 Die Nebenkostenabrechnung wurde nicht angefordert.

 Die Höhe der zu berücksichtigenden Unterkunftskosten wurde nicht korrekt

ermittelt.

 Der Sachverhalt ist ausreichend zu vermitteln.
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 Die Finanzierung der ungedeckten Kosten der Unterkunft wurde nicht über-

prüft (2 Fälle).

 Die Höhe der Unterkunftskosten wurde fehlerhaft ermittelt.

 Der Hilfeempfänger ist über die Gründe der Kürzung der Betriebskostenvo-

rauszahlung zu informieren.

 Die Mitwirkungspflichten wurden nicht ausreichend beachtet.

 Die Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit für die Kinderbetreuung als

Tagesmutter wurden hinsichtlich der privatrechtlichen Betreuungsverhältnis-

se nicht korrekt berechnet.

 Die in den „Fachlichen Hinweisen der Bundesagentur für Arbeit“ beschriebe-

ne Ermittlung der Reihenfolge der gem. § 11 Abs. 4 SGB II zu berücksichti-

genden Pflegekinder ist nicht schlüssig und sollte geändert werden.

 Der Einsatz des Einkommens wurde nicht ausreichend geprüft (7 Fälle).

 Die Gewährung einer Beihilfe für die Erstausstattung der Wohnung nach

Wohnungsbrand durfte nicht nach § 23 Abs. 1 SGB II als Darlehen über-

nommen werden, sondern als Zuschuss.

 Die Bedürftigkeit der Antragsteller wurde nicht in ausreichendem Maß ge-

prüft.

 Die Vermutungsregelung des § 7 Abs. 3a SGB II wurde nicht korrekt ausge-

legt.

Der Prüfbericht enthält 8 allgemeine Hinweise, 9 unbezifferte und 9 bezifferte Hin-

weise. Ein Teil der bezifferten Hinweise bezieht sich auf mehrere Fälle, die aber in-

haltlich vergleichbar sind.
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BLZ Tönisvorst (2010):

 Die Höhe des Anspruchs wurde nicht korrekt ermittelt.

 Der Einsatz des Einkommens aus einer möglichen Steuererstattung ist zu

prüfen (6 Fälle).

 Das Nachrangprinzip ist zu beachten (2 Fälle).

 Die Leistungen wurden zu Unrecht gewährt.

 Die Vermutungsregelung des § 7 Abs. 3a SGB II (eheähnliche Gemein-

schaft) ist zu beachten.

 Die Angemessenheit der Kosten der Unterkunft bei Wohneigentum wurde

nicht geprüft (4 Fälle).

 Der Verzicht zur Aufforderung der Senkung der Unterkunftskosten ist zu do-

kumentieren.

 Die Aufforderung zur Senkung der Unterkunftskosten wurde nicht zeitnah er-

teilt (3 Fälle).

 Die Kürzung auf die angemessenen Kosten wurde trotz Aufforderung zur

Senkung der Kosten nach Ablauf der 6-Moatsfrist nicht sofort umgesetzt.

 Die Kürzung auf die angemessenen Kosten wurde ohne vorherige Aufforde-

rung zur Senkung der Kosten vorgenommen.

 Es erfolgte nach Kürzung auf die angemessenen Kosten der Unterkunft kei-

ne Überprüfung, wie der Differenzbetrag finanziert wurde (2 Fälle)

 Die Ermittlung der Einnahmen aus Untervermietung ist fehlerhaft.

 Die Kosten für die Hausverwaltung und für uneinbringliche Hausgelder zäh-

len nicht zu den Nebenkosten gem. § 22 SGB II.



Situationsanalyse
Jobcenter Kreis Viersen

 Seite 120 von 128
Stand: 17.10.2013

 Bei Guthaben aus der Nebenkostenabrechnung ist § 22 Abs. 1 S. 4 SGB II

zu beachten.

Der Prüfbericht enthält 5 allgemeine Hinweise, 3 unbezifferte und 14 bezifferte Hin-

weise. Ein Teil der bezifferten Hinweise bezieht sich auf mehrere Fälle, die aber in-

haltlich vergleichbar sind.

BLZ Grefrath (2009):

 Die vorrangigen Ansprüche wurden nicht berücksichtigt.

 Die vorrangigen Ansprüche wurden nicht gemeldet.

 Die Erstattungsansprüche wurden nicht angemeldet.

 Der Einsatz des Einkommens wurde nicht ausreichend geprüft (2 Fälle).

 Die Unterkunftskosten werden nicht auf die angemessenen Kosten reduziert

(2 Fälle).

 Die Nebenkostenabrechnung wurde nicht angefordert.

 Die Finanzierung der ungedeckten Kosten der Unterkunft wurde nicht über-

prüft.

 Das Einkommen wurde nicht korrekt ermittelt.

 Ein Betrag aus der Betriebskostenabrechnung wurde zu Unrecht übernom-

men.

 Die vorrangigen Ansprüche werden nicht ausreichend weiterverfolgt.

 Ein Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II besteht nicht.
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Der Prüfbericht enthält keine allgemeinen Hinweise, 1 unbezifferten und 10 beziffer-

te Hinweise. Ein Teil der bezifferten Hinweise bezieht sich auf mehrere Fälle, die

aber inhaltlich vergleichbar sind.

BLZ Schwalmtal (2008):

 Die Hilfebedürftigkeit wurde nicht ausreichend geprüft (siehe 19. Brüg-

gen/N’krüchten).

 Die Höhe der tatsächlichen Nebenkosten nicht überprüft (3 Fälle).

 Die Höhe der Kosten der Unterkunft nicht angepasst.

 Die Rückforderungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen nicht geprüft.

 Neben Schuldzinsen wurden auch Tilgungsleistungen als Unterkunftskosten

berücksichtigt.

 Die Unterkunftskosten nicht auf angemessene Kosten gesenkt.

 Die Unterkunftskosten nicht auf angemessene Kosten gesenkt und Höhe

der Nebenkosten nicht korrekt ermittelt.

 Die Anspruchsvoraussetzungen nicht ausreichend geprüft (siehe 14. Brüg-

gen/N’krüchten).

 Die Anzahl der Personen in der Haushaltsgemeinschaft nicht korrekt ermit-

telt.

 Die Unterkunftskosten nicht auf angemessene Kosten reduziert und Ein-

kommen nicht berücksichtigt.

 Die Unterkunftskosten nicht auf angemessene Kosten reduziert (siehe 4.

Brüggen/N’krüchten) 2 Fälle.
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 Der Einsatz des Einkommens wurde nicht ausreichend geprüft (siehe 17.

Brüggen/N’krüchten) 4 Fälle.

 Das Darlehen für Trauerbekleidung wurde zu Unrecht unter § 23 Abs. 3

SGB II verbucht.

 Eine Überbezahlung von Unterkunftskosten wurde zu Gunsten der Bundes-

agentur verrechnet.

 Die Unterkunftskosten wurden nicht auf die angemessenen Kosten gesenkt

und die Anspruchsvoraussetzungen wurden nicht ausreichend geprüft.

Der Prüfbericht enthält 2 allgemeine Hinweise, 6 unbezifferte und 10 bezifferte Hin-

weise. Ein Teil der bezifferten Hinweise bezieht sich auf mehrere Fälle, die aber in-

haltlich vergleichbar sind.

BLZ Brüggen und Niederkrüchten (2008):

 Die Höhe der Nebenkosten nicht korrekt ermittelt.

 Die Höhe des Erstattungsbetrages nicht korrekt ermittelt.

 Der Bescheid über Kürzung der Unterkunftskosten war nicht begründet und

enthielt keine Rechtsbelehrung.

 Die Kürzung der Unterkunftskosten auf angemessene Höhe wurde nicht

vorgenommen.

 Der Einsatz des Vermögens wurde nicht geprüft.

 Die Anspruchsvoraussetzungen wurden nicht im erforderlichen Umfang ge-

prüft (3 Fälle).

 Die Leistungen nach SGB II wurden für Zeiten vor Antragsstellung erbracht.
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 Die Ansprüche gegenüber Dritten wurden nicht ausreichend weiterverfolgt.

 Das Einkommen wurde nicht in korrekter Höhe ermittelt.

 Die Unterkunftskosten wurden nicht in korrekter Höhe ermittelt.

 Die Einkünfte aus Untervermietung wurden irrtümlich als Einkommen ange-

rechnet.

 Die Ermittlung der Schuldzinsen konnte nicht nachvollzogen werden (2 Fäl-

le).

 Das Einkommen wurde nicht korrekt ermittelt und ein Erstattungsanspruch

nach § 104 SGB X wurde nicht angemeldet.

 Die Anspruchsvoraussetzungen wurden nicht ausreichend geprüft.

 Die vorrangigen Ansprüche wurden nicht im vollen Umfange geltend ge-

macht.

 Das Einkommen wurde nicht korrekt ermittelt und die Erwerbsfähigkeit wur-

de nicht geprüft.

 Der Einsatz des Einkommens wurde nicht ausreichend geprüft.

 Der Anspruch auf Arbeitslosengeld (SGB III) wurde nicht weiterverfolgt.

 Die Hilfebedürftigkeit wurde nicht ausreichend geprüft.

Der Prüfbericht enthält 3 allgemeine Hinweise, 3 unbezifferte und 16 bezifferte Hin-

weise. Ein Teil der bezifferten Hinweise bezieht sich auf mehrere Fälle, die aber in-

haltlich vergleichbar sind.
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Anlage 2: Kostenplanung des Jobcenters Kreis Viersen

Leistungen zu Eingliederung Revision 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015

Gesamtbudget nach EingIMV 10.184.267 € 9.889.818 € 9.890.000 € 9.890.000€
Umschichtung in das Verwaltungskos-
tenbudget Einnahmen aus FE bei 7685
(Altfälle)

970.284 €
- 2.320 €

2.186.000 €
- €

2.369.000 €
- €

1.744.000 €
- €

Zur Verfügung stehende Haushaltsmittel 9.213.983 € 7.703.518 € 7.521.000 € 8.146.000 €

Ausgabe EGL 6.954.823 € 7.703.128 € 7.521.000 € 8.146.000 €

I. Integrationsorientierte Instrumente 5.264.169 € 5.408.654 € 5.321.000 € 5.846.000 €

Förd. Berufl. Weiterbildg. 1.195.395 € 1.481.680 € 1.470.000 € 1.800.000 €
EGZ 1.749.383 € 1.466.320 € 1.460.000 € 1.550.000 €
AEZ bei Weiterbildung 6.096 € 6.062 € 6.000 € 6.000 €
Akt. + ber. Eingl. 782.311 € 836.500 € 810.000 € 880.000 €
Förderung aus dem VB 141.210 € 156.312 € 150.000 € 160.000 €
Einstiegsgeld 68.857 € 64.000 € 64.000 € 64.000 €
Begl. Hilfen Selbstständ. 63.759 € 48.510 € 46.000 € 46.000 €
Freie Förderung 381.857 € 297.000 € 300.000 € 300.000 €
SWL (Restabwicklung) 1.369 € - € - € - €
Befristeter BEZ 22.597 € - € - € - €
Unbefristeter BEZ 851.335 € 943.000 € 925.000 € 925.000 €
Förderung Arbeitsverhältnisse (FAV) - € 109.250 € 110.000 € 115.000 €

II. Beschaffende Maßnahmen 257.314 € 563.988 € 500.000 € 500.000 €

A. ABM (Restabwicklung) - - € 0
B. Zuschüsse - 257.314 563.988 € 500.000 € 500.000 €

III. Spez. Maßnahmen für Jüngere - 838.000 1.227.506 € 1.200.000 € 1.300.000 €

838.000 € 1.227.506 € 1.200.000 € 1.300.000 €

IV. Berufl. Reha +SB-Förderung 525.307 € 503.000 € 500.000 € 500.000 €

525.307 € 503.000 € 500.000 € 500.000 €

V. Weitere Förderleistungen 70.033 € - € - € - €

Eingliederungsgutscheine - € - € - € - €

AtG–Leistungen 3.214 € - € - € - €
Gutscheinverfahren 62.000 € siehe Akt. + ber. Eingl. siehe Akt. + ber. Eingl. siehe Akt. + ber. Eingl.

Reisekosten allg. MP 4.819 € Siehe VB siehe VB siehe VB
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Verwaltungskostenbudget Revision 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015

Gesamtbudget Jobcenter 13.772.261 € 15.419.667 € 15.412.000 € 14.674.600 €
- aus EinglMV 10.771.115 € 10.884.667 € 10.700.000 € 10.700.000 €
- aus Eingliederungstitel für Umschichtung geplant 903.634 € 2.187.000 € 2.365.000 € 1.739.600 €
- aus KFA (Kommune) 2.092.805 € 2.344.000 € 2.343.000 € 2.231.000 €
- vermischte Einnahmen 4.707 € 4.000 € 4.000 € 4.000 €
Gebundene Mittel für BA-Ressourcen 7.513.688 € 8.717.451 € 8.723.000 € 8.040.000 €

BA-Ressourcen 7.513.688 € 8.717.451 € 8.723.000 € 8.040.000 €
BA-Personalkosten 6.051.638 € 7.043.600 € 7.043.000 € 6.408.000 €
IT-Nutzungsentgelt in Höhe der Abschreibungen 145.458 € 107.000 € 110.000 € 104.000 €
Zentrale Kommunikationskosten 59.443 € 37.000 € 40.000 € 38.000 €

Amtshilfe 423.978 € 558.000 € 555.000 € 555.000 €
132.699 €

Service-Aufgaben/Angebote 99.139 € 100.000 € 95.000 €

610.060 €
Kosten zentral verwalteter IT-Verfahren 794.352 € 795.000 € 760.000 €

83.515 €
Zentrale Porto und zzV-Ausgaben 78.360 € 80.000 € 80.000 €

Korrekturwert 6.897 € - € - € - €

Kapitel 7 6.259.467 € 6.702.200 € 6.689.000 € 6.614.000€

- Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Räume 799.285 € 864.000 € 875.000 € 875.000 €
- Personalkosten kommunaler Träger 3.899.837 € 4.400.000 € 4.400.000 € 4.400.000 €
- Sachkosten kommunaler Träger 136.227 € 136.000 € 136.000 € 136.000 €
- Angebot an operativen Aufgaben 338.607 € 342.200 € 343.000 € 338.000 €
- Verwaltungskostenerstattung an Externe 17.232 € 35.000 € 35.000 € 35.000 €
- sonstige Ausgaben 1.068.279 € 925.000 € 900.000 € 850.000 €

Einnahmen
- KFA laufendes Jahr 2.068.000 € 2.344.000 € 2.434.000 € 2.231.000 €
- vermischte Einnahmen 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 €
- KFA Vorjahre - € - € - € - €
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